
Verkündungsblatt  8|2008 
Ausgabedatum 27.06.2008 

Inhaltsübersicht 
 

A. Bekanntmachungen nach dem NHG 
 

Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Lehramt für Sonderpädagogik 
 
Praktikumsordnung für den Masterstudiengang Lehramt für Sonderpädagogik 
 
Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Lehramt an berufsbildenden Schulen 
 
Satzung der Zentralen Evaluations- und Akkreditierungsagentur Hannover 
 
Änderung der Ordnung des Zentrums für Lehrerbildung 
 
Einrichtung eines Ergänzungsstudienganges Drittes Fach für das Lehramt an Gymnasien 
 
Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Architektur 

Seite 2 
 
Seite 25 
 
Seite 31 
 
Seite 76 
 
Seite 78 
 
Seite 80 
 
Seite 81 

 
B. Bekanntmachungen nach § 78 Abs. 2 NPersVG 
 
 

C. Hochschulinformationen 
 

Ordnung für das Laboratorium für Informationstechnologie Seite 94 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Herausgeber: Das Präsidium der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover, Welfengarten 1, 30167 Hannover 
Redaktion: Zentrale Universitätsverwaltung, Dezernat 4 (Justiziariat) 
Auflage: 434 
www.uni-hannover.de/de/universitaet/veroeffentlichungen/verkuendungsblaetter/ 



Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover vom 27.06.2008  8/2008 
 

Die Fakultätsräte der Philosophischen Fakultät und der Fakultät für Mathematik und Physik der Gottfried Wilhelm Leib-
niz Universität Hannover haben am 16.01.2008 die nachstehende Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Lehr-
amt für Sonderpädagogik beschlossen. Von der Hochschule für Musik und Theater Hannover war die Ordnung am 
17.12.2007 beschlossen worden. Das Präsidium der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover hat die Ordnung 
am 14.05.2008 gemäß § 37 Abs. 1 Nr. 5. b) NHG genehmigt. Die Ordnung tritt für die Gottfried Wilhelm Leibniz Univer-
sität Hannover nach hochschulöffentlicher Bekanntmachung in ihrem Verkündungsblatt zum 01.10.2008 in Kraft. 
 
 

Prüfungsordnung für den Masterstudiengang 
Lehramt für Sonderpädagogik 

 
Auf Grund der §§ 7 Abs. 3 Satz 1, 44 Abs. 1 NHG hat die Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover 
folgende Prüfungsordnung erlassen: 

 
 

§ 1 Zweck, Aufbau und Inhalt der Prüfungen 
(1) Die Masterprüfung bildet einen weiteren berufsqualifizierenden Abschluss des Studiums. Durch die 
Masterprüfung soll festgestellt werden, ob der Prüfling vertiefte Fachkenntnisse erworben hat, die fachli-
chen Zusammenhänge der gewählten Fächer kennt und die Fähigkeit zu vertiefter wissenschaftlicher 
Arbeit besitzt. Durch die Masterprüfung soll ferner festgestellt werden, ob der Prüfling die didaktischen 
und erziehungswissenschaftlichen Voraussetzungen für die Aufnahme des Vorbereitungsdienstes für das 
Lehramt für Sonderpädagogik erworben hat. 

(2) Die Masterprüfung wird studienbegleitend abgenommen. Sie besteht aus den Prüfungsleistungen der 
Pflicht- und Wahlpflichtmodule entsprechend den fachspezifischen Anlagen und dem Modul Masterarbeit. 
Die den Modulen zugeordneten Lehrveranstaltungen ergeben sich aus dem Modulkatalog in Verbindung 
mit den fachspezifischen Anlagen. 
 

§ 2 Hochschulgrad 
Nach bestandener Masterprüfung verleiht die Hochschule den Hochschulgrad „Master of Education“ (ab-
gekürzt: "M. Ed.") (Anlage 1). Darüber stellt die Leibniz Universität Hannover eine Urkunde (Anlage 1) mit 
dem Datum des Zeugnisses aus (Anlage 2). 
 

§ 3 Dauer und Gliederung des Studiums 
(1) Die Regelstudienzeit beträgt einschließlich der Masterprüfung vier Semester. 
(2) Der Umfang des Masterstudiums beträgt 120 Leistungspunkte (LP) entsprechend ECTS (European-
Credit-Transfer-And-Accumulation-System). Es gliedert sich in: 

- ein Erstfach Sonderpädagogik im Umfang von 54 LP, in dem 42 LP in zwei aus drei Förder-
schwerpunkten (Förderschwerpunkt Lernen, Förderschwerpunkt Sprache und/oder Förderschwer-
punkt emotionale und soziale Entwicklung) sowie außeruniversitäre Praktika im Umfang von 12 LP 
enthalten sind,  

- ein Zweitfach1 (nach Anlage 3) im Umfang von 30 LP einschließlich eines Praktikums, falls dies im 
Fach gefordert wird. 

- einen Professionalisierungsbereich im Umfang von 12 LP; der Professionalisierungsbereich um-
fasst Module aus den Bereichen Erziehungswissenschaft/Psychologie/Soziologie. 

- ein Modul Masterarbeit einschließlich mündlicher Prüfung im Umfang von 24 LP. 
 

§ 4 Prüfungsausschuss 
(1) Für die Organisation der Prüfungen und zur Wahrnehmung der durch diese Prüfungsordnung zuge-
wiesenen Aufgaben wird aus Mitgliedern der Philosophischen Fakultät ein Prüfungsausschuss gebildet.  
 

 
1 Unter Zweitfach ist im Folgenden das Unterrichtsfach zu verstehen. 
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Dem Prüfungsausschuss gehören 5 stimmberechtigte Mitglieder an, und zwar 
- 3 Mitglieder, die die Professorengruppe vertreten 
- 1 Mitglied, das die Mitarbeitergruppe vertritt und in der Lehre tätig ist, sowie 
- 1 Mitglied der Studierendengruppe. 

Das studentische Mitglied hat bei der Bewertung und Anrechnung von Prüfungs- und Studienleistungen 
nur beratende Stimme. 
(2) Von den vier Mitgliedern der Professorengruppe und der Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter sind zwei Mitglieder aus dem Bereich der Sonderpädagogik, ein Mitglied aus dem 
Professionalisierungsbereich und ein Mitglied aus dem Bereich der Zweitfächer zu berufen. 
(3) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses werden von der jeweiligen Statusgruppe im Fakultätsrat der 
Philosophischen Fakultät gewählt. Der Prüfungsausschuss wählt eine Vorsitzende oder einen Vorsitzen-
den und eine stellvertretende Vorsitzende oder einen stellvertretenden Vorsitzenden. Der Vorsitz wird in 
der Regel von Professorinnen oder Professoren ausgeübt; der stellvertretende Vorsitz kann auch von 
dem Mitglied der Mitarbeitergruppe, sofern es zur Lehre berechtigt ist, ausgeübt werden.  
(4) Die Amtszeit der Mitglieder des Prüfungsausschusses beträgt zwei Jahre, die des studentischen Mit-
glieds ein Jahr. 
(5) Der Prüfungsausschuss fasst seine Beschlüsse mit der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen; 
Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, 
soweit die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend ist. 
(6) Der Prüfungsausschuss stellt die Durchführung der Prüfungen sicher. Er achtet darauf, dass die Be-
stimmungen des Niedersächsischen Hochschulgesetzes (NHG) und dieser Prüfungsordnung eingehalten 
werden. Er berichtet der Philosophischen Fakultät regelmäßig über die Entwicklung der Prüfungsergeb-
nisse und Studienzeiten. Der Prüfungsausschuss oder die von ihm beauftragte Stelle führt die Prüfungs-
akten. 
(7) Der Prüfungsausschuss kann sich eine Geschäftsordnung geben. Über die Sitzungen des Prüfungs-
ausschusses wird eine Niederschrift geführt. In dieser sind die wesentlichen Gegenstände der Erörterung 
und die Beschlüsse des Prüfungsausschusses festzuhalten. 
(8) Der Prüfungsausschuss kann sich zur Erfüllung seiner Aufgaben einer von ihm beauftragten Stelle 
bedienen. 
(9) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, an der Abnahme der Prüfungen beobach-
tend teilzunehmen. 
(10) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. Die Mitglieder des Prüfungsausschus-
ses und deren Vertretungen unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen 
Dienst stehen, sind sie durch den Vorsitz zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 
(11) Der Prüfungsausschuss kann beschließen, dass Entscheidungen und andere Maßnahmen, die nach 
dieser Prüfungsordnung getroffen werden, insbesondere die Zulassung zur Prüfung, Versagung der Zu-
lassung, Melde- und Prüfungstermine, Prüfungsfristen sowie Prüfungsergebnisse, hochschulöffentlich in 
ortsüblicher Weise bekannt gemacht werden. Dabei sind datenschutzrechtliche Bestimmungen zu beach-
ten. Der o. g. Beschluss ist hochschulöffentlich ortsüblich bekannt zu machen. 
 

§ 5 Prüfende und Beisitzende, Prüfungskommission 
(1) Alle in dem betreffenden Fachgebiet zur selbständigen Lehre befugten Personen der Leibniz Universi-
tät Hannover sind ohne besondere Bestellung Prüfende. 
(2) Der Prüfungsausschuss kann weitere Prüfende bestellen, sofern diese mindestens die durch die Prü-
fung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzen. Es können auch Prüfende anderer 
Hochschulen bestellt werden.  
(3) Prüfende und Beisitzende unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen 
Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zur Ver-
schwiegenheit zu verpflichten. 
(4) Für die mündliche Prüfung im Rahmen des Moduls Masterarbeit wird eine Prüfungskommission gebil-
det. Dieser gehören an: die Betreuerin oder der Betreuer der Master-Arbeit sowie eine weitere Prüferin  
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oder ein weiterer Prüfer. Einer der beiden Prüferinnen oder Prüfer muss eine der gewählten sonderpäda-
gogischen Fachrichtungen oder sonderpädagogische Bildungswissenschaft vertreten und die andere Prü-
ferin oder der andere Prüfer die Fachwissenschaft und/oder die Fachdidaktik des nach Anlage 3 gewähl-
ten Zweitfachs. An der Prüfung können Vertreterinnen und Vertreter der Schulbehörde, von ihr beauftragte 
Personen sowie Vertreterinnen und Vertreter der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen 
und der Katholischen Kirche beobachtend teilnehmen. Die Mitglieder der Prüfungskommission werden 
vom Prüfungsausschuss bestellt. Für die Mitglieder der Hochschule kann der Studierende Vorschläge 
machen. Diesen soll nach Möglichkeit entsprochen werden, sie begründen aber keinen Anspruch. 
 

§ 6 Anrechnung von Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen 
(1) Studienzeiten, Studienleistungen einschließlich berufspraktischer Tätigkeiten und Prüfungsleistungen 
in dem gleichen Studiengang an einer Universität oder gleichgestellten deutschen Hochschule werden 
ohne Gleichwertigkeitsfeststellung angerechnet. 

(2) Studienzeiten, Studienleistungen einschließlich berufspraktischer Tätigkeiten und Prüfungsleistungen 
in einem anderen Studiengang werden angerechnet, soweit die Gleichwertigkeit festgestellt ist. Die 
Gleichwertigkeit ist festzustellen, wenn Studienzeiten, Studienleistungen einschließlich berufspraktischer 
Tätigkeiten und Prüfungsleistungen in Inhalt, Umfang und in den Anforderungen denjenigen dieses Stu-
dienganges im Wesentlichen entsprechen. Dabei ist kein schematischer Vergleich sondern eine Ge-
samtbetrachtung und Gesamtbewertung im Hinblick auf die Bedeutung der Leistung für den Zweck der 
Prüfungen nach § 1 vorzunehmen. Für die Feststellung der Gleichwertigkeit eines ausländischen Stu-
dienganges sind die von der Kultusministerkonferenz und der Hochschulrektorenkonferenz gebilligten 
Äquivalentvereinbarungen oder andere zwischenstaatliche Vereinbarungen maßgebend. Soweit Verein-
barungen nicht vorliegen oder eine weitergehende Anrechnung beantragt wird, entscheidet der Prü-
fungsausschuss über die Gleichwertigkeit. Zur Aufklärung der Sach- und Rechtslage kann eine Stellung-
nahme der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen eingeholt werden. Abweichende Anrech-
nungsbestimmungen auf Grund von Vereinbarungen mit ausländischen Hochschulen bleiben unberührt. 

(3) Außerhalb des Studiums abgeleistete berufspraktische Tätigkeiten werden angerechnet, soweit die 
Gleichwertigkeit entsprechend Abs. 2 festgestellt ist. 

(4) Für Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen in staatlich anerkannten Fernstudien gelten die 
Abs. 1 und 2 entsprechend. 

(5) Für angerechnete Prüfungsleistungen werden entweder die Noten übernommen oder bei abweichen-
der Notenskala umgerechnet, die darauf entfallenden Studienzeiten angerechnet und ggf. Leistungs-
punkte vergeben. Ist eine Notenumrechnung nicht möglich, bleibt die Prüfungsleistung unbenotet. Die 
Anrechnung wird im Zeugnis gekennzeichnet. 

 

§ 7 Meldung und Zulassung 

(1) Für jede Prüfungsleistung oder jedes Modul ist innerhalb des vom Prüfungsausschuss festgesetzten 
Zeitraums eine gesonderte Meldung erforderlich. 
(2) Der Antrag auf Zulassung (Meldung) zu den einzelnen Teilen der Masterprüfung ist beim Prüfungs-
ausschuss innerhalb des vom Prüfungsausschuss festgesetzten Zeitraumes zu stellen. Fristen, die vom 
Prüfungsausschuss gesetzt sind, können bei Vorliegen triftiger Gründe verlängert oder rückwirkend ver-
längert werden, insbesondere wenn es unbillig wäre, die durch den Fristablauf eintretenden Rechtsfolgen 
bestehen zu lassen. 
(3) Soweit zu einzelnen Prüfungsleistungen nichts Weiteres oder Abweichendes bestimmt, wird zugelas-
sen, wer an der Leibniz Universität Hannover für den Masterstudiengang Lehramt für Sonderpädagogik 
(M. Ed.) eingeschrieben ist. 
(4) Dem Antrag auf Zulassung sind, soweit sich nicht entsprechende Unterlagen bei der Hochschule be-
finden, beizufügen: 

- Nachweis nach Abs.3, 
- eine Erklärung darüber, ob eine Masterprüfung oder Teile einer solchen Prüfung in einem der 

gewählten Fächer oder im Professionalisierungsbereich (Erziehungswissenschaft/Psychologie/ 
Soziologie) an einer Universität oder gleichgestellten deutschen Hochschule endgültig nicht  
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bestanden wurden oder ob sich die Antragstellerin oder der Antragsteller in einem laufenden Prü-
fungsverfahren befindet.  

Ist es nicht möglich, eine nach Satz 1 erforderliche Unterlage in der vorgeschriebenen Weise beizufügen, 
kann der Prüfungsausschuss gestatten, den Nachweis auf andere Art zu führen.  
(5) Über die Zulassung entscheidet der Prüfungsausschuss. Die Zulassung erfolgt für das Fach Sonder-
pädagogik gesondert, für die Fächer nach Anlage 3 und den Professionalisierungsbereich (Erziehungs-
wissenschaft/Psychologie/Soziologie). 
Die Zulassung nach Abs. 2 wird versagt, wenn 

- die Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind oder 
- die Unterlagen unvollständig sind oder 
- die Masterprüfung in einem der gewählten Fächer oder im Professionalisierungsbereich an einer 

Universität oder gleichgestellten deutschen Hochschule bereits endgültig nicht bestanden ist und 
die Möglichkeit, ein anderes Fach zu wählen, nicht mehr besteht.  

(6) Die Bekanntgabe der Zulassung einschließlich der Prüfungstermine und der Versagung der Zulas-
sung erfolgt nach § 41 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG). Die Zulassung wird hochschulöf-
fentlich in ortsüblicher Weise bekannt gegeben. Die Versagung der Zulassung erfolgt schriftlich.  
 

§ 8 Außeruniversitäre Praktika 
(1) Voraussetzung für die Zulassung zum Modul Masterarbeit sind zwei außeruniversitäre Praktika im 
Bereich Sonderpädagogik: 

- ein förderdiagnostisches Praktikum im Umfang von drei Wochen  
- ein sonderpädagogisches Schulpraktikum im Umfang von fünf Wochen. 

(2) Die Praktika werden im Rahmen von Modulen mit begleitenden Lehrveranstaltungen erbracht. Das 
sonderpädagogische Praktikum ist an einer Schule zu absolvieren. Näheres regelt die Praktikumsordnung. 
 

§ 9 Aufbau und Art von Prüfungs- und Studienleistungen 
(1) Die Masterprüfung besteht aus studienbegleitenden Modulprüfungen, die sich aus mehreren Prüfun-
gen zusammensetzen können, sowie dem Modul Masterarbeit. Die Anzahl der Modulprüfungen und Prü-
fungsleistungen ist in den fachspezifischen Anlagen geregelt. Prüfungsleistungen können sein: 

1. Klausur (Abs. 4) 
2. Mündliche Prüfung (Abs. 5) 
3. Referat (Abs.6) 
4. Hausarbeit (Abs. 7) 
5. Praktische Übungen (Abs. 8) 
6. Seminararbeit (Abs. 9) 
7. Präsentation (Abs. 10) 
8. Dokumentation (Abs. 11) 
9. Musikpraktische Präsentation (Abs. 12) 
10. Sportpraktische Präsentation (Abs. 13) 
11. Künstlerische Präsentation (Abs. 14) 

 
(2) Studienleistungen sind studienbegleitend nach Maßgabe der Lehrenden zu erbringen. In der Regel 
muss in jeder Lehrveranstaltung mindestens eine Studienleistung erbracht werden. Die Lehrende oder 
der Lehrende informiert am Anfang des Semesters über den Aufbau die Art der Studienleistung/en. 
(3) Prüfungsleistungen in Form von Gruppenarbeiten sind zulässig. Der als Prüfungsleistung zu bewer-
tende Beitrag des einzelnen Prüflings muss als individuelle Prüfungsleistung aufgrund der Angabe von 
Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien deutlich abgrenzbar und für sich zu bewer-
ten sein. 
(4) Testate können ergänzend zur Bewertung einer Prüfungsleistung herangezogen werden. Sie sind 
genau einer Prüfungsleistung zugeordnet und dienen der studienbegleitenden Kontrolle des Lernfort-
schritts. In die Testatbewertung können Einzelkriterien wie Mindestanwesenheit, Hausübungen oder 
mündliche bzw. schriftliche Kurzprüfungen eingehen. Testatbewertungen werden nicht explizit im Zeug-
nis ausgewiesen, sie gehen nach Maßgabe des oder der Prüfenden in die Bewertung der Prüfungsleis-
tung mit einem Gewicht von max. 25% ein. Ein Bestehen der Prüfung muss auch ohne Testatbewertung 
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möglich sein. Erworbene Testatbewertungen können nach Maßgabe der Prüfenden oder des Prüfenden 
erhalten bleiben, auch wenn die Prüfungsleistung nicht bestanden wurde. Die Modalitäten zur Durchfüh-
rung von Testaten und ihre Einbeziehung in die Prüfungsnoten sind vom zuständigen Prüfenden bis spä-
testens zu Veranstaltungsbeginn durch Aushang bekannt zu geben. 
(5) In einer Klausur soll der Prüfling nachweisen, dass er in begrenzter Zeit, mit begrenzten Hilfsmitteln 
und unter Aufsicht mit den geläufigen Methoden des Faches ein Problem erkennen und Wege zu einer 
Lösung finden kann. Die Klausurdauer ist jeweils in den fachspezifischen Anlagen festgelegt. 
(6) Eine mündliche Prüfung findet vor zwei Prüfenden oder einer Prüfenden oder einem Prüfenden und 
einer oder einem sachkundigen Beisitzenden statt. Die oder der Beisitzende ist vor der Notenfestsetzung 
zu hören. Die Dauer der Prüfung ist jeweils in den fachspezifischen Anlagen festgelegt. Die wesentlichen 
Gegenstände der Prüfung, die Bewertung der Prüfungsleistung und die tragenden Erwägungen der Be-
wertungsentscheidung sind in einem Protokoll festgehalten. Es ist von den Prüfenden oder der Prüfen-
den oder dem Prüfenden und der Beisitzenden oder dem Beisitzenden zu unterschreiben. Studierende, 
die sich in einem der beiden nachfolgenden Prüfungszeiträume der gleichen Prüfung unterziehen wollen, 
sowie andere Mitglieder der Hochschule, die ein eigenes berechtigtes Interesse geltend machen, sind, 
sofern die räumlichen Gegebenheiten dies zulassen und der Prüfling dem zustimmt, als Zuhörende zuzu-
lassen. Dies erstreckt sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses an den 
Prüfling. 

(7) Ein Referat umfasst: 
1. eine eigenständige und vertiefte Auseinandersetzung mit einem Problem aus dem Arbeitszu-

sammenhang der Lehrveranstaltung unter Einbeziehung und Auswertung einschlägiger Literatur, 
2. die Darstellung der Arbeit und die Vermittlung ihrer Ergebnisse im Vortrag sowie in der anschlie-

ßenden Diskussion. 

(8) Eine Hausarbeit ist eine selbständige schriftliche Bearbeitung einer fachspezifischen oder fächer-
übergreifenden Aufgabenstellung. Die Bearbeitungszeit bzw. der Umfang ist jeweils in den fachspezifi-
schen Anlagen festgelegt. 

(9) Praktische Übungen werden hinsichtlich der methodisch-didaktischen Durchführung und der wesentli-
chen Grundlagen des Faches betrachtet. 

(10) Eine Seminararbeit kann nach näherer Bestimmung der fachspezifischen Anlagen eine experimen-
telle, dokumentarische oder darstellende wissenschaftlich-praktische Leistung (Projekt) sein. Der zeitliche 
Umfang ist in den fachspezifischen Anlagen geregelt. 

(11) Eine Präsentation umfasst die Aufbereitung eines vorgegebenen Themas mit Hilfe von Medien und 
seine Darbietung im mündlichen Vortrag. Die Form der Präsentation und die Dauer des mündlichen Vor-
trags sind in den fachspezifischen Anlagen festgelegt. 

(12) Eine Dokumentation umfasst die Aufbereitung und Darstellung eines künstlerischen, kognitiven oder 
handlungsorientierten Prozesses. 

(13) Eine Musikpraktische Präsentation findet vor zwei Prüfenden oder einer Prüfenden oder einem Prü-
fenden und einer sachkundigen Beisitzenden oder einem sachkundigen Beisitzenden als Einzelprüfung 
statt. Die Beisitzende oder der Beisitzende ist vor der Notenfestsetzung zu hören. Die Dauer der Prüfung 
ist jeweils in den fachspezifischen Anlagen festgelegt. Die wesentlichen Gegenstände der Prüfung, die 
Bewertung der Prüfungsleistung und die tragenden Erwägungen der Bewertungsentscheidung sind in 
einem Protokoll festzuhalten. Es ist von den Prüfenden oder der Prüfenden oder dem Prüfenden und der 
Beisitzenden oder dem Beisitzenden zu unterschreiben. Studierende, die sich in einem der beiden nach-
folgenden Prüfungszeiträume der gleichen Prüfung unterziehen wollen, sowie andere Mitglieder der 
Hochschule, die ein eigenes berechtigtes Interesse geltend machen, sind, sofern die räumlichen Gege-
benheiten dies zulassen und der Prüfling dem zustimmt, als Zuhörende zuzulassen. Dies erstreckt sich 
nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses an den Prüfling. 

(14) Eine Sportpraktische Präsentation findet vor zwei Prüfenden oder einer Prüfenden oder einem Prü-
fenden und einer sachkundigen Beisitzender oder einem sachkundigen Beisitzenden als Einzelprüfung 
oder Gruppenprüfung statt. Die Beisitzende oder der Beisitzende ist vor der Notenfestsetzung zu hören. 
Die Dauer der Prüfung ist jeweils in den fachspezifischen Anlagen festgelegt. Die wesentlichen Gegens-
tände der Prüfung und die Bewertung der Prüfungsleistung sind in einem Protokoll festzuhalten. Es ist 
von den Prüfenden oder der Prüfenden oder dem Prüfenden und der Beisitzenden oder dem  
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Beisitzenden zu unterschreiben. Wenn der Prüfling zustimmt und sofern die räumlichen Gegebenheiten 
es zulassen, können Studierende, die nicht an der Prüfung beteiligt sind, der Präsentation beiwohnen. 
Dies erstreckt sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses an den Prüfling.  

(15) Eine künstlerische Präsentation findet vor zwei Prüfenden oder einer Prüfenden oder einem Prüfen-
den und einer sachkundigen Beisitzender oder einem sachkundigen Beisitzenden als Einzelprüfung oder 
Gruppenprüfung statt. Die Beisitzende oder der Beisitzende ist vor der Notenfestsetzung zu hören. Die 
wesentlichen Gegenstände der Prüfung, die Bewertung der Prüfungsleistung und die tragenden Erwä-
gungen der Bewertungsentscheidungen sind in einem Protokoll festzuhalten. Es ist von den Prüfenden 
oder der Prüfenden oder dem Prüfenden und der Beisitzenden oder dem Beisitzenden zu unterschrei-
ben. Studierende, die sich in einem der beiden nachfolgenden Prüfungszeiträume der gleichen Prüfung 
unterziehen wollen, sowie andere Mitglieder der Hochschule, die ein eigenes berechtigtes Interesse gel-
tend machen, sind, sofern die räumlichen Gegebenheiten dies zulassen und der Prüfling dem zustimmt, 
als Zuhörende zuzulassen. Dies erstreckt sich nicht auf die Beratung und die Bekanntgabe der Prü-
fungsergebnisse an den Prüfling. 
(16) Jedes Modul wird in der Regel mit einer Prüfungsleistung gemäß Abs. 1 abgeschlossen. Sofern ver-
schiedene Formen der Prüfungsleistung möglich sind, wird die Prüfungsleistung für das Modul in Abspra-
che zwischen den zu Prüfenden und den Lehrenden festgelegt. Eine Modulprüfung kann auch aus meh-
reren Prüfungsleistungen bestehen, die in den zum Modul gehörenden Lehrveranstaltungen erbracht 
werden können. Prüfungstermine werden von den Prüfenden individuell pro Modul vereinbart. Prüfungen 
finden studienbegleitend nach Maßgabe des Lehrangebots statt. Der Prüfungsausschuss legt zu Beginn 
jeden Semesters die Termine für die Abnahme der mündlichen Prüfungen und Klausuren sowie die Aus- 
und Abgabetermine für die übrigen termingebundenen Prüfungsleistungen fest. Der Prüfungsausschuss 
informiert die Studierenden rechtzeitig über Art und Anzahl der zu erbringenden Leistungen und über die 
Termine, zu denen sie zu erbringen sind. Er kann Aufgaben nach den Sätzen 6 und 7 auf die Prüfenden 
übertragen. 

(17) Studierende können sich weiteren als den in den fachspezifischen Anlagen zum Erreichen der erfor-
derlichen Leistungspunkte nach § 3 Abs. 2 vorgesehenen Prüfungen unterziehen (Zusatzprüfungen). Das 
Ergebnis dieser Zusatzprüfungen wird auf Antrag in das Modulverzeichnis gemäß Anlage 2b aufgenom-
men, jedoch bei der Berechnung der Gesamtnote nicht einbezogen. 

 

§ 10 Modul Masterarbeit 
(1) Das Modul Masterarbeit besteht aus der Masterarbeit, einer begleitenden Lehrveranstaltung und einer 
mündlichen Prüfung. 
(2) Durch die Masterarbeit soll festgestellt werden, dass der Prüfling in der Lage ist, innerhalb einer vor-
gegebenen Frist eine sonderpädagogische Fragestellung oder eine Fragestellung des Zweitfachs selb-
ständig nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten. Die Masterarbeit kann im Fach Sonderpäda-
gogik geschrieben werden oder in dem Zweitfach (mit fachwissenschaftlichem oder fachdidaktischem 
Schwerpunkt), wenn ein deutlicher Bezug zur Sonderpädagogik hergestellt wird. Thema und Aufgaben-
stellung der Masterarbeit müssen dem Prüfungszweck (§ 1) und der Bearbeitungszeit nach Abs. 5 ent-
sprechen. Aufgabenstellung sowie Art der Aufgabe müssen mit der Ausgabe des Themas festliegen. 
(3) Das Thema der Masterarbeit kann von jeder Hochschullehrerin oder jedem Hochschullehrer des 
Fachs Sonderpädagogik oder der Zweitfächer nach Anlage 3 festgelegt werden. Das Thema kann auch 
von einer Hochschullehrerin oder einem Hochschullehrer festgelegt werden, die oder der ein Fach des 
Professionalisierungsbereichs vertreten; in diesem Fall muss die Zweitprüfende oder der Zweitprüfende 
Hochschullehrerin oder Hochschullehrer im Fach Sonderpädagogik oder in einem Fach nach Anlage 3 
sein. Mit Zustimmung des Prüfungsausschusses können auch wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die von der Philosophischen Fakultät zur Lehre berechtigt sind, Erst- oder Zweitprüfende 
sein. Der Prüfling sollte vor Festlegung des Themas durch den Prüfenden gehört werden. Auf Antrag 
sorgt der Prüfungsausschuss dafür, dass der Prüfling rechtzeitig ein Thema erhält. 
(4) Die Ausgabe des Themas erfolgt über den Vorsitz des Prüfungsausschusses; die Ausgabe ist akten-
kundig zu machen. Mit der Ausgabe des Themas werden Erstprüfende und Zweitprüfende bestellt. Wäh-
rend der Anfertigung der Arbeit wird der Prüfling von der Themenstellerin oder dem Themensteller be-
treut. Soll die Masterarbeit in einer Einrichtung außerhalb dieser Hochschule durchgeführt werden, bedarf 
es hierzu der Zustimmung des Prüfungsausschusses. 
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(5) Die Masterarbeit ist in der Regel binnen vier Monaten nach der Ausgabe des Themas beim Erstprüfer 
abzuliefern. Bei experimentellen und empirischen Arbeiten kann auch eine Dauer von fünf Monaten vor-
gesehen werden. Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb der ersten vier Wochen zurückgegeben 
werden. Im Einzelfall kann der Prüfungsausschuss in besonderen, vom Prüfling nicht zu vertretenden 
Ausnahmefällen, die Bearbeitungszeit ausnahmsweise um bis zu einen Monat verlängern.  
(6) Bei der Abgabe der Masterarbeit hat der Prüfling schriftlich zu versichern, dass er die Arbeit selbstän-
dig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt hat, alle Stellen der 
Arbeit, die wörtlich oder sinngemäß aus anderen Quellen übernommen wurden, als solche kenntlich ge-
macht sind und die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen hat. 
(7) Die Arbeit ist in der Regel innerhalb von vier Wochen nach ihrer Abgabe durch beide Prüfenden zu 
bewerten. 
(8) Die mündliche Prüfung wird in der Regel innerhalb von acht Wochen durchgeführt, nachdem die Mas-
terarbeit mit mindestens „ausreichend“ bewertet wurde. Sie findet vor einer Prüfungskommission nach 
§ 5 Abs. 4 statt. In der Prüfung soll die Kandidatin oder der Kandidat ausgehend von der Vorstellung der 
Arbeit einen Bezug zu sonderpädagogischen Problemen und der schulischen Realität herstellen. In der 
Prüfung sollen ferner vertiefte erziehungswissenschaftliche Kenntnisse oder vertiefte fachwissenschaftli-
che und fachdidaktische Kenntnisse nachgewiesen werden, sowie ferner fachliches Einordnungs- und 
Überblickwissen mit Bezug auf die schulische Umsetzung. Die fächerübergreifende gemeinsam benotete 
mündliche Prüfung dauert insgesamt ca. 60 Minuten. Für die bestandene mündliche Prüfung werden 3 
Leistungspunkte vergeben.  
 

§ 11 Zulassung zum Modul Masterarbeit 
(1) Die Zulassung zum Modul Masterarbeit muss gesondert beantragt werden. Sie setzt voraus, dass im 
Rahmen der Masterprüfung mindestens 75 LP erworben wurden und die Praktika nach § 8 nachgewie-
sen sind. 
(2) Dem Antrag auf Zulassung zum Modul Masterarbeit sind folgende Unterlagen beizufügen: 

- ein Vorschlag für das Thema der Arbeit 
- das Einverständnis der Erstprüfenden oder des Erstprüfenden 
- der Nachweis der abgeleisteten Praktika nach § 8. 

(3) Die Zulassung zum Modul Masterarbeit wird hochschulöffentlich in ortsüblicher Weise bekannt gege-
ben. Die Versagung der Zulassung erfolgt schriftlich. 
 

§ 12 Regelungen für Studierende mit Behinderung 
Macht der Prüfling durch ein ärztliches, im Zweifelsfall ein fach- oder amtsärztliches Attest glaubhaft, 
dass er oder sie wegen länger andauernder oder ständiger Behinderung nicht in der Lage ist, Prüfungs-
leistungen ganz oder teilweise in der vorgeschriebenen Form abzulegen, ist ihr oder ihm durch den Prü-
fungsausschuss zu ermöglichen, die Prüfungsleistungen innerhalb einer verlängerten Bearbeitungszeit 
oder gleichwertige Prüfungsleistungen in einer anderen Form zu erbringen. 
 

§ 13 Besondere Regelungen nach dem Mutterschutzgesetz  
und dem Bundeserziehungsgeldgesetz 

Die Schutzbestimmungen der § 3, 4, 6 und 8 des Mutterschutzgesetzes sowie die Fristen des Bundeser-
ziehungsgeldgesetzes über die Elternzeit sind anzuwenden. Die Inanspruchnahme der Schutzbestim-
mungen bzw. der Fristen ist von der Studentin oder dem Studenten schriftlich beim Prüfungsausschuss 
zu beantragen. 
 

§ 14 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 
(1) Der Rücktritt von einer Anmeldung zu einer Klausur oder einer mündlichen Prüfung kann bis zum Be-
ginn der Prüfung erfolgen. Das Nichterscheinen zu einem festgesetzten Prüfungstermin wird als Rücktritt 
gewertet. Der Rücktritt nach den Sätzen 1 und 2 ist ohne Angabe von Gründen zulässig. 
(2) Bei Versäumnis eines festgesetzten Abgabetermins oder bei Rücktritt von einer Prüfungsleistung 
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nach deren Beginn gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht bestanden“ bewertet. Abweichend 
hiervon gilt die Prüfungsleistung als nicht unternommen, wenn für das Versäumnis oder den Rücktritt 
triftige Gründe unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Im Krankheitsfall ist ein 
fachärztliches oder ein amtsärztliches Attest vorzulegen. Die Entscheidung über die Anerkennung der 
triftigen Gründe trifft der Prüfungsausschuss.  
(3) Versucht der Prüfling, das Ergebnis seiner Prüfungsleistung durch Täuschung oder Mitführen nicht 
zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“ 
bewertet. Wer sich eines Verstoßes gegen die Ordnung der Prüfung schuldig gemacht hat, kann von der 
Fortsetzung der betreffenden Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffen-
de Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“ bewertet. Die Entscheidungen nach Sätzen 1 und 2 trifft 
der Prüfungsausschuss nach Anhörung des Prüflings. Bis zur Entscheidung des Prüfungsausschusses 
setzt der Prüfling die Prüfung fort, es sei denn, dass nach der Entscheidung der aussichtführenden Per-
son ein vorläufiger Ausschluss des Prüflings zur ordnungsgemäßen Weiterführung der Prüfung unerläss-
lich ist. 
(4) Wird bei einer Prüfungsleistung der Abgabetermin ohne triftige Gründe nicht eingehalten, so gilt sie 
als mit „nicht ausreichend“ bewertet. Abs. 2 Sätze 1 bis 3 gelten entsprechend. In Fällen, in denen aus 
triftigen Gründen der Abgabetermin nicht eingehalten werden kann, entscheidet der Prüfungsausschuss 
unter Beachtung der Grundsätze der Chancengleichheit und des Vorrangs der wissenschaftlichen Leis-
tung vor der Einhaltung von Verfahrensvorschriften darüber, ob der Abgabetermin für die Prüfungsleis-
tung entsprechend, höchstens aber um die Hälfte der Bearbeitungsdauer, hinausgeschoben, die hinaus-
geschobene Abgabe bei der Bewertung berücksichtigt oder eine neue Aufgabe gestellt wird. Der Abga-
betermin wegen nachgewiesener Erkrankung kann in der Regel um höchstens zwei Wochen hinausge-
schoben werden. 
 

§ 15 Bewertung der Prüfungsleistung und Notenbildung 
(1) Die einzelne Prüfungsleistung wird von der/dem Prüfenden bewertet. Schriftliche Prüfungsleistungen 
sind in der Regel in spätestens vier Wochen nach Abgabe der jeweiligen Prüfungsleistung zu bewerten. 
(2) Für die Bewertung der Prüfungsleistungen sind folgende Noten zu verwenden: 
1,0; 1,3 =  sehr gut = eine besonders hervorragende Leistung, 
1,7; 2,0; 2,3  =   gut = eine erheblich über dem Durchschnitt liegende Leistung, 
2,7; 3,0; 3,3 =   befriedigend = eine Leistung, die in jeder Hinsicht den durchschnittlichen Anforderungen 

entspricht, 
3,7; 4,0  =  ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel den Mindestanforderungen entspricht, 
5,0   =  nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen 

nicht mehr genügt.  
(3) Eine Prüfungsleistung ist bestanden, wenn sie mit mindestens "ausreichend" bewertet wurde. Wird 
die Prüfungsleistung von zwei oder mehr Prüfenden bewertet, ist sie bestanden, wenn alle die Leistung 
mit mindestens „ausreichend“ bewerten. In diesem Fall berechnet sich die Note der bestandenen Prü-
fungsleistung aus dem Durchschnitt der von den Prüfenden festgesetzten Einzelnoten. 
(4) Die Note lautet 
bei einem Durchschnitt bis 1,5 sehr gut, 
bei einem Durchschnitt über 1,5 bis 2,5 gut, 
bei einem Durchschnitt über 2,5 bis 3,5 befriedigend, 
bei einem Durchschnitt über 3,5 bis 4,0 ausreichend, 
bei einem Durchschnitt über 4,0 nicht ausreichend. 
(5) Eine Modulprüfung ist bestanden, wenn die nach Maßgabe der fachspezifischen Anlagen dieser Prü-
fungsordnung hierfür erforderlichen Leistungspunkte erworben wurden und die Modulprüfung gemäß 
Abs. 6 mit mindestens "ausreichend" bewertet wurde. 
(6) Die Note der Modulprüfung errechnet sich als gewichtetes arithmetisches Mittel der Noten der dieser 
Prüfung zugeordneten Prüfungsleistungen. Die fachspezifischen Anlagen können bestimmen, dass jede 
einzelne Prüfungsleistung einer Modulprüfung mit mindestens „ausreichend“ bewertet werden muss. Im 
Modul Masterarbeit müssen beide Prüfungsleistungen mit mindestens „ausreichend“ bewertet worden 
sein. Absatz 4 gilt entsprechend. 
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(7) Die Note des Erstfaches, des Zweitfaches und des Professionalisierungsbereichs errechnet sich je-
weils als gewichtetes arithmetisches Mittel aller Noten der zugehörigen Module. Die Leistungspunkte der 
Module dienen als Gewichte. 
(8) Die Gesamtnote der Masterprüfung errechnet sich als gewichtetes arithmetisches Mittel der Noten der 
Modulprüfungen aus dem Erstfach, dem Zweitfach nach Anlage 3 und dem Professionalisierungsbereich, 
sowie der Note des Moduls Masterarbeit. Dabei dürfen nur die Noten der Pflicht- und Wahlpflichtmodule 
in die Note eingehen, die für das Erreichen der Leistungspunkte nach § 3 (2) erforderlich sind. Die Noten 
werden jeweils mit den zugeordneten Leistungspunkten gewichtet. Absatz 4 gilt entsprechend. 
(9) Bei der Bildung der Note nach Absatz 4 wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berück-
sichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 
(10) Zusätzlich zu der Gesamtnote wird für die erfolgreichen Studierenden eine Bewertung entsprechend 
der ECTS-Bewertungsskala ausgewiesen. Die ECTS-Note lautet: 
Für die besten 10% A 
Für die nächsten 25% B 
für die nächsten 30% C 
für die nächsten 25% D 
für die nächsten 10%  E. 
 

§ 16 Leistungspunkte 
(1) Gemäß § 3 Abs. 2 sind im Masterstudium insgesamt 120 Leistungspunkte (LP) zu erwerben. Die Zu-
ordnung von Leistungspunkten zu Prüfungs- und Studienleistungen ergibt sich aus den fachspezifischen 
Anlagen. Soweit sich durch die Wahl des letzten Moduls, das zum Erreichen der nach § 3 Abs. 2 erfor-
derlichen Leistungspunkte notwendig ist, eine geringfügige Überschreitung dieser Punktzahlen ergibt, 
werden die Module bei der Berechnung der Gesamtnote einbezogen. Ggf. darüber hinaus erworbene 
Leistungspunkte können nur bei Zusatzprüfungen gemäß § 9 Abs. 16 ausgewiesen werden. 
(2) Leistungspunkte werden vergeben auf der Grundlage von bestandenen Prüfungs- und Studienleis-
tungen nach Maßgabe der fachspezifischen Anlagen. Sie geben den durchschnittlichen zeitlichen Ar-
beitsaufwand für die Leistungen wieder. 
(3) Die fachspezifischen Anlagen können vorsehen, dass Leistungspunkte in Modulen aufgrund von be-
noteten Prüfungsleistungen oder unbenoteten Studienleistungen erworben werden. Unbenotete Studien-
leistungen müssen mindestens bestanden sein als Voraussetzung zur Vergabe von Leistungspunkten, In 
jedem Modul wird in der Regel mindestens eine benotete Prüfungsleistung erbracht. 
(4) Der Prüfungsausschuss oder die von ihm beauftragte Stelle führt für jede Studierende oder jeden 
Studierenden ein Leistungspunktekonto. Im Rahmen der organisatorischen Möglichkeiten gewährt der 
Prüfungsausschuss den Studierenden jederzeit Einblick in den Stand ihres Kontos. 

 

§ 17 Wiederholung von Prüfungsleistungen 
(1) Nicht bestandene Prüfungsleistungen können einmal wiederholt werden. Wird die Prüfungsleistung in 
der Wiederholung mit "nicht ausreichend" bewertet oder gilt sie als mit "nicht ausreichend" bewertet, so 
ist die Prüfungsleistung endgültig nicht bestanden. Weitere Wiederholungen sind nur nach Maßgabe der 
fachspezifischen Anlagen zulässig. Eine nicht bestandene mündliche Prüfung im Rahmen des Moduls 
Masterarbeit kann einmal wiederholt werden. 
(2) In der letzten Wiederholungsprüfung darf für eine schriftliche Prüfungsleistung nach § 9 Abs. 1 die 
Note "nicht ausreichend" nur nach mündlicher Ergänzungsprüfung erteilt werden. Diese mündliche Er-
gänzungsprüfung wird von zwei Prüfenden abgenommen; im Übrigen gilt § 9 Abs. 6 entsprechend. Die 
oder der Prüfende setzt die Note der Prüfungsleistung unter angemessener Berücksichtigung der schrift-
lichen Leistung fest. Die mündliche Ergänzungsprüfung ist ausgeschlossen, wenn für die Bewertung der 
schriftlichen Prüfungsleistung § 14 Anwendung findet. 
(3) Wiederholungsprüfungen sind in angemessener Frist abzulegen. Sie sollen im Rahmen der nächsten 
angebotenen Prüfungstermine abgelegt werden. In Ausnahmefällen kann der Prüfungsausschuss auf 
schriftlichen Antrag die Wiederholung zu einem späteren Zeitpunkt genehmigen. Der Prüfling wird unter 
Berücksichtigung der Frist nach den Sätzen 1 bis 3 zur Wiederholungsprüfung geladen. In der Ladung 
wird der Prüfling darauf hingewiesen, dass bei Versäumnis dieses Termins (§ 14 Abs. 2). oder bei erneu-
tem Nichtbestehen, die Masterprüfung endgültig nicht bestanden ist. 
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(4) Die Masterarbeit kann, wenn sie „nicht ausreichend“ bewertet wurde oder als mit „nicht ausreichend“ 
bewertet gilt, einmal wiederholt werden; eine zweite Wiederholung ist ausgeschlossen. Eine Rückgabe 
des Themas bei der Wiederholung der Masterarbeit ist nur zulässig, wenn von dieser Möglichkeit nicht 
schon bei der ersten Arbeit Gebrauch gemacht worden ist. Das neue Thema der Masterarbeit wird in 
angemessener Frist, in der Regel innerhalb von drei Monaten nach Bewertung der ersten Arbeit, ausge-
geben. Abs. 5 gilt entsprechend. 
(5) In demselben Studiengang oder in einem der gewählten Fächer oder im Professionalisierungsbereich 
an einer anderen Universität oder gleichgestellten deutschen Hochschule erfolglos unternommene Ver-
suche, eine Prüfungsleistung abzulegen, werden auf die Wiederholungsmöglichkeiten nach den Absät-
zen 1 und 2 angerechnet. 
(6) Ist in einem der nach Anlage 3 gewählten Fächer eine Prüfungsleistung endgültig nicht bestanden, 
kann die oder der Studierende einmal ein in diesem Studiengang angebotenes Fach wählen, sofern sie 
oder er für dieses immatrikuliert worden ist. Ist erneut eine Prüfungsleistung endgültig nicht bestanden, 
ist die gesamte Masterprüfung nicht bestanden. Ist eine Prüfung in Sonderpädagogik, in Erziehungswis-
senschaft/ Psychologie/Soziologie oder die Masterarbeit endgültig nicht bestanden, so ist ebenfalls die 
gesamte Masterprüfung nicht bestanden. 
 

§ 18 Gesamtergebnis 
Die Masterprüfung ist bestanden, wenn die in § 3 Abs. 2 genannten Leistungspunkte erworben, die in 
den jeweiligen fachspezifischen Anlagen vorgesehenen Modulprüfungen und die Masterarbeit mit min-
destens „ausreichend“ bewertet wurden. Über die bestandene Masterprüfung stellt der Prüfungsaus-
schuss ein Zeugnis gemäß Anlage 2 aus. Die Berechnung der Gesamtnote erfolgt gemäß § 15. 
 

§ 19 Zeugnisse und Bescheinigungen 
(1) Über die bestandene Masterprüfung ist unverzüglich ein Zeugnis auszustellen (Anlage 2a). Als Datum 
des Zeugnisses ist der Tag anzugeben, an dem die Voraussetzungen für das Bestehen der Prüfung er-
füllt sind. Dem Zeugnis wird eine Übersicht über die bestandenen Module (Anlage 2b) sowie ein „Diploma 
Supplement“ beigefügt. Auf Antrag werden zusätzlich das Zeugnis und die Übersicht der Module in engli-
scher Sprache ausgestellt. 
(2) Ist die Masterprüfung nicht bestanden oder gilt sie als nicht bestanden, so erteilt der/die Vorsitzende 
des Prüfungsausschusses hierüber einen schriftlichen Bescheid, der auch darüber Auskunft gibt, ob und 
ggf. in welchem Umfang und an welchem Termin oder innerhalb welcher Frist Prüfungsleistungen wie-
derholt werden können. Über eine endgültig nicht bestandene Masterprüfung erteilt der Vorsitz des Prü-
fungsausschusses einen schriftlichen Bescheid. 

(3) Beim Verlassen der Hochschule oder beim Wechsel des Studienganges wird auf Antrag eine Be-
scheinigung ausgestellt, welche die erbrachten Prüfungs- und Studienleistungen und deren Bewertung 
enthält sowie die zugeordneten ECTS-Leistungspunkte. Sie weist auch aus, wenn die Masterprüfung 
nicht bestanden oder  endgültig nicht bestanden ist. Auf Antrag wird im Fall von Absatz 2 eine Bescheini-
gung ausgestellt, welche lediglich die erbrachten Prüfungs- und Studienleistungen ausweist. 

 
§ 20 Ungültigkeit der Prüfung 

(1) Wurde in einer Prüfung getäuscht und wird diese Tatsache erst nach der Aushändigung des Zeugnis-
ses bekannt, so kann der Prüfungsausschuss nachträglich die Noten für diejenigen Prüfungsleistungen, 
bei deren Erbringung der Prüfling getäuscht hat entsprechend berichtigen und die Prüfung ganz oder 
teilweise als „nicht bestanden“ erklären. 
(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Modulprüfung nicht erfüllt, ohne dass der 
Prüfling hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach der Aushändigung des Zeugnisses 
bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prüfung geheilt. Dies gilt nicht für das Modul 
Masterarbeit. Wurde die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt so entscheidet der Prüfungsausschuss 
unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen über die Rücknahme rechtswidriger Verwaltungsakte. 
(3) Dem Prüfling ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Erörterung der Angelegenheit mit dem Prü-
fungsausschuss zu geben. 
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(4) Das unrichtige Prüfungszeugnis ist einzuziehen und durch ein richtiges Zeugnis oder eine Bescheini-
gung nach § 19 Abs. 2 zu ersetzen. Mit dem unrichtigen Zeugnis ist auch die Masterurkunde einzuzie-
hen, wenn die Prüfung aufgrund einer Täuschung für „nicht bestanden“ erklärt wurde. Eine Entscheidung 
nach dem Abs. 1 und 2 Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren ab dem Datum der Ausfertigung des 
Prüfungszeugnisses abgeschlossen. 
 

§ 21 Einsicht in die Prüfungsakte 
Dem Prüfling wird auf Antrag nach Ende jedes Prüfungszeitraums und der Masterprüfung Einsicht in sei-
ne schriftlichen Prüfungsarbeiten, die Bemerkungen der Prüfenden und in die Prüfungsprotokolle ge-
währt. Der Antrag ist spätestens innerhalb eines Jahres nach Aushändigung des Prüfungszeugnisses 
oder des Bescheides über die endgültig nicht bestandene Prüfung zu stellen. Der Prüfungsausschuss 
bestimmt Ort und Zeit der Einsichtnahme. Der oder die Studierende wird auf Antrag über Teilergebnisse 
einer Prüfung unterrichtet. 

 

§ 22 Widerspruchsverfahren 
(1) Gegen belastende Verwaltungsakte, die aufgrund dieser Prüfungsordnung erlassen werden und de-
nen eine Bewertung einer Leistung zugrunde liegt, kann innerhalb eines Monats nach Zugang des Be-
scheides Widerspruch beim Prüfungsausschuss nach §§ 68 ff. der Verwaltungsgerichtsordnung eingelegt 
werden. 
(2) Über den Widerspruch entscheidet der Prüfungsausschuss. 
(3) Bringt der Prüfling in seinem Widerspruch konkrete und substantielle Einwände gegen prüfungsspezi-
fische Wertungen und fachliche Bewertungen einer oder eines Prüfenden vor, leitet der Prüfungsaus-
schuss den Widerspruch dieser oder diesem Prüfenden zur Überprüfung zu. Ändert die/der Prüfende die 
Bewertung antragsgemäß, so hilft der Prüfungsausschuss dem Widerspruch ab. Andernfalls überprüft 
der Prüfungsausschuss die Entscheidung aufgrund der Stellungnahme der oder des Prüfenden insbe-
sondere darauf, ob 
 

1. das Prüfungsverfahren ordnungsgemäß durchgeführt worden ist, 
2. bei der Bewertung von einem falschen Sachverhalt ausgegangen worden ist, 
3. allgemein gültige Bewertungsgrundsätze nicht beachtet worden sind, 
4. eine vertretbare und mit gewichtigen Argumenten folgerichtig begründete Lösung als falsch be-

wertet worden ist, oder ob 
5. sich die/der Prüfende von sachfremden Erwägungen hat leiten lassen. 

Entsprechendes gilt, wenn sich der Widerspruch gegen die Bewertung durch mehrere Prüfende richtet.  

(4) Über den Widerspruch soll innerhalb eines Monats entschieden werden. Wird dem Widerspruch nicht 
abgeholfen, bescheidet die Leitung der Hochschule die Widerspruchsführerin oder den Widerspruchsführer. 

(5) Das Widerspruchsverfahren darf nicht zur Verschlechterung der Prüfungsnote führen. 
 

§ 23 Inkrafttreten 
Diese Prüfungsordnung tritt nach Ihrer Bekanntmachung im Verkündungsblatt der Leibniz Universität 
Hannover zum 01.10.2008 in Kraft. 
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Anlage 1 (zu § 2) 

Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover 
 

Urkunde 
Die Leibniz Universität Hannover verleiht mit dieser Urkunde 
Frau/Herrn .........................................., 
geb. am ................ in .........................., 
den Hochschulgrad  
 

Master of Education (M. Ed.), 
 
nachdem sie/er die Masterprüfung Lehramt für Sonderpädagogik (M. Ed.) in den Förderschwerpunkten 
… mit dem Zweitfach..............................  am .......... bestanden hat. 
(Siegel der Hochschule) Hannover, den ................. 
Der Vorsitz des Prüfungsausschusses 
 

 
 

 
Englischsprachige Fassung: 
 

Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover 
 

Certificate 
With this certificate the Leibniz University of Hanover awards 
Ms./Mr. .........................................., 
born ................ in .........................., 
the degree of  
 

Master of Education (M. Ed.), 
 
The above-named student has fulfilled the examination requirements in the Master of Education 
Curriculum Special Education with focus on …. in the subject areas ............................ 
Date issued..............................   
(Official Seal) Hanover,  ................. 
Chair Examination Committee 
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Anlage 2a (zu § 19 Abs. 1) 
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover 

Zeugnis  
Frau/Herr ......................................., 
geboren am ............ in ......................., 
hat am .........die Masterprüfung Lehramt für Sonderpädagogik (M. Ed.) in den Förderschwerpunkten …. 
mit der Gesamtnote1 ......  bestanden. 
 Note Leistungspunkte (ECTS) 

Erstfach: Sonderpädagogik ....... ........... 
Zweitfach ........................ ....... ........... 
Professionalisierungsbereich ....... ........... 
 
Masterarbeit über das Thema:  .................................................. (Note) ........ (Leistungspunkte) ...... 
 
(Siegel der Hochschule) Hannover, den ......... 
Der Vorsitz des Prüfungsausschusses 
1 Notenstufen: sehr gut, gut, befriedigend, ausreichend. 
Dem Zeugnis ist ein Verzeichnis der bestandenen Module und ggf. Prüfungsleistungen beigefügt. 

 
 
Englischsprachige Fassung: 
 

Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover 
CERTIFICATE AND ACADEMIC RECORD 

Ms./Mr. ......................................., 
born................... in ……........................, 
has passed the Master’s Examination in the Special Education Curriculum with the focus on …. 
and has achieved the overall grade1:............. 
Subject of Master’s thesis ………………………………………………………………. 
Subject of examination           grade                 credit points 
Sonderpädagogik (Special Education)............                       …………. 
 ...............................              ..........                      ............. 
................................              ..........                      ............ 
Vocational training field: 
Professionalisierungsbereich 
  
(Official Seal) Hanover,  ......... 
Chair Examination Committee 
1 grades: very good (A), good (B), satisfactory (C), fair (D) 
A list is attached which contains the modules passes and results achieved as part of the examination. 
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Anlage 2b (zu §19 Abs. 1) 
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover 

Verzeichnis der bestandenen Module und Prüfungsleistungen  
Frau/Herr ......................................., 
geboren am ............ in ......................., 
hat im Rahmen der Masterprüfung Lehramt für Sonderpädagogik (M. Ed.) mit den Förder-
schwerpunkten…. folgende Module bestanden. 
Erstfach (Sonderpädagogik) 
Modul                                              Note        Leistungspunkte (ECTS)       

.......................................                .........         .........                     
 

Zweitfach (............................) 
Modul                                             Note             Leistungspunkte (ECTS)  
.......................................                  .........         .........  
 

Professionalisierungsbereich 
Modul                                             Note          Leistungspunkte (ECFS)         

.......................................                  .........         .........                     
 
(Siegel der Hochschule)   Hannover, den ......... 
Der Vorsitz des Prüfungsausschusses 

 
Englischsprachige Fassung: 

Gottfried Wilhelm Leibniz Universität  Hannover 
ACADEMIC RECORD  

Ms./Mr. ....................................... 
born............ in ....................... 
has successfully passed the following courses in the Special Education Curriculum with the focus on….. 
 
Major (Special Education) 
Module                                  grade1       credit points       

.......................................                   ........         .........                   
Minor (............................) 
Module                                               grade             credit points  
.......................................                    .........         .........  
Vocational Training Field 
Module                                     grade       credit points       

.......................................                     .........         .........                     
(Official Seal) Hanover ......... 
Chair Examination Committee 
1grades: very good, good, fair, satisfactory 
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Anlage 3 (zu § 3 Abs. 2) 
 
Folgende Fächer können gemäß § 3 Abs. 2 als Zweitfach gewählt werden: 
- Deutsch 
- Evangelische Religion 
- Katholische Religion 
- Mathematik 
- Kunst 
- Musik 1 
- Sachunterricht 
- Sport 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Das Zweitfach Musik ist ein Lehrangebot der Hochschule für Musik und Theater Hannover. 
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Fachspezifische Anlagen 
 
1. Erstfach Sonderpädagogik (54 LP) 

Name des Moduls Zugehörige Lehrveranstaltungen Prüfungs-
leistungen 

Leistungs-
punkte 

Arbeits-
aufwand 

J.1: Prävention und Intervention im 
gewählten Förderschwerpunkt  -  
Aktuelle Fragen der Fachrichtung I 

J.2: Prävention und Intervention im 
gewählten Förderschwerpunkt  -  
Aktuelle Fragen der Fachrichtung II 

J.3: Fachrichtungsspezifische Fragen 
in den sonderpädagogischen Hand-
lungsfeldern I 

Basismodul J (BM J):  
Prävention und Intervention 
in den Förderschwerpunkten  
wahlweise   
a) Lernen und Sprache 
b) Lernen und  EusE 1

c) Sprache und  EusE 

J.4:  Fachrichtungsspezifische Fragen 
in den sonderpädagogischen Hand-
lungsfeldern II 

Referat oder 
Hausarbeit in J.1 
oder J.2 oder J.3 
oder J.4 

12 330 Std. 

K.1: Systematik der Diagnostik und 
Förderung 

K.2: Diagnostik und Förderung im  
gewählten Förderschwerpunkt  

K.3: Vorbereitung auf die förderdia-
gnostische Praxis im gewählten  
Förderschwerpunkt 
 

Basismodul K (BM K): 
Diagnostik und Förderung in 
den Förderschwerpunkten  , 
wahlweise 
a) Lernen und Sprache 
b) Lernen und  EusE 
c) Sprache und  EusE 

K.4: Vertiefung des förderdiagnosti-
schen Praktikums im gewählten  
Förderschwerpunkt 

Dokumentation 
oder Hausarbeit 
in K.4 

11 360 Std. 

P1.1: Praktikum (P.1): Praxis der Beo-
bachtung, Diagnostik, Förderung, The-
rapie im gewählten Förderschwerpunkt 

Praktikumsmodul P 1: 
Förderdiagnostisches  
Praktikum im  
Förderschwerpunkt 
wahlweise 
a) Lernen  
b)  EusE 
c) Sprache   

P1.2: Reflexion der Praxis im gewähl-
ten Förderschwerpunkt   

 5 150 Std. 

L.1: Erstunterricht Mathematik  Basismodul L (BM L):  
Grundlagen des Schrift-
spracherwerbs und Entwick-
lung des mathematischen 
Denkens 

L.2: Erstunterricht Lesen/Schreiben 

Klausur oder 
Referat oder 
Hausarbeit in L.1 
oder L.2 

6 180 Std. 

M.1: Systematik von Inklusion und  
Unterricht bei sonderpädagogischem 
Förderbedarf 

Aufbaumodul M (AM M): 
Sonderpädagogische Hand-
lungsfelder: Beratung, Ko-
operation, Therapie Förde-
rung, Inklusion, Unterricht, 
wahlweise   
a) Lernen und Sprache 
b) Lernen und  EusE 
c) Sprache und  EusE 

M.2: Vorbereitung des Praktikums/ 
Projekts im gewählten Förderschwer-
punkt  

Hausarbeit oder 
Dokumentation in 
M.2 

6 180 Std. 

                                                      
1 Förderschwerpunkt EusE: Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung. 
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P2.1: Praktikum (P.2): Praxis des Un-
terrichts in einem Förderschwerpunkt  

Praktikumsmodul P 2 (P 2): 
Sonderpädagogisches Prak-
tikum im Förderschwerpunkt, 
wahlweise 
a) Lernen  
b) EusE 
c) Sprache  

P2.2: Reflexion der Praxis des Unter-
richts 

 7 210 Std. 

N.1: Fachrichtungsspezifisches Projekt 
in einem Kompetenzbereich 

Vertiefungsmodul N  
(VM N): Projekt in einem 
Kompetenzbereich: Unter-
richt, Beratung und Koopera-
tion, Diagnostik und Förde-
rung/Therapie, Forschung 
und Innovation 

N.2: Auswertung und Ergebnispräsen-
tation des Projektes 

Präsentation in 
N.2 7 210 Std. 

 

 
2. Professionalisierungsbereich (12 LP) 
Das Fach Erziehungswissenschaft ist obligatorisch (Pflichtfach).  
Zwischen den Fächern Psychologie und Soziologie wird gewählt. 
 
a) Erziehungswissenschaft (6 LP) 

Name des Moduls Zugehörige 
Lehrveranstaltungen 

Prüfungs- 
leistungen 

Leistungs-
punkte 

Arbeits-
aufwand 

D.1 Vorlesung „Schulentwicklung 
im  gesellschaftlichen Kontext“ 

Modul D: 
Entwicklung von 
Schule und Lehrer-
professionalität D.2 Seminar zu Einzelaspekten 

professionellen Lehrerhandelns  

Klausur (75 Min.) 
oder Hausarbeit 
oder Referat oder 
Präsentation in D.2 

6 180 Std. 

 
b) Psychologie (6 LP) 

Name des Moduls Zugehörige 
Lehrveranstaltungen 

Prüfungs- 
leistungen 

Leistungs-
punkte 

Arbeits-
aufwand 

Vorlesung „Pädagogische  
Psychologie“ Psychologie in Erzie-

hung und Unterricht Seminar zur Pädagogischen 
Psychologie 

Klausur z. Vorlesung 
„Pädagogische Psy-
chologie“ (60 Min.) 

6 180 Std. 

 
c) Soziologie (6 LP) 
In der Soziologie kann eines der beiden folgenden Module gewählt werden: 

Name des Moduls Zugehörige  
Lehrveranstaltungen 

Prüfungs- 
leistungen 

Leistungs-
punkte 

Arbeits-
aufwand 

Modul A: 
Sozialstruktur und 
Sozialstatistik 

Vorlesung "Einführung in die 
Sozialstruktur und Sozialstatistik"

Klausur (60 Min.) 
oder mündliche Prü-
fung (20 Min.) 

6 180 Std. 

Modul B: 
Individuum und Ge-
sellschaft  

Vorlesung oder Seminar nach 
Lehrangebot 

Mündliche Prüfung 
(20 Min.) oder 
Hausarbeit (3-5 Sei-
ten) 

6 180 Std. 
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3. Zweitfächer (30 LP) 
Fachspezifische Anlage Zweitfach: Deutsch  
 
Name des Moduls Zugehörige 

Lehrveranstaltungen 
Prüfungs- 
leistungen 

Leistungs-
punkte 

Arbeits-
aufwand 

Seminar zur Literaturgeschichte 

Seminar zur  
Literaturwissenschaft 

Vertiefung  
Literaturwissenschaft 

Seminar zur  
Literaturwissenschaft 

Hausarbeit (ca. 15 
Seiten) in einem 
Seminar 

12 360 Std. 

Seminar 
Vertiefung  
Sprachwissenschaft Seminar 

Hausarbeit (ca. 15 
Seiten) oder Klausur 
(60 Min.) in einem 
Seminar 

8 240 Std. 

Fachdidaktik der  
deutschen Literatur Vertiefung  

Fachdidaktik Deutsch Fachdidaktik der  
deutschen Sprache 

Hausarbeit (ca. 15 
Seiten) oder Klausur 
(60 Min.) in einem 
Seminar 

10 300 Std. 

 
 
Fachspezifische Anlage Zweitfach: Evangelische Religion 

Name des Moduls Zugehörige  
Lehrveranstaltungen 

Prüfungs- 
leistungen 

Leistungs-
punkte 

Arbeits-
aufwand 

VM 6c Schulformbezogene fach-
didaktische Erschließung exem-
plarischer Themen (Werkstattse-
minar) 
oder
VM 6d Planung und Analyse von 
Unterricht (Werkstattseminar mit 
Unterrichtsbezug) 

Vertiefungsmodul 6-7 
Fachdidaktische und 
fachwissenschaftli-
che Differenzierung 

VM 7a Biblische Hermeneutik 
oder 
VM 7b Kernprobleme der Syste-
matischen Theologie und Ethik 

Hausarbeit (ca. 
10–12 Seiten) in 
VM 6c, VM 6d, VM 
7a oder VM 7b 

10 300 Std. 

AM 2c Ökumenisches und interre-
ligiöses Lernen in religionspäda-
gogischen Handlungsfeldern 

AM 3b Religionspädagogik im  
fächerübergreifenden und  
weltanschaulichen Dialog 

Aufbaumodul 5       
Berufskompetenz 

VM 6b Beruf: Religionspädago-
ge/in –arbeiten an einem Selbst-
konzept 

Mündliche Prüfung 
(30 Min.) AM 2c, 
AM 3b oder VM 6b

12 320 Std. 

Aufbaumodul 7     
Fachpraktikum 

AM 7 Fachpraktikum Hausarbeit (ca. 
10–12 Seiten) 8 240 Std. 
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Fachspezifische Anlage Zweitfach: Katholische Religion 
 
Pflichtmodule (15 LP) 

Name des Moduls Zugehörige 
Lehrveranstaltungen 

Prüfungs- 
leistungen 1

Leistungs-
punkte 

Arbeits-
aufwand 

F.1 Didaktik des Religionsunter-
richts 

Modul F: 
Sonderpädagogisch-
fachdidaktische Diffe-
renzierung 

F.2 Methodik des Religionsunter-
richts 

Mündliche Prüfung 
(20 Min.) oder Klau-
sur (90 min.) in F.1 
oder F.2 

8 240 Std. 

G.1 Vorbereitende Lehrveran-
staltung 

Modul G: 
Fachpraktikum 

G.2 Fachpraktikum (5 Wochen) 

Dokumentation in 
G.2 7 210 Std. 

 

Wahlpflichtmodule (15 LP) 
Es müssen Wahlpflichtmodule im Umfang von mindestens 15 LP gewählt werden. 

Name des Moduls Zugehörige  
Lehrveranstaltungen 

Prüfungs- 
Leistungen 1

Leistungs-
punkte 

Arbeits-
aufwand 

H.1 Glaube und sittliches Han-
deln 

Modul H: 
Kategorien systema-
tisch-theologischen 
Denkens - Moral-
theologie/ Christliche 
Sozialwissenschaften 

H.2 Kirche und Gesellschaft 

Mündliche Prüfung 
(20 Min.) oder Klau-
sur (90 Min.) in H.1 
oder H.2 

6 180 Std. 

I.1 Exegese und Theologie des 
Alten Testaments 

I.2 Gottesfrage und Gotteslehre 

Modul I: 
Theologie im Kontext 
II -Die Gottesfrage in 
Geschichte und  
Gegenwart I.3 Brennpunkte der Kirchenge-

schichte 

Mündliche Prüfung 
(20 Min.) oder Klau-
sur (90 Min.) in I.1 
oder  I.2 oder I.3 

9 270 Std. 

J.1 Das frühe Christentum im 
Kontext seiner Zeit 

J.2 Theologie der Religionen 
Modul J: 
Theologie im Kontext 
IV -Christentum und 
Religionen J.3 Christentum und Weltreligio-

nen in religionspädagogischen 
Handlungsfeldern 

Mündliche Prüfung 
(20 Min.) oder Klau-
sur (90 Min.) in J.1 
oder J.2 oder J.3 

9 270 Std. 

K.1 Kirche und Sakramen-
te/Liturgie 

Modul K:  
Theologie im Kontext 
IV -Christentum und 
Kultur K.2 Ästhetik und Religion/Liturgische 

Bildung 

Mündliche Prüfung 
(20 Min.) oder  Klau-
sur (90 Min.) in K.1 
oder K.2 

6 180 Std. 

 
 
  

                                                      
1 Gemäß § 17 Abs. 1 kann eine Prüfungsleistung ein zweites Mal wiederholt werden. 
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Fachspezifische Anlage Zweitfach: Kunst 

Name des Moduls Zugehörige  
Lehrveranstaltungen 

Prüfungs- 
leistungen 

Leistungs-
punkte 

Arbeits-
aufwand 

 
 

 

1 Es werden zwei Veranstaltungen aus diesem Modul gewählt. 
2 Das Modul E ist als Jahresprojekt angelegt. 
3 In Institution/ Organisation (Schule, vorschulische und andere Betreuungseinrichtungen, Museum/ Archiv/ Verlag, 

Wirtschaftsunternehmen abzuleisten. 

A  
Ästhetische Didaktik in 
Theorie und Praxis 1

Didaktische Reflexion ästheti-
scher Prozesse und/oder  
Wahrnehmungsorientierte  
Praxis der Kunstvermittlung 
(mit konkretem Unterrichts-
bezug) und/oder  
Künstlerische Praxis mit  
Unterrichtsbezug 

Referat oder Do-
kumentation oder 
Präsentation in 
einem Seminar 

6 180 Std. 

 

Vertiefte Grundlagen künstleri-
scher Gestaltung (mit verschie-
denen Ausgangspunkten und 
Materialien) und/oder 
Kunst im medialen Fluss (expe-
rimentelles Gestalten mit Me-
dienwechseln; wahlweise 
Zeichnen/Malerei/Collage/ 
Objekt/analoge, digitale Foto/ 
Videoarbeit) und/oder 

Künstlerische Prä-
sentation mit 

B 

Dokumentation in 
einem Seminar 

12 360 Std. 

Ästhetisch-
künstlerische Praxis in 
verschiedenen Werk-
stätten 

Experimentelles Gestalten (mit 
Medien nach Wahl) 

Kunstgeschichte in Bewegung 
– Werke und Prozesse (mit 
verschiedenen Schwerpunkten) 
und/oder 
Bild und Text (Kunst und  
Sprache; Anschauung und  
Begrifflichkeit) und/oder 

Hausarbeit  C 
Kunstwissenschaft  
Bild–Raum-Sprache-
Medium-Gender 1

(entwickelt an kon-
kreten Anschau-
ungsobjekten,  
ca. 20 Seiten) in 
einem Seminar 

6 180 Std. 

 

Medien-Kunst (Kunst als Medi-
um; mediale Bedingtheit des 
Ästhetischen) 

Künstlerisches Projekt in Kom-
bination mit Berufspraxis 3  

Künstlerisch-
wissenschaftliche 
Abschlussarbeit, 
künstlerische und 

E  
Abschlussmodul 2  

(fachdidaktische oder kunst-
wissenschaftliche Ausrichtung)  

Präsentation oder 
Projektbericht mit 
professioneller  
Präsentation 

6 180 Std. 
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Fachspezifische Anlage Zweitfach: Mathematik 
Prüfungsleistungen, mit Ausnahme der Masterarbeit, können zweimal wiederholt werden. Nach einer 
gescheiterten Wiederholungsprüfung wird eine Studienberatung empfohlen. Alle Wiederholungsprüfun-
gen sind spätestens im Wiederholungsprüfungszeitraum des übernächsten Semesters abzulegen. Die 
letzte Wiederholungsprüfung ist von zwei Prüfenden abzunehmen.  
 

Name des Moduls Zugehörige  
Lehrveranstaltungen 

Prüfungs- 
leistungen 

Leistungs-
punkte 

Arbeits-
aufwand 

D.1 Fachpraktikum 

D.2 Seminar  

Modul D: 
Praktische Übungen 

D.3 Seminar  

Dokumentation in 
D.1 und Seminarar-
beit in D.2;  
gleichgewichtet 

9 270 Std. 

E.1 Vorlesung mit Übungen  

E.2 Vorlesung mit Übungen  

Modul E: 
Mathematische  
Vertiefung 

E.3 Seminar  

Klausur (60 Min.) in 
E.1 und Referat in 
E.3;  
gleichgewichtet 

15 450 Std. 

F.1 Übungen  Modul F: 
Didaktische  
Vertiefung F.2 Seminar  

Referat in F.2 6 180 Std. 

 
Fachspezifische Anlage Zweitfach: Musik 
 

Name des Moduls Zugehörige  
Lehrveranstaltungen 

Prüfungs- 
leistungen 

Leistungs-
punkte 

Arbeits-
aufwand 

A.1 Musik mit der Stimme 

A.2 Chor und Instrumentalen-
semble 

A.3 Musik mit Instrumenten 

Modul A: 
Musikalische Praxis 

A.4 Musik, Bewegung und  
Darstellung 

Musikpraktische  
Präsentation in A.1, 
A.3 und A.4  

9 270 Std. 

B.1 Seminar Modul B: 
Didaktik und Metho-
dik ausgewählter 
Lernfelder des Mu-
sikunterrichts in der 
Förderpädagogik 

B.2 Workshop 

Seminararbeit, Referat 
oder Hausarbeit in 
B.1; 
Musikpraktische  
Präsentation in B.2  

4,5 135 Std. 

C.1 Seminar: Unterrichtsvorbe-
reitung 

Modul C: 
Musikdidaktik und 
methodische Praxis 

C.2 Fachpraktikum Musik in der 
Förderschule 

Praktische Übung in 
C.2 
 

6 180 Std. 

D.1 Arrangieren und Komponie-
ren für die musikpädagogische 
Praxis 

Modul D: 
Angewandte  
Musiktheorie 

D.2 Musik hören und verstehen

Präsentation eines 
Arrangements in D.1  4,5 135 Std. 
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E.1 Seminar in historischer 
Musikwissenschaft 

Modul E: 
Musik & Entwicklung 

E.2 Seminar in systematischer 
Musikwissenschaft oder im 
Bereich Musikethnologie 

Seminararbeit oder 
Hausarbeit oder Refe-
rat oder Klausur in E.1 
und E.2 

6 180 Std. 

 
 
Fachspezifische Anlage Zweitfach: Sachunterricht 

Name des Moduls 4 Zugehörige  
Lehrveranstaltungen 

Prüfungs- 
leistungen 

Leistungs-
punkte 

Arbeits-
aufwand 

I.1 Methoden und Unterrichts-
planung im Sachunterricht 

Modul I:  
Lehren und Lernen 
im Sachunterricht 
 

I.2 Fachpraktikum 

 
Dokumentation in I.2 5 150 Std. 

II.1 Biologie im Sachunterricht 

II.2 Physik und Chemie im 
Sachunterricht 
 

Modul II:  
Fachliche Perspekti-
ven im Naturwissen-
schaftlichen Bereich 
 

II.3Technik im Sachunterricht 

Hausarbeit  (15-20 
Seiten) in II.1,  
II.2 oder II.3 

9 270 Std. 

III.1 Zeit und Geschichte Modul III:  
Fachliche Perspekti-
ven im Sozialwissen-
schaftlichen Bereich 

III.2 Raum und Gesellschaft 
und Politik  

Hausarbeit  (15-20 
Seiten) in III.1 oder 
III.2 
 

6 180 Std. 

IV.1 Themen der Umweltbil-
dung 

Modul IV:  
Perspektivenüber-
greifende Themen-
bereiche des Sach-
unterrichts 
 

IV.2 Ein Wahlthema aus: 
- Verkehrs- und Mobilitätser-
ziehung 
- Gesundheitserziehung 
- Interkulturelles Lernen 

Hausarbeit  (15-20 
Seiten) in IV.1 oder 
IV.2 
 

6 180 Std. 

Modul V:  
Forschungsprojekt 
 

V. Forschungsseminar und 
Forschungsprojekt 

 
Seminararbeit 4 120 Std. 

 
 
 

 

 

                                                      
4 Innerhalb der Module I bis IV müssen 4 Exkursionstage im Zusammenhang mit den Lehrveranstaltungen absolviert 

werden. 
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Fachspezifische Anlage Zweitfach: Sport 
 

Name des Moduls Zugehörige Lehrveranstaltungen Prüfungs 
leistungen 

Leistungs-
punkte 

Arbeits-
aufwand 

A.1 Sozial- und gesellschaftswissenschaftliche 
Fragestellungen (Einführungsveranstaltung) 

A.2 Gesundheitswissenschaftliche Fragestel-
lungen (Einführungsveranstaltung) 

Modul A: 
Sporttheorie 

A.3a  Vertiefung bewegungs- oder trainings-
wissenschaftlicher Fragestellungen (Vertie-
fungsveranstal-tung) 
oder 
A.3b Vertiefung gesundheitswissenschaftlicher 
Fragestellungen (Vertiefungsveranstaltung) 

Klausur (60 Min.) 
zu den Themen-
schwerpunkten 
A.1 und A.2 
 
und 
 
Hausarbeit (ca. 15 
Seiten) in A.3a 
oder A.3b 

10 300 Std. 

Modul B: 
Lehren und Lernen  
im Sportunterricht  
(Fachdidaktik) 

Fachpraktikum mit begleitendem Seminar Fachpraktikums-
bericht 6 180 Std. 

Modul C:   
Basis Funktionelle Gymnastik Klausur (60 Min.) 2 60 Std. 

D.1 Erfahrungs- und Lernfeld 1:   Spielen 
- Einführungsveranstaltung in einem im  
Bachelor noch nicht belegten Spiel  

D.2 Einführungs- und Vertiefungsveranstaltung 
in einem Erfahrungs- und Lernfeld aus 2-92

D.3 Einführungsveranstaltung in einem weite-
ren der Erfahrungs- und Lernfelder 2-9 

Modul D: 
Spezielle Didaktik  
und Methodik der 
Sportarten 

D.4 Exkursion (7–14 Tage)  

Sportpraktische 
Präsentation (20 
Min.) und Klausur 
(60 Min.) nach der 
EP in D.11, 
gleichgewichtet 
und 
 
Sportpraktische 
Präsentation (20 
Min.) und Klausur 
(60 Min.) in D.31, 
gleichgewichtet 

12 360 Std. 

 
4. Modul Masterarbeit (24 LP) 
 

Die Masterarbeit kann im Erstfach Sonderpädagogik oder im gewählten Zweitfach mit deutlichem son-
derpädagogischem Bezug geschrieben werden. 
 
Name des Moduls Zugehörige  

Lehrveranstaltungen 
Prüfungs- 
leistungen 

Leistungs-
punkte 

Arbeits-
aufwand 

Masterarbeit  21 Modul Masterarbeit 
Masterarbeit mit 
Begleitveranstaltung  Mündliche Prüfung 

(60 Minuten) 3 

720 Std. 

                                                      
 

1  Jede Prüfungsleistung muss für sich bestanden sein.  
2  Es ist möglich, eine im Bachelorstudium belegte Einführungsveranstaltung im Masterstudium zu vertiefen, dann 

muss aber in einer weiteren Einführungsveranstaltung eines Erfahrungs- und Lernfelds (ELF) aus 2-9 hier eine 
Studienleistung erbracht werden. 
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Die nachfolgende Praktikumsordnung für den Masterstudiengang Lehramt für Sonderpädagogik wurde von den betei-
ligten Fakultätsräten der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover wie folgt beschlossen: Philosophische Fakul-
tät: 11.10.2006 und Fakultät für Mathematik und Physik: 13.12.2006. Die Hochschule für Musik und Theater Hannover 
hatte die Ordnung am 05.12.2006 beschlossen Das Präsidium der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover hat 
die Praktikumsordnung am 11.06.2008 genehmigt. Die Praktikumsordnung tritt nach der hochschulöffentlichen Be-
kanntmachung im Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover zum 01.10.2008 in Kraft. 
 
 

Praktikumsordnung für den Masterstudiengang Lehramt für Sonderpädagogik 
 
 

§ 1 Geltungsbereich 
Diese Ordnung regelt auf der Grundlage der Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Lehramt für 
Sonderpädagogik (M. Ed.) an der Leibniz Universität Hannover (Verkündungsblatt der Leibniz Universität 
Hannover vom 27.06.2008) die Organisation der Praktika. 
 

§ 2 Ziele der Praktika 
Praktika sind verbindliche Bestandteile des Studienganges. Sie bieten den Studierenden Gelegenheit, 
• ihre Berufsmotivation und Berufswahl zu überprüfen und Anregungen für die weitere Gestaltung ihres 

Studiums/ihrer weiteren beruflichen Ausbildung zu gewinnen; 
• in relevanten Berufsfeldern die spezifischen Anforderungen und Handlungsmöglichkeiten kennen zu 

lernen; 
• sich vertiefend mit speziellen Problemen in einem Berufsfeld auseinander zu setzen und bereits im Stu-

dium erworbene Kenntnisse und Kompetenzen theoretisch reflektiert anzuwenden. 
 

§ 3 Umfang und Organisation der Praktika 
(1) Im Masterstudiengang Lehramt für Sonderpädagogik (M. Ed.) sind im Erstfach Sonderpädagogik zwei 
Praktika im Umfang von insgesamt 12 Leistungspunkten (360 Std.; 9 Wochen) in für den angestrebten 
Studienabschluss relevanten Berufsfeldern erfolgreich zu absolvieren. 
 

1. Das förderdiagnostische Praktikum mit fünf Leistungspunkten (entsprechend drei Wochen, Modul P1) 
(s. Anlagen 1a und 1b) 

2. Das sonderpädagogische Schulpraktikum mit sieben Leistungspunkten (entsprechend fünf Wochen, 
Modul P2) (s. Anlagen 2a und 2b) 

 

(2) Das sonderpädagogische Praktikum (P2) muss in einer Schule absolviert werden. Studierende mit 
dem Förderschwerpunkt Sprache absolvieren ihr Sprachtherapiepraktikum in diesem Rahmen des för-
derdiagnostischen Praktikums (P1), wobei hier in besonderer Weise sprachtherapeutische Aspekte zu 
berücksichtigen sind 
 

(3) Die Praktika werden von den jeweiligen durchführenden Instituten koordiniert und soweit es sich um 
schulische Praktika handelt, in Kooperation mit dem Zentrum für Lehrerbildung 
 

(4) Die Praktika sollen außeruniversitär stattfinden. Es wird empfohlen, Praktika auch im Ausland zu ab-
solvieren. 
 

Die Praktika werden entweder im Block oder in semesterbegleitender Form mit festen Praktikumstagen 
oder in Mischformen durchgeführt. Die Zeiten im Praktikum schließen die Präsenzzeiten, die Vor- und 
Nachbesprechungen und den Vorbereitungsaufwand im Praktikum ein. 
 

§ 4 Studien- und Prüfungsleistungen 
(1) Die erfolgreiche Teilnahme am Praktikum (Studienleistung) wird von den Modulverantwortlichen be-
scheinigt. Dabei werden Berichte oder Beurteilungen von den Betreuenden in den Praktikumsstellen he-
rangezogen. Entscheidend für die Beurteilung ist die Fähigkeit der Studierenden, sich mit den Erfahrun-
gen im Praxisfeld auseinander zu setzen. 
 

§ 5 Anrechnung von Praktika 
Auf Antrag des/der Studierenden an den Prüfungsausschuss können Praktika, berufspraktische Tätigkei-
ten oder Teile von Modulen als Praktika angerechnet werden, wenn gleichwertige Leistungen erbracht 
wurden. 

 
§ 6 Besondere Bestimmungen für Praktika 

Besondere Bestimmungen für die einzelnen Praktika können im Rahmen dieser Ordnung durch die an-
bietenden Fächer getroffen werden.  
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§ 7 In-Kraft-Treten 
Diese Ordnung tritt nach der Bekanntmachung im Verkündungsblatt der Leibniz Universität Hannover 
zum 01.10.2008 in Kraft. 
 
_______________________________________________ 
Anlagen: 
Anlage 1a: Anmeldung zum förderdiagnostischen Praktikum 
Anlage 1b: Bescheinigung des förderdiagnostischen Praktikums 
Anlage 2a: Anmeldung zum sonderpädagogischen Praktikum 
Anlage 2b: Bescheinigung des sonderpädagogischen Praktikums  
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Anlage 1a: Anmeldung zur Ableistung des Förderdiagnostischen Praktikums und die 
Vergabe der Leistungspunkte im Rahmen des Moduls ..... 
 
Leibniz Universität Hannover     
Institut für Sonderpädagogik     

Masterstudiengang 
Lehramt für Sonderpä-

dagogik (M. Ed.) 
PO 2008 

 

Anmeldung für das Förderdiagnostische Praktikum im Förderschwerpunkt … 
gemäß § 8 der Prüfungsordnung (PO) für den Masterstudiengang Lehramt für Sonderpädagogik (M. Ed.) 
in der Fassung von 2008 und § 3 der Praktikumsordnung für den Masterstudiengang Lehramt für Son-
derpädagogik (M. Ed.) in der Fassung von 2008. 
 
Frau/ Herr _______________________________________________________________ 
 
Matrikelnummer __________________________________________________________ 
 
Straße ___________________________________________________________________ 
 
PLZ, Wohnort ____________________________________________________________ 
 
Tel ______________  e-mail _________________________________________________ 
 
Ich melde mich hiermit an 

 für die Ableistung des Förderdiagnostischen Praktikums im Förderschwerpunkt ………im 
Sommer-/ Wintersemester ____________ (s. Zusage eines Praktikumsplatzes) 

 
Unterschrift des Studierenden:  
Der/ die oben genannte Studierende erhält die Gelegenheit, an unserer Einrichtung 
 
_________________________________________________________________________ 
Name der Einrichtung 
 
_________________________________________________________________________ 
Anschrift der Einrichtung 
 
in der Zeit von ____________ bis _____________ ein Förderdiagnostisches Praktikum im  
Umfang von 4 Wochen ordnungsgemäß abzuleisten. 
 
Betreuender Mentor/ betreuende Mentorin ist Frau/Herr ____________________________ 
 
_____________________________     __________________________________________ 
   Tel-Nr.  

  e-mail-Adresse 
_______________________________________________________________________ 
Datum/ Unterschrift des Leiters/ der Leiterin der Einrichtung/ggf. Stempel d. Einrichtung    
 
Genehmigung des Praktikums  
 
 
____________________________________________________________________ 
Datum/ Unterschrift der für das Modul verantwortlichen Lehrperson/ Institutsstempel 
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Anlage 1b: Bescheinigung über die Ableistung des Förderdiagnostischen Praktikums im 
Förderschwerpunkt ……. und die Vergabe der Leistungspunkte im Rahmen des Moduls 
..... 
 
Leibniz Universität Hannover    
   
Institut für Sonderpädagogik     
    
               

Masterstudiengang Lehramt für 
Sonderpädagogik (M. Ed.)  

PO 2008 

 

Bescheinigung über das Förderdiagnostische Praktikum im Förder-
schwerpunkt ….. 
gemäß § 8 der Prüfungsordnung (PO) für den Masterstudiengang Lehramt für Sonderpädagogik (M. Ed.) 
in der Fassung von 2008 und § 3 der Praktikumsordnung für den Masterstudiengang Lehramt für Son-
derpädagogik (M. Ed.) in der Fassung von 2008. 
 
Frau/ Herr ________________________ Matrikelnummer _________________________ 
 
Straße ___________________________________________________________________ 
 
PLZ, Wohnort ____________________________________________________________ 
 
Tel _________________ e-mail ______________________________________________ 
 
hat an der das Förderdiagnostische Praktikum im Förderschwerpunkt …. begleitenden Lehrver-
anstaltung im Sommer-/ Wintersemester ____________________  ordnungsgemäß teilge-
nommen. 
 
_________________________________________________________________________ 
Datum   Unterschrift 
der Lehrperson   Institutsstem-
pel 
 
hat das o.g. Praktikum an unserer Einrichtung 
 
in der Zeit von ________________________ bis ________________________ 
 
unter der Betreuung von Frau/ Herrn ______________________ ordnungsgemäß abgeleistet. 
 
 
________________________________     ________________________________________ 
Datum/Unterschrift des Mentors/  Datum/ Unterschrift des Leiters/ der Leiterin 
der Mentorin                                                             ggf. Stempel d. Einrichtung 
 
 
 
Nach ordnungsgemäßer Teilnahme an der begleitenden Lehrveranstaltung, ordnungsgemäßer 
Ableistung des Praktikums und .......... ..........werden 5 Leistungspunkte für das Förderdiagnos-
tische Praktikum vergeben. 
 
_________________________________________________________________________ 
Datum/ Unterschrift der für das Modul verantwortlichen Lehrperson/ Institutsstempel 

 
Seite 28 



Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover vom 27.06.2008  8/2008 
 

Anlage 2a: Anmeldung zur Ableistung des sonderpädagogischen Schulpraktikums und 
die Vergabe der Leistungspunkte im Rahmen des Moduls ....................  
 
Leibniz Universität Hannover     
Institut für Sonderpädagogik    
   
     
Anmeldung für das sonderpädagogische Praktikum 

Masterstudiengang Lehramt für 
Sonderpädagogik (M. Ed.)  

PO 2008 

gemäß § 8 der Prüfungsordnung (PO) für den Masterstudiengang Lehramt für Sonderpädagogik (M. Ed.) 
in der Fassung von 2008 und § 3 der Praktikumsordnung für den Masterstudiengang Lehramt für Son-
derpädagogik (M. Ed.) in der Fassung von 2008. 
 
Frau/ Herr _______________________________________________________________ 
 
Matrikelnummer __________________________________________________________ 
 
Straße ___________________________________________________________________ 
 
PLZ, Wohnort ____________________________________________________________ 
 
Tel ______________  e-mail _________________________________________________ 
 
Ich melde mich hiermit an 
 für die Ableistung des sonderpädagogischen Schulpraktikums im Sommer-/ Winterse-

mester ____________ (s. Zusage eines Praktikumsplatzes) 
 
Unterschrift des Studierenden:  
Der/ die oben genannte Studierende erhält die Gelegenheit, an unserer Einrichtung 
 
_________________________________________________________________________ 
Name der Einrichtung 
 
_________________________________________________________________________ 
Anschrift der Einrichtung 
 
in der Zeit von ____________ bis _____________ ein sonderpädagogisches Schulpraktikum 
im Umfang von 5 Wochen ordnungsgemäß abzuleisten. 
 
Betreuender Mentor/ betreuende Mentorin ist Frau/Herr ____________________________ 
 
_____________________________     __________________________________________ 
   Tel-Nr.  

  e-mail-Adresse 
________________________________________________________________________ 
Datum/ Unterschrift des Leiters/ der Leiterin der Einrichtung/ggf. Stempel d. Einrichtung    
Genehmigung des Praktikums  
 
 
____________________________________________________________________                                  
Datum/ Unterschrift der für das Modul verantwortlichen Lehrperson/ Institutsstempel 
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Anlage 2b: Bescheinigung über die Ableistung des sonderpädagogischen Schulprakti-
kums und die Vergabe der Leistungspunkte im Rahmen des Moduls................... 
 
Leibniz Universität Hannover    
   
Institut für Sonderpädagogik     
    
               

Masterstudiengang Lehramt für 
Sonderpädagogik (M. Ed.)  

PO 2008 

 

Bescheinigung über das sonderpädagogische Schulpraktikum   
gemäß § 8 der Prüfungsordnung (PO) für den Masterstudiengang Lehramt für Sonderpädagogik (M. Ed.) 
in der Fassung von 2008 und § 3 der Praktikumsordnung für den Masterstudiengang Lehramt für Son-
derpädagogik (M. Ed.) in der Fassung von 2008. 
 
Frau/ Herr ________________________ Matrikelnummer _________________________ 
 
Straße ___________________________________________________________________ 
 
PLZ, Wohnort ____________________________________________________________ 
 
Tel _________________ e-mail ______________________________________________ 
 
hat an der das sonderpädagogische Schulpraktikum vorbereitenden Lehrveranstaltung im 
Sommer-/ Wintersemester ____________________ ordnungsgemäß teilgenommen. 
 
_________________________________________________________________________ 
Datum   Unterschrift 
der Lehrperson   Institutsstem-
pel 
 
hat das o.g. Praktikum an unserer Einrichtung 
 
in der Zeit von ________________________ bis ________________________ 
 
unter der Betreuung von Frau/ Herrn ______________________ ordnungsgemäß abgeleistet. 
 
 
________________________________     ________________________________________ 
Datum/Unterschrift des Mentors/           Datum/ Unterschrift des Leiters/ der Leiterin/ 
der Mentorin                                                             ggf. Stempel d. Einrichtung 
 
 
 
Nach ordnungsgemäßer Teilnahme an vorbereitenden Lehrveranstaltungen und ordnungsge-
mäßer Ableistung des Praktikums werden 7 Leistungspunkte für das sonderpädagogische 
Praktikum vergeben. 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
Datum/ Unterschrift der für das Modul verantwortlichen Lehrperson/ Institutsstempel  
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Die Fakultätsräte der beteiligten Fakultäten der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover haben die nachste-
hende Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Lehramt an berufsbildenden Schulen wie folgt beschlossen: 
Fakultät für Mathematik und Physik, Philosophische Fakultät und Naturwissenschaftliche Fakultät am 16.01.2008, 
Fakultät für Architektur und Landschaft am 23.01.2008, Fakultät für Elektrotechnik und Informatik am 28.01.2008. 
Das Präsidium hat die Ordnung am 14.05.2008 gemäß § 37 Abs. 1 Nr. 5. b) NHG genehmigt. Die Ordnung tritt nach 
ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung im Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hanno-
ver zum 01.10.2008 in Kraft. 
 
 

Prüfungsordnung für den Masterstudiengang  
Lehramt an berufsbildenden Schulen  

 
 

Erster Teil: Masterprüfung 
 
 

§ 1 Zweck der Prüfungen 
Die Masterprüfung bildet den berufsqualifizierenden Abschluss des Masterstudiums. Durch die Master-
prüfung soll festgestellt werden, ob der Prüfling die für den Übergang in die Berufspraxis notwendigen 
Fachkenntnisse erworben hat, die fachlichen Zusammenhänge der gewählten Fächer überblickt und die 
Fähigkeit besitzt, nach wissenschaftlichen Grundsätzen zu arbeiten. Durch die Masterprüfung soll ferner 
festgestellt werden, ob der Prüfling die didaktischen und erziehungswissenschaftlichen Voraussetzungen 
für die Aufnahme des Vorbereitungsdienstes für das Lehramt an berufsbildenden Schulen erworben hat. 
 

§ 2 Hochschulgrad 
Nach bestandener Masterprüfung verleihen die Hochschulen den Hochschulgrad „Master of Education" 
(abgekürzt: "M. Ed."). Darüber stellt die Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover eine Urkunde (Anlage 
1) mit dem Datum des Zeugnisses (Anlage 2) aus. 
 

§ 3 Dauer und Gliederung des Studiums 
(1) Die Regelstudienzeit beträgt einschließlich der Masterprüfung vier Semester. 
 

(2) Der Umfang des Masterstudiums beträgt 120 Leistungspunkte (LP) entsprechend ECTS (European-
Credit-Transfer-And-Accumulation-System). 
Es gliedert sich in: 
- die berufliche Fachrichtung im Umfang von 45 LP (nach Anlage 3), 
- das Unterrichtsfach im Umfang von 30 LP (nach Anlage 3), 
- die Berufs- und Wirtschaftspädagogik im Umfang von 30 LP,  
- ein Modul Masterarbeit im Umfang von 15 LP (Anlage 5). 
 

§ 4 Aufbau und Inhalt der Prüfung 
Die Masterprüfung wird studienbegleitend abgenommen. Sie besteht aus den Prüfungsleistungen der 
Pflicht- und Wahlpflichtmodule entsprechend den Fachspezifischen Anlagen und dem Modul Masterar-
beit. Die den Modulen zugeordneten Lehrveranstaltungen ergeben sich aus den Fachspezifischen Anla-
gen (Anlage 4). 
 

§ 5 Modul Masterarbeit 
(1) Das Modul Masterarbeit besteht aus der Masterarbeit, die in der Berufs- und Wirtschaftspädagogik 
oder in der beruflichen Fachrichtung oder in dem Unterrichtsfach nach Anlage 3 geschrieben wird und 
einer mündlichen Prüfung. 
 

(2) Durch die Masterarbeit soll festgestellt werden, dass der Prüfling in der Lage ist, innerhalb einer vor-
gegebenen Frist ein Problem aus der gewählten beruflichen Fachrichtung oder dem gewählten Unter-
richtsfach oder der Berufs- und Wirtschaftspädagogik (mit fachwissenschaftlichem oder fachdidakti-
schem Schwerpunkt) selbständig nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten.  
 

(3) Die Masterarbeit ist binnen 5 Monaten nach der Ausgabe des Themas beim Erstprüfer abzuliefern. 
Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb der ersten vier Wochen zurückgegeben werden. Im Ein-
zelfall kann der Prüfungsausschuss in besonderen, vom Prüfling nicht zu vertretenden Ausnahmefällen, 
die Bearbeitungszeit ausnahmsweise um bis zu einen Monat verlängern. 
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(4) Bei der Abgabe der Masterarbeit ist schriftlich zu versichern, dass die Arbeit selbständig verfasst und 
keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden, alle Stellen der Arbeit, die 
wörtlich oder sinngemäß aus anderen Quellen übernommen wurden, als solche kenntlich gemacht sind 
und die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen hat. 
 

(5) Die Arbeit ist in der Regel innerhalb von vier Wochen nach ihrer Abgabe durch beide Prüfenden zu 
bewerten. 
 

(6) Nicht bestandene Masterarbeiten können einmal wiederholt werden. Das neue Thema ist in ange-
messener Frist auszugeben, in der Regel innerhalb von 8 Wochen nach der Bewertung der ersten Arbeit. 
 

(7) Die mündliche Prüfung findet vor einer Prüfungskommission nach § 20 Abs. 6 statt. In der Prüfung 
soll die Kandidatin oder der Kandidat nachweisen, dass er oder sie in der Lage ist, die im Studium er-
worbenen Kompetenzen systematisch in Bezug zur Schulpraxis zu setzen und über relevante Aspekte 
seines späteren Berufsfeldes in einen kritisch-diskursiven Dialog zu treten. In der Prüfung sollen ferner 
fachliches Einordnungs- und Überblickswissen mit Bezug auf die schulische Umsetzung sowie vertiefte 
berufspädagogische Kenntnisse nachgewiesen werden. Die fächerübergreifende gemeinsam benotete 
mündliche Prüfung dauert insgesamt mindestens 60 Minuten. Für die bestandene mündliche Prüfung 
werden 2 LP vergeben. Eine nicht bestandene mündliche Prüfung im Rahmen des Moduls Masterarbeit 
kann einmal wiederholt werden. 
 

§ 6 Bestehen und Nichtbestehen 
(1) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn alle entsprechend den fachspezifischen Anlagen geforderten 
Modulprüfungen und das Modul Masterarbeit bestanden sind. 
 

(2) Die Masterprüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn die Wiederholung einer nach § 4 in Verbin-
dung mit Anlage 4 erforderlichen Prüfungsleistung gemäß § 11 nicht mehr möglich ist. 
 
 

Zweiter Teil: Allgemeine Vorschriften 
 

§ 7 Zulassung 
(1) Für die Masterprüfung ist zugelassen, wer im Masterstudiengang  
Lehramt an berufsbildenden Schulen an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover einge-
schrieben ist. 
 

(2) Die Zulassung zum Modul Masterarbeit (Masterarbeit und mündliche Prüfung) muss gesondert bean-
tragt werden. Sie setzt voraus, dass im Rahmen der Masterprüfung mindestens 80 LP erworben wurden 
und berufspraktische Tätigkeiten im Umfang von 52 Wochen nachgewiesen werden. Kann der Nachweis 
über 52 Wochen berufspraktische Tätigkeiten nicht erbracht werden, kann zunächst nur die Zulassung 
zur Masterarbeit erfolgen, zur mündlichen Prüfung kann erst dann zugelassen werden, wenn der Nach-
weis über die berufspraktischen Tätigkeiten im Umfang von 52 Wochen erbracht ist. 
 

(3) Die Zulassung nach Abs. 2 wird versagt, wenn 
 

die Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind 
 

(4) Die Zulassung wird hochschulöffentlich in ortsüblicher Weise bekannt gegeben. Die Versagung der 
Zulassung erfolgt schriftlich. 
 

§ 8 Meldung 
Für jede Prüfungsleistung oder jede Modulprüfung ist innerhalb des vom Prüfungsausschuss festgesetz-
ten Zeitraums eine gesonderte Meldung erforderlich.  
 

§ 9 Praktika 
Im Rahmen des Studiums der beruflichen Fachrichtung und des Unterrichtsfachs nach Anlage 3 ist ein 
schulisches Praktikum im Umfang von 6 Wochen (entsprechend mindestens 4 Wochen in der berufli-
chen Fachrichtung und mindestens 2 Wochen im Unterrichtsfach) an einer berufsbildenden Schule ab-
zuleisten. Das Schulpraktikum ist in Module der beruflichen Fachrichtungen und der Unterrichtsfächer 
integriert. Das Nähere regelt die Praktikumsordnung. 
 

§ 10 Studien- und Prüfungsleistungen 
(1) Prüfungsleistungen können sein: 
 

  1. Klausur (Abs. 3) 
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  2. mündliche Prüfung (Abs. 4) 
  3. Referat (Abs. 5) 
  4. Hausarbeit (Abs. 6) 
  5. Laborübungen (Abs. 7) 
  6. Seminararbeit (Abs. 8) 
  7. Projektbericht (Abs. 9) 
  8. Präsentation (Abs. 10) 
  9. Sportpraktische Präsentation (Abs. 11) 
10. Bestimmungsübungen (Abs. 12) 
11. Exkursionsbericht (Abs. 13) 
12. Praktikumsbericht (Abs. 14) 
13. Testate (Abs. 15) 
 

(2) Studienleistungen sind entsprechend den fachspezifischen Anlagen zu erbringen. In der Regel ist zu 
jeder Lehrveranstaltung mit Ausnahme der Vorlesungen eine Studienleistung zu erbringen. Eine Stu-
dienleistung kann aus mehreren Teilen entsprechend den Absätzen 3 bis 14 nach Wahl der Lehrenden 
bestehen. Der Umfang richtet sich nach den Leistungspunkten des Moduls bzw. der Lehrveranstaltung. 
 

(3) Eine Klausur ist eine schriftliche Arbeit unter Aufsicht. Die Klausurdauer ist jeweils in den fachspezi-
fischen Anlagen festgelegt. 
 

(4) Eine mündliche Prüfung findet vor zwei Prüfenden oder einer oder einem Prüfenden und einer oder 
einem sachkundigen Beisitzenden statt. Mündliche Ergänzungsprüfungen finden vor zwei Prüfenden 
statt. Die oder der Beisitzende wird von der oder dem Prüfenden bestellt. Sie oder er ist vor der Noten-
festlegung zu hören. 
Die mündliche Prüfung findet nichtöffentlich statt. Die Beisitzerin oder der Beisitzer müssen selbst die 
durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzt. Die Dauer ist in den fach-
spezifischen Anlagen festgelegt. Die wesentlichen Gegenstände der Prüfung werden in einem Protokoll 
festgehalten. Studierende, die sich in einem der beiden nachfolgenden Prüfungszeiträume der gleichen 
Prüfung unterziehen wollen, sowie andere Mitglieder der Hochschule, die ein eigenes berechtigtes Inte-
resse geltend machen, sind, sofern die räumlichen Gegebenheiten dies zulassen und der Prüfling dem 
zustimmt, als Zuhörende zuzulassen. Dies erstreckt sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des 
Prüfungsergebnisses an den Prüfling. 
 

(5) Ein Referat umfasst: 
 

1. eine eigenständige und vertiefte, ggf. schriftlich dargestellte Auseinandersetzung mit einem 
Problem aus dem Arbeitszusammenhang der Lehrveranstaltung unter Einbeziehung und Auswer-
tung einschlägiger Literatur. 
2. die Darstellung der Arbeit und die Vermittlung ihrer Ergebnisse im Vortrag sowie in der an-
schließenden Diskussion. 
 

(6) Eine Hausarbeit ist eine selbständige schriftliche Bearbeitung einer fachspezifischen oder fächer-
übergreifenden Aufgabenstellung. Die Bearbeitungszeit bzw. der Umfang ist jeweils in den fachspezifi-
schen Anlagen festgelegt. 
 

(7) Eine Laborübung besteht aus einer Reihe von praktischen Versuchen oder Programmieraufgaben 
mit schriftlichen Ausarbeitungen (Versuchsprotokolle). Nach Maßgabe der fachspezifischen Anlagen 
können eine Mindestanwesenheit sowie mündliche Kurzprüfungen verlangt werden, wobei Abs. 4 nicht auf 
mündliche Kurzprüfungen anzuwenden ist. 
 

(8) Eine Seminararbeit kann nach näherer Bestimmung der fachspezifischen Anlagen eine experimen-
telle, dokumentarische oder darstellende wissenschaftlich-praktische Leistung (Projekt) sein. Der zeitli-
che Umfang ist in den fachspezifischen Anlagen geregelt. 
 

(9) In einem Projektbericht sollen Konzeption und Planung, Organisation und Ablauf sowie die Ergeb-
nisse des Projekts dargestellt und reflektiert werden. 
 

(10) Eine Präsentation umfasst die Aufbereitung eines vorgegebenen Themas mit Hilfe von Medien und 
seine Darbietung im mündlichen Vortrag. Die Form der Präsentation und die Dauer des mündlichen 
Vortrags sind in den fachspezifischen Anlagen festgelegt. 
 

(11) Eine sportpraktische Präsentation findet vor zwei Prüfenden oder einer oder einem Prüfenden und 
einer oder einem sachkundigen Beisitzenden als Einzelprüfung oder Gruppenprüfung statt. Die oder der  
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Beisitzende ist vor der Notenfestsetzung zu hören. Die Dauer der Prüfung ist jeweils in den fachspezifi-
schen Anlagen festgelegt. Die wesentlichen Gegenstände der Prüfung und die Bewertung der Prüfungs-
leistung sind in einem Protokoll festzuhalten. Es ist von den Prüfenden oder der oder dem Prüfenden 
und der oder dem Beisitzenden zu unterschreiben. Wenn der Prüfling zustimmt und sofern die räumli-
chen Gegebenheiten es zulassen, können Studierende, die nicht an der Prüfung beteiligt sind, der Prä-
sentation beiwohnen. Dies erstreckt sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergeb-
nisses an den Prüfling. 
 

(12) Eine Bestimmungsübung ist eine selbständige Determination von tierischen und pflanzlichen Orga-
nismen anhand von Bestimmungsschlüsseln bis zu einem vorgegebenen taxonomischen Niveau. Die 
Bearbeitungszeit bzw.. der Umfang ist jeweils in der fachspezifischen Anlage festgelegt. 
 

(13) Ein Exkursionsbericht ist eine schriftliche Ausarbeitung über ein allgemeines oder angewandtes 
Thema mit Bezug zum Exkursionsraum. In den Exkursionsbericht sollen Beobachtungen einfließen und 
interpretiert werden, welche die Studierenden während der Exkursion gemacht haben. 
(14) In einem Praktikumsbericht sollen die Vorbereitung, Durchführung und kritische Reflexion des Prak-
tikums schriftlich dargestellt werden. Der Umfang ist in den fachspezifischen Anlagen festgelegt. 
 

(15) Testate können ergänzend zur Bewertung einer Prüfungsleistung herangezogen werden. Sie sind genau 
einer Prüfungsleistung zugeordnet und dienen der studienbegleitenden Kontrolle des Lernfortschritts. In 
die Testatbewertung können Einzelkriterien wie Mindestanwesenheit, Hausübungen oder mündliche bzw. 
schriftliche Kurzprüfungen eingehen. Testatbewertungen werden nicht explizit im Zeugnis ausgewiesen, 
sie gehen nach Maßgabe des oder der Prüfenden in die Bewertung der Prüfungsleistung mit einem Gewicht 
von max. 25% ein. Ein Bestehen der Prüfung muss auch ohne Testatbewertung möglich sein. Erworbe-
ne Testatbewertungen können nach Maßgabe des oder der Prüfenden erhalten bleiben, auch wenn die 
Prüfungsleistung nicht bestanden wurde. Die Modalitäten zur Durchführung von Testaten und ihre Ein-
beziehung in die Prüfungsnoten sind vom zuständigen Prüfenden bis spätestens zu Veranstaltungsbe-
ginn durch Aushang bekannt zu geben. 
 

(16) Prüfungsleistungen in Form von Gruppenarbeiten sind zulässig, sofern sich die einzelnen Beiträge 
aufgrund objektiver Kriterien deutlich abgrenzen und getrennt bewerten lassen. 
 

(17) Jedes Modul wird in der Regel mit einer Prüfungsleistung gemäß Abs. 1 nach Wahl der Prüferin oder des 
Prüfers abgeschlossen. Die Art der Prüfungsleistung wird zu Beginn eines jeden Semesters bekanntgegeben. 
Eine Modulprüfung kann auch aus mehreren Prüfungsleistungen bestehen, die in zum Modul gehörenden Lehr-
veranstaltungen erbracht werden. 
 

(18) Studierende können sich weiteren als den in den fachspezifischen Anlagen zum Erreichen der er-
forderlichen Leistungspunkte nach § 3 Abs. 2 vorgesehenen Prüfungen unterziehen (Zusatzprüfungen). Das 
Ergebnis dieser Zusatzprüfungen wird auf Antrag in das Modulverzeichnis gemäß Anlage 2a aufge-
nommen, jedoch bei der Berechnung der Gesamtnote nicht einbezogen. 
 

§ 11 Wiederholung von Prüfungsleistungen 
(1) Nicht bestandene Prüfungsleistungen einer nicht bestandenen Modulprüfung können einmal wieder-
holt werden. Wird die Prüfungsleistung in der Wiederholung mit "nicht ausreichend" bewertet oder gilt 
sie als mit "nicht ausreichend" bewertet, so ist die Prüfungsleistung endgültig nicht bestanden. Weitere 
Wiederholungen sind nur nach Maßgabe der fachspezifischen Anlagen zulässig.  
 

(2) In der letzten Wiederholungsprüfung darf für eine schriftliche Prüfungsleistung nach § 10 Abs. 1 die 
Note "nicht ausreichend" nur nach mündlicher Ergänzungsprüfung erteilt werden. Diese mündliche Er-
gänzungsprüfung wird von zwei Prüfenden abgenommen; im Übrigen gilt § 10 Abs. 4 entsprechend. 
Aufgrund dieser Ergänzungsprüfung kann keine bessere Note als die Note „ausreichend“ erzielt werden. 
Die mündliche Ergänzungsprüfung ist ausgeschlossen, wenn für die Bewertung der schriftlichen Prü-
fungsleistung § 12 oder § 13 Anwendung findet. 
 

(3) Wiederholungsprüfungen sollen spätestens im Rahmen der nächsten angebotenen Prüfungstermine 
abgelegt werden. In Ausnahmefällen kann der Prüfungsausschuss auf schriftlichen Antrag die Wiederho-
lung zu einem späteren Zeitpunkt genehmigen. 
 

(4) Die Wiederholung einer im 1. Prüfungsversuch bestandenen Modulprüfung zur Notenverbesserung ist 
nur  einmal  und nur in je einem Modul der beruflichen Fachrichtung, des Unterrichtsfachs und der Berufs- 
und Wirtschaftspädagogik zulässig. Es zählt das jeweils bessere Ergebnis. Das Verfahren der Notenverbes-
serung gilt nicht für das Modul Masterarbeit. 
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(5) In dem selben Studiengang an einer anderen Universität oder gleichgestellten Hochschule in der Bun-
desrepublik Deutschland erfolglos unternommene Versuche, eine Prüfungsleistung abzulegen, werden 
auf die Wiederholungsmöglichkeiten nach den Absätzen 1 und 2 angerechnet. 
 

§ 12 Versäumnis, Rücktritt 
(1) Der Rücktritt von einer Klausur oder einer mündlichen Prüfung kann bis zum Beginn der Prüfung 
erfolgen. 
 

(2) Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausreichend" bewertet, wenn der Prüfling ohne triftige Grün-
de nach Beginn der Prüfung von dieser zurücktritt oder einen festgesetzten Abgabetermin nicht einhält. 
Abweichend hiervon gilt die Prüfungsleistung als nicht unternommen, wenn für das Versäumnis oder 
den Rücktritt triftige Gründe unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Im 
Krankheitsfall ist ein ärztliches, im Zweifelsfall fach- oder amtsärztliches Attest vorzulegen. Der Abgabe-
termin kann wegen nachgewiesener Erkrankung in der Regel um maximal zwei Wochen hinausgescho-
ben werden. 
 

(3) Wurden die Gründe für den Rücktritt oder das Versäumnis anerkannt, wird ein neuer Termin anbe-
raumt. Die Prüfungsleistung soll zum nächstmöglichen Termin abgelegt werden. 
 

§ 13 Täuschung, Ordnungsverstoß 
(1) Beim Versuch das Ergebnis einer Prüfungsleistung durch Täuschung zu beeinflussen, gilt die betref-
fende Prüfungsleistung als mit "nicht ausreichend" bewertet. Das Mitführen nicht zugelassener Hilfsmittel 
nach Klausurbeginn ist stets ein Täuschungsversuch. 
 

(2) Wer sich eines Verstoßes gegen die Ordnung der Prüfung schuldig gemacht hat, kann von der Fort-
setzung der betreffenden Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffende 
Prüfungsleistung als mit "nicht ausreichend" bewertet. Die Entscheidung nach Satz 1 trifft der Prüfungsaus-
schuss nach Anhörung des Prüflings. 
 

§ 14 Bewertung der Prüfungsleistung und Notenbildung 
(1) Die einzelne Prüfungsleistung wird von der oder dem Prüfenden bewertet. Schriftliche Prüfungsleis-
tungen sind in der Regel in spätestens vier Wochen nach Abgabe der jeweiligen Prüfungsleistung zu 
bewerten. 
 

(2) Für die Bewertung der Prüfungsleistungen sind folgende Noten zu verwenden: 
 

1,0; 1,3 = sehr gut = eine besonders hervorragende Leistung, 
1,7; 2,0; 2,3 = gut = eine erheblich über dem Durchschnitt liegende Leistung,  
2,7; 3,0; 3,3 = befriedigend = eine Leistung, die in jeder Hinsicht den durchschnittlichen Anforderun-
gen entspricht, 
3,7; 4,0 = ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel den Mindestanforderungen entspricht, 
5,0 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen nicht mehr 
genügt. 
 

(3) Eine Prüfungsleistung ist bestanden, wenn sie mit mindestens "ausreichend" bewertet wurde. Wird 
die Prüfungsleistung von zwei oder mehr Prüfenden bewertet, ist sie bestanden, wenn alle Prüfenden 
die Leistung mit mindestens „ausreichend" bewerten. In diesem Fall berechnet sich die Note der be-
standenen Prüfungsleistung aus dem Durchschnitt der von den Prüfenden festgesetzten Einzelnoten. 
 

(4) Die Note lautet 
 

bei einem Durchschnitt bis 1,5 sehr gut, 
bei einem Durchschnitt über 1,5 bis 2,5 gut, 
bei einem Durchschnitt über 2,5 bis 3,5 befriedigend, 
bei einem Durchschnitt über 3,5 bis 4,0 ausreichend, 
bei einem Durchschnitt über 4,0 nicht ausreichend. 

 

(5) Eine Modulprüfung ist bestanden, wenn die nach Maßgabe der fachspezifischen Anlagen dieser Prü-
fungsordnung hierfür erforderlichen Leistungspunkte erworben wurden und die Modulprüfung gemäß 
Abs. 6 mit mindestens "ausreichend" bewertet wurde. 
 

(6) Die Note der Modulprüfung errechnet sich, sofern in den Fachspezifischen Anlagen keine hiervon 
abweichende Regelung getroffen wurde, als gewichtetes arithmetisches Mittel der Noten der dieser Prü-
fung zugeordneten Prüfungsleistungen, wobei die den Prüfungsleistungen zugeordneten Leistungspunk-
te als Gewichte dienen. Die fachspezifischen Anlagen können bestimmen, dass jede einzelne  
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Prüfungsleistung einer Modulprüfung mit mindestens „ausreichend" bewertet werden muss. Im Modul 
Masterarbeit müssen beide Prüfungsleistungen mit mindestens „ausreichend" bewertet worden sein. Ab-
satz 4 gilt entsprechend. 
 

(7) Die Note der beruflichen Fachrichtung, des Unterrichtsfaches und der Berufs- und Wirtschaftspäda-
gogik errechnet sich als gewichtetes Mittel aller Noten der zugehörigen Module. Die Leistungspunkte der 
Module dienen als Gewichte. 
 

(8) Die Gesamtnote der Masterprüfung errechnet sich als gewichtetes arithmetisches Mittel der Ge-
samtnoten der beruflichen Fachrichtung, des Unterrichtsfachs, der Berufs- und Wirtschaftspädagogik 
nach Anlage 3 sowie der Note des Moduls Masterarbeit. Die Noten werden jeweils mit den zugeordne-
ten Leistungspunkten gewichtet. Absatz 4 gilt entsprechend.  
 

(9) Bei der Bildung der Note nach Absatz 4 wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berück-
sichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 
 

(10) Zusätzlich zu der Gesamtnote wird für die erfolgreichen Studierenden eine Bewertung entsprechend 
der ECTS-Bewertungsskala ausgewiesen. Die ECTS-Note lautet: 
 

Für die besten 10% A 
Für die nächsten 25% B 
für die nächsten 30% C 
für die nächsten 25% D 
für die nächsten 10% E. 
 

§ 15 Leistungspunkte 
(1) Gemäß § 3 Abs. 2 sind im Masterstudium insgesamt 120 Leistungspunkte zu erwerben. Soweit sich 
durch die Wahl des letzten Moduls, das zum Erreichen der nach § 3 Abs. 2 erforderlichen Leistungs-
punkte notwendig ist, eine geringfügige Überschreitung dieser Punktzahlen ergibt, werden die Module 
bei der Berechnung der Gesamtnote einbezogen. Ggf. darüber hinaus erworbene Leistungspunkte kön-
nen nur bei Zusatzprüfungen gemäß § 10 Abs. 18 ausgewiesen werden. 
 

(2) Die Verteilung der Leistungspunkte auf die einzelnen Studienbereiche regelt § 3 Abs. 2 in Verbin-
dung mit den fachspezifischen Anlagen. Die Zuordnung von Leistungspunkten zu Prüfungs- und ggf. 
Studienleistungen ergibt sich aus den fachspezifischen Anlagen. 
 

(3) Jedes Modul schließt in der Regel mit mindestens einer benoteten Prüfungsleistung ab. 
 

§ 16 Anrechnung 
(1) Studienzeiten, Studienleistungen einschließlich berufspraktischer Tätigkeiten und Prüfungsleistun-
gen in dem gleichen Studiengang an einer Universität oder gleichgestellten Hochschule in der Bundes-
republik Deutschland werden ohne Gleichwertigkeitsfeststellung angerechnet. 
 

(2) Studienzeiten, Studienleistungen einschließlich berufspraktischer Tätigkeiten und Prüfungsleistun-
gen in einem anderen Studiengang werden angerechnet, soweit die Gleichwertigkeit festgestellt ist. Die 
Gleichwertigkeit ist festzustellen, wenn Umfang und Inhalt der Leistungen denjenigen entspricht, für die 
eine Anrechnung begehrt wird. Im Zweifel sind Stellungnahmen der Zentralstelle für ausländisches Bil-
dungswesen im Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepu-
blik Deutschland bzw. der Fachvertreterinnen oder Fachvertreter einzuholen. 
 

(3) Außerhalb des Studiums abgeleistete berufspraktische Tätigkeiten werden angerechnet, wenn sie 
gleichwertig sind. 
 

(4) Für angerechnete Prüfungsleistungen werden die Noten übernommen oder bei abweichender No-
tenskala umgerechnet. Für angerechnete Prüfungs- und Studienleistungen werden Leistungspunkte 
entsprechend den Modulen vergeben, für die die Anrechnung erfolgt ist. Ist eine Notenumrechnung 
nicht möglich, bleibt die Prüfungsleistung unbenotet. Die Anrechnung wird im Zeugnis gekennzeichnet. 
 

§ 17 Einsicht in die Prüfungsakte 
Nach Abschluss der Prüfung wird auf Antrag Einsicht in die vollständigen Prüfungsakten gewährt. Der 
Antrag ist spätestens binnen eines Jahres nach Aushändigung des Zeugnisses oder des Bescheides 
über die endgültig nicht bestandene Prüfung zu stellen. 
 

§ 18 Zeugnisse und Bescheinigungen 
(1) Über die bestandene Masterprüfung ist unverzüglich ein Zeugnis auszustellen (Anlage 2). Als Datum 
des Zeugnisses ist der Tag anzugeben, an dem die Prüfung erstmals bestanden war. Dem Zeugnis wird 
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eine Übersicht über die bestandenen Module (Anlage 2a) sowie ein Diploma Supplement beigefügt. 
(2) Über die erstmalig und die endgültig nicht bestandene Prüfung ergeht ein schriftlicher Bescheid. 
 

(3) Beim Verlassen der Hochschule oder beim Wechsel des Studienganges wird auf Antrag eine Be-
scheinigung ausgestellt, welche die bestandenen Prüfungsleistungen enthält sowie die zugeordneten Leis-
tungspunkte. Im Fall des Abs. 2 weist die Bescheinigung darauf hin, dass die Prüfung endgültig nicht 
bestanden ist. 
 

(4) Alle Zeugnisse, Urkunden und Bescheinigungen werden in deutscher und in englischer Sprache aus-
gestellt. 
 

§ 19 Prüfungsausschuss 
(1) Für die Organisation der Prüfungen und zur Wahrnehmung der Aufgaben nach dieser Prüfungsord-
nung wird aus Mitgliedern der beteiligten Fakultäten ein Prüfungsausschuss gebildet. Dem Prüfungsaus-
schuss gehören 5 stimmberechtigte Mitglieder an, und zwar 3 Mitglieder, welche die Hochschullehrer-
gruppe vertreten, 1 Mitglied, das die Mitarbeitergruppe vertritt und zur selbständigen Lehre berechtigt 
ist, sowie 1 Mitglied der Studierendengruppe. Der Vorsitz muss in der Regel von Mitgliedern der Hoch-
schullehrergruppe ausgeübt werden; der stellvertretende Vorsitz kann auch von dem Mitglied der Mitar-
beitergruppe ausgeübt werden. Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sowie deren Vertretungen 
werden von den beteiligten Fakultäten gewählt. Das studentische Mitglied hat bei der Bewertung und 
Anrechnung von Prüfungs- und Studienleistungen nur beratende Stimme. Die Studiendekaninnen und 
Studiendekane der beteiligten Fakultäten können mit beratender Stimme an den Sitzungen des Prü-
fungsausschusses teilnehmen. 
 

(2) Der Prüfungsausschuss fasst seine Beschlüsse mit der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stim-
men; Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. Der Prüfungsausschuss ist beschluss-
fähig, soweit die Mehrheit seiner stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist. 
 

(3) Der Prüfungsausschuss kann sich eine Geschäftsordnung geben. Über die Sitzungen des Prüfungs-
ausschusses wird eine Niederschrift geführt. In dieser sind die wesentlichen Gegenstände der Erörte-
rung und die Beschlüsse des Prüfungsausschusses festzuhalten. 
 

(4) Der Prüfungsausschuss kann Befugnisse widerruflich auf den Vorsitz und den stellvertretenden Vor-
sitz übertragen. Der Prüfungsausschuss kann sich zur Erfüllung seiner Aufgaben einer von ihm beauftragten 
Stelle bedienen. Die oder der Vorsitzende bereitet die Beschlüsse des Prüfungsausschusses vor, führt sie 
aus und berichtet dem Prüfungsausschuss laufend über diese Tätigkeit. 
 

(5) Die Amtszeit der Mitglieder des Prüfungsausschusses beträgt zwei Jahre, die des studentischen 
Mitgliedes ein Jahr. 
 

(6) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, an der Abnahme der Prüfungen beo-
bachtend teilzunehmen. 
 

(7) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. Die Mitglieder des Prüfungsausschus-
ses und deren Vertretungen unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen 
Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden zur Verschwiegenheit zu verpflich-
ten. 
 

(8) Der Prüfungsausschuss kann beschließen, dass Entscheidungen und andere Maßnahmen, die nach 
dieser Prüfungsordnung getroffen werden, insbesondere die Zulassung zur Prüfung, Versagung der Zu-
lassung, Melde- und Prüfungstermine, Prüfungsfristen sowie Prüfungsergebnisse, hochschulöffentlich in 
ortsüblicher Weise bekannt gemacht werden. Dabei sind datenschutzrechtliche Bestimmungen zu beach-
ten. Dieser Beschluss ist hochschulöffentlich in ortsüblicher Weise bekannt zu machen. 
 

§ 20 Prüfende und Beisitzende, Prüfungskommission 
(1) Alle in dem betreffenden Fachgebiet zur selbstständigen Lehre befugten Personen der Gottfried Wil-
helm Leibniz Universität Hannover sind ohne besondere Bestellung Prüfende. 
 

(2) Der Prüfungsausschuss kann weitere Prüfende bestellen, sofern diese mindestens die durch die 
Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzen. Es können auch Prüfende ande-
rer Hochschulen bestellt werden. 
 

(3) Die Bewertung studienbegleitender Prüfungsleistungen erfolgt durch eine Prüfende oder einen Prü-
fenden. Masterarbeiten werden durch zwei Prüfende bewertet. 
 

(4) Eine mündliche Prüfung findet vor zwei Prüfenden oder einer oder einem Prüfenden und einer oder 
einem sachkundigen Beisitzenden statt. Mündliche Ergänzungsprüfungen finden vor zwei Prüfenden 
statt. Die oder der Beisitzende wird von der oder dem Prüfenden bestellt. Sie oder er ist vor der Noten-
festlegung zu hören. 
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(5) Für die Prüfenden und die Beisitzenden gilt § 19 Abs. 7 entsprechend. 
 

(6) Für die mündliche Prüfung im Rahmen des Moduls Masterarbeit wird eine Prüfungskommission ge-
bildet. Dieser gehören an: Eine Prüferin oder ein Prüfer, die oder der die Fachwissenschaft und/oder die 
Fachdidaktik der beruflichen Fachrichtung vertritt und eine Prüferin oder ein Prüfer, die oder der die 
Fachwissenschaft und/oder die Fachdidaktik des Unterrichtsfachs oder die Berufs- und Wirtschaftspä-
dagogik nach Anlage 3 vertritt. An der Prüfung können Vertreterinnen und Vertreter der Schulbehörde, 
von ihr beauftragte Personen, sowie Vertreterinnen und Vertreter der Konförderation evangelischer Kir-
chen in Niedersachsen und der Katholischen Kirche beobachtend teilnehmen. Die Mitglieder der Prü-
fungskommission werden vom Prüfungsausschuss bestellt. Für die Mitglieder der Hochschule  kann die 
oder der Studierende Vorschläge machen. Diesen soll nach Möglichkeit entsprochen werden, sie begründen 
aber keinen Anspruch. 
 

§ 21 Verfahrensvorschriften 
(1) Die allgemeinen Bestimmungen des Verwaltungsrechts sowie die gesetzlichen Regelungen zu Mut-
terschutz und Erziehungsurlaub finden im Prüfungsverfahren sinngemäß Anwendung. Belastende Ver-
waltungsakte sind schriftlich zu begründen, mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen und bekannt zu 
geben. Gegen Entscheidungen nach dieser Prüfungsordnung, denen die Bewertung einer Leistung 
zugrunde liegt, kann binnen eines Monats nach Zugang des Bescheids Widerspruch eingelegt werden. Ver-
waltungsakte können ortsüblich öffentlich bekannt gegeben werden. 
 

(2) Bringt der Prüfling in seinem Widerspruch konkret und substantiiert Einwendungen gegen prüfungs-
spezifische Wertungen und fachliche Bewertungen einer oder eines Prüfenden vor, leitet der Prüfungs-
ausschuss den Widerspruch dieser oder diesem Prüfenden zur Überprüfung zu. Ändert die oder der 
Prüfende die Bewertung antragsgemäß, so hilft der Prüfungsausschuss dem Widerspruch ab. Andern-
falls überprüft der Prüfungsausschuss die Entscheidung aufgrund der Stellungnahme der oder des Prü-
fenden insbesondere darauf, ob 
1. das Prüfungsverfahren ordnungsgemäß durchgeführt worden ist, 
2. bei der Bewertung von einem falschen Sachverhalt ausgegangen worden ist, 
3. allgemein gültige Bewertungsgrundsätze nicht beachtet worden sind, 
4. eine vertretbare und mit gewichtigen Argumenten folgerichtig begründete Lösung als falsch bewertet 
worden ist, 
oder ob 5. sich die oder der Prüfende von sachfremden Erwägungen hat leiten lassen. Entsprechendes 
gilt, wenn sich der Widerspruch gegen die Bewertung durch mehrere Prüfende richtet. 
 

(3) Über den Widerspruch soll innerhalb eines Monats entschieden werden. Wird dem Widerspruch 
nicht abgeholfen, bescheidet die Leitung der Hochschule die Widerspruchsführerin oder den Wider-
spruchsführer. 
 

(4) Das Widerspruchsverfahren darf nicht zur Verschlechterung der Prüfungsnote führen. 
 
 

Dritter Teil: Schlussvorschriften 
 

§ 22 In-Kraft-Treten 
Diese Prüfungsordnung tritt nach ihrer Bekanntmachung im Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm 
Leibniz Universität Hannover am 01.10. 2008 in Kraft. 
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Anlage 1 (zu § 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlage 2 (zu §18 Abs. 1) 
 

Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover 
 

Zeugnis über die Masterprüfung 
Frau/Herr* ......................................., 
geboren am ............ in ......................., 
hat die Masterprüfung im Studiengang „Lehramt an berufsbildenden Schule“ mit der Gesamtnote1 
.............. bestanden. 
 
Masterarbeit über das Thema: .................................................. (Note) ...........(Leistungspunkte) ........ 
 
 Note Leistungspunkte 
  (ECTS) 

Berufliche Fachrichtung..................... ....... ........... 
Unterrichtsfach.................... ....... ........... 
Beruf- und Wirtschaftspädagogik ....... ........... 
Modul Masterarbeit ....... ........... 
 
 
(Siegel der Hochschule) Hannover, den ......... 
Die/Der* Vorsitzende des Prüfungsausschusses 
* Zutreffendes einsetzen. 
1 Notenstufen: sehr gut, gut, befriedigend, ausreichend. 
Dem Zeugnis ist ein Verzeichnis der bestandenen Module und ggf. Prüfungsleistungen beigefügt. 

Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover 
MASTERURKUNDE 

 
Die Gottfried Wilhelm Leibniz Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover verleiht mit dieser Ur-
kunde 
Frau/Herrn* .........................................., 
geb. am ................ in .........................., 
den Hochschulgrad 
 

Master of Education (M. Ed.) 
 

nachdem die Prüfung im Masterstudiengang „Lehramt an berufsbildenden Schulen“ am .......... be-
standen wurde. 
 
(Siegel der Hochschule) Hannover, den 
 
Die/Der* Vorsitzende des Prüfungsausschusses 
 
 * Zutreffendes einsetzen. 
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Anlage 2a (zu § 18 Abs. 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Universität  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover 
VERZEICHNIS DER BESTANDENEN MODULE  

 
 

Frau/Herr* ......................................., 
geboren am ............ in ......................., 
hat im Rahmen der Prüfung im Masterstudiengang „Lehramt an berufsbildenden Schulen“ folgende 
Module und Prüfungsleistungen bestanden. 
 
Modul 1* Note1      Leistungspunkte (ECTS) 
   

   
Modul 2* Note1     Leistungspunkte (ECTS) 
   

   
 
 
(Siegel der Hochschule) Hannover, den .........  
 
Die/Der* Vorsitzende des Prüfungsausschusses 
 
1 Notenstufen: sehr gut, gut, befriedigend, ausreichend.  
* Zutreffendes einsetzen.  Bei angerechneten Prüfungsleistungen den Name der Institution angeben. 
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Anlage 1 (zu § 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlage 2 (zu §18 Abs. 1) 
 
 
 
 

 
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover 

CERTIFICATE 
 

With this certificate the University of Hannover awards 
Mrs./Mr.* ..................................................................., 
born .............................., in ........................................, 
the degree of  
 

Master of Education (M. Ed.) 
 

The above named student has fulfilled the examination requirements in the Master programme  
“Lehramt an berufsbildenden Schulen” 
 
Date issued ............................... 
(Official Stamp/Seal) Hannover, ................................ 
 
Chair of the Board of Examiners 
 
 
*Select as applicable 
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Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover 

CERTIFICATE AND ACADEMIC RECORD 
 

Ms./Mr.* ................................................................... 

 

born  .............................. in ........................................ 

 

has passed the Master’s Examination in the Master Programme "Lehramt an berufsbildenden Schulen" with 
the overall grade1 : ................. 

 

Subject of Master’s thesis ..................................................................... grade………..credits………. 

 

Subject of examination                                      grade                                                    credits  

 

..........................................................                 ………                                                  ………. 

..........................................................                 ...........                                                  ………. 

Teacher-training section: 

..........................................................                 ...........                                                  ……….. 

Module Master’s thesis 

………………………………………….                 ……….                                                 ……….. 

 

Master’s thesis                                                   grade                                                    credits 

 

………………………………………...                   ………..                                                ……… 

 

(Official Seal) Hannover, ................................ 

 

Chair Examination Committee 

 

* Select as applicable 

1 grades: very good, good, fair, satisfactory 

A list is attached which contains the modules passed and results achieved as part of the examination. 
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Anlage 2a (zu § 18 Abs. 1) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gottfried Wilhelm Leibniz University of Hannover 
ACADEMIC RECORD 

 
Mrs./Mr.* ..................................................................., 
born .............................., in ........................................, 
has successfully passed the following courses in the Master Programme  
“Lehramt an berufsbildenden Schulen” 
 

 
 
Anlage 3 (zu § 3 Abs. 2) 
 
Folgende berufliche Fachrichtungen können gemäß § 3 Abs. 2) gewählt werden: 
 
-Bautechnik 
-Elektrotechnik 
-Farbtechnik und Raumgestaltung 
-Holztechnik 
-Lebensmittelwissenschaft 
-Metalltechnik 
-Ökotrophologie 
 

 
Folgende Unterrichtsfächer können gemäß § 3 Abs. 2) gewählt werden: 
 
-Biologie * 
-Chemie 
-Deutsch 
-Englisch 
-Evangelische Religion 
-Katholische. Religion 
-Mathematik 
-Politik  
-Physik 
-Sozial-/ Sonderpädagogik in der beruflichen Bildung 
-Sport 
 
 
* Das Fach Biologie ist nur in Verbindung mit der berufllichen Fachrichtung Ökotrophologie studierbar. 

Module 1*  Grade1 Credit points (ECTS) 
   

   
  Module 2* 

   

   
 
 

(Official Stamp/Seal) Hannover, ................................  
 

Chair of the Board of Examiners  
 
1 grades: very good, good, satisfactory, sufficient 
* Select as applicable. In the case of credit recognized for examinations passed elsewhere: name of 
higher education institution. 
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Anlage 4: Fachspezifische Anlagen 
 
 

1. Fachspezifische Anlage Berufs- und Wirtschaftspädagogik (30 LP) 
 
Anmerkungen: 

 Studienleistungen sind spätestens nach 6 Monaten nach Beendigung der zugehörigen Lehr-
veranstaltungen zu erbringen.  

 Die Prüfungsleistung eines Moduls kann erst erbracht werden, wenn alle dem Modul  zuge-
ordneten Lehrveranstaltungen besucht sind. 

 Die Modulprüfung eines Moduls kann, bei Nicht-Bestehen, zweimal wiederholt werden. 
 

Name des Moduls Zugehörige Lehrveranstaltun-
gen 

Studien- 
leistungen 

Prüfungs- 
leistungen 

Leistungs-
punkte 

Arbeits-
aufwand 

Didaktische Theorien und Kon-
zepte, Methoden und Medien zur 
Gestaltung beruflicher Lehr- und 
Lernprozesse 

 

Pädagogische Psychologie im 
Handlungsfeld von beruflichem 
Lehren und Lernen 

 

Modul 1: 
  
Pädagogische, psy-
chologische und sozio-
logische Aspekte be-
ruflichen Lehrens und 
Lernens 

Soziologie von Arbeit und Beruf  

mündliche  
Prüfung  
(20 Minuten)  

9 270 Std. 

Historische, organisatorische, 
curriculare und rechtliche Aspek-
te der schulischen und betriebli-
chen Aus- und Weiterbildung  

 

Nationale und internationale Ent-
wicklungen in der schulischen 
und außerschulischen berufli-
chen Aus- und Weiterbildung 

 

Modul 2: 
 
Funktionen und Struk-
turen im System beruf-
licher Aus- und Wei-
terbildung 

Förderpädagogische Aspekte 
beruflichen Lehrens und Lernens

 

mündliche  
Prüfung  9 270 Std. 
(20 Minuten) 

Qualitätssicherung und -
entwicklung in der beruflichen 
Aus- und Weiterbildung 

 

Reformansätze in der beruflichen 
Aus- und Weiterbildung 

 

Aspekte der Professionalisierung 
von Lehrkräften in der berufli-
chen Aus- und Weiterbildung 

 

Modul 3: 
 
Innovationen im Sys-
tem der beruflichen 
Aus- und Weiterbil-
dung 

mündliche 
 Prüfung  12 360 Std. 
(20 Minuten) 

Themen und Methoden aktueller 
Berufsbildungsforschung 
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2. Fachspezifische Anlagen zu den beruflichen Fachrichtungen 
 
a.) Bautechnik 
 
Anmerkungen: 

 Die Teilnahmevoraussetzungen für die Module und der Zeitpunkt von Prüfungen werden durch Aushang 
bekannt gegeben. 

 Voraussetzung für die Vergabe der Leistungspunkte ist die regelmäßige Teilnahme.  
 Die Studienleistungen in den einzelnen Modulen sind in den Modulbeschreibungen in Verbindung mit den 
Lehrveranstaltungsankündigungen zum Beginn des jeweiligen Semesters benannt. 

 Alle einem Modul zugeordneten Prüfungsleistungen müssen mit mindestens „ausreichend“ bestanden sein. 
 

Pflichtmodule (42 LP): 
 

Name des Moduls Zugehörige Lehr-
veranstaltungen 

Studien- 
leistungen 

Prüfungs- 
leistungen 

Leistungs-
punkte 

Arbeits-
aufwand 

Vorlesung  
Fertigungstechnik II 

Übung  
Klausur (180 Min.) 6 180 Std. 

Vorlesung  
Bauphysik II 

Übung  
Hausarbeit (60 Std.) 6 180 Std. 

Vorlesung Teil A  Bau-/Stadtbau- und  
Kunstgeschichte I Vorlesung Teil B  

Klausur (60 Min.) und 
Hausarbeit (60 Std.) 5 150 Std. 

Vorlesung  
Tragkonstruktion II  

Übung  

Mehrere Hausarbeiten 
(insgesamt 135 Std.) 
und Klausur (120 Min.) 

8 240 Std. 

Vorlesung  Hausarbeit (60 Std.), 
und mündliche Prü-
fung (30 Min.) 

5 Technischer Ausbau II 
Übung  

150 Std. 

Fachdidaktik II Seminar  Mehrere Hausarbeiten 
(insgesamt 60 Std.) 6 180 Std. 

Fachdidaktik III Seminar  Mehrere Hausarbeiten
(insgesamt 60 Std.) 6 180 Std. 

 
 
Wahlpflichtmodule (6 LP): 
 
Eines der folgenden Module ist zu wählen. 

Name des Moduls Zugehörige Lehr-
veranstaltungen 

Studien- 
Leistungen 

Prüfungs- 
Leistungen 

Leistungs-
punkte 

Arbeits-
aufwand 

Vorlesung  
Tragkonstruktion III 

Übung  
Hausarbeit (80 Std.) 6 180 Std. 

Vorlesung  
Tragkonstruktion IV Hausarbeit (80 Std.) 6 180 Std. 

Übung  

Vorlesung  
Tragkonstruktion V 

Übung  
Hausarbeit (80 Std.) 6 180 Std. 
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b.) Elektrotechnik 
 
Anmerkungen: 

 Die Zuordnung von Lehrveranstaltungen regelt der Kompetenzbereiche- und Modulkatalog  (Ku-
MoK) und das Vorlesungsverzeichnis für die Studiengänge in den Bereichen Elektrotechnik und 
Informatik. Den Modulbeschreibungen sind Details über Qualifikationsziele, Lehrinhalte, -formen 
etc. der Module zu entnehmen.  

 Grundlage für alle Module: regelmäßige Teilnahme. Die Studienleistungen werden jeweils von 
dem/der Modulverantwortlichen festgelegt. Sie sind im Modulkatalog in Verbindung mit den Lehr-
veranstaltungsankündigungen beschrieben.  

 Die Klausurdauer beträgt typischerweise 25 Minuten pro Leistungspunkt (LP), die Dauer der 
mündlichen Prüfung typischerweise 10 Minuten pro Leistungspunkt (LP). Näheres regelt der 
Kompetenzbereiche- und Modulkatalog (KuMoK). 

 

Pflichtbereich 
Name des Moduls Zugehörige 

Lehrveranstal-
tungen 

Studienleistungen Prüfungs- 
leistungen 

Leistungs-
punkte  

Work-
load 

Regelungstechnik I

Übung zur Rege-
lungstechnik 

Studienleistung 
Klausur  
oder  
mdl. Prüfung  

4 LP 120 h 

Industrielle Steue-
rungstechnik 

Automatisierungs-
technik 

Übung zur Indus-
triellen Steue-
rungstechnik 

Studienleistung 
Klausur  
oder  
mdl. Prüfung 

4 LP 120 h 

Energietechnik I 
für Lehrkräfte 

 
Klausur  
oder  
mdl. Prüfung 

3LP 090 h 

Energietechnik II 
für Lehrkräfte 

 
Klausur  
oder  
mdl. Prüfung 

3 LP 090 h 

Kommunikations-
technik I 
für Lehrkräfte 

 
Klausur  
oder  
mdl. Prüfung 

3 LP 090 h 

Fachdidaktische 
Theorie 
 
 

Kommunikations-
technik II 
für Lehrkräfte 

Klausur  
oder  
mdl. Prüfung 

 3 LP 090 h 

Gestaltung und 
Erprobung berufs-
praktischer 
Lehr- / Lern-
arrangements 

Studienleistung 1 LP 030 h 

Fachdidaktisches 
Projekt I 

Studienleistung 

mündliche Prüfung 
(30min) 

3 LP 090 h 

Fachdidaktische 
Praxis-Studien 
 

Fachdidaktisches 
Projekt II 

Studienleistung mündliche Prüfung 
(30min) 5 LP 150 h 
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Wahlpflichtbereich 

 

 Im Wahlpflichtbereich wählen die Studierenden Lehrveranstaltungen des Moduls „Fachwissen-
schaftliche Vertiefung Elektrotechnik nach Maßgabe des Kompetenzbereiche- und Modulkata-
logs aus und besuchen in diesem Modul die entsprechende Anzahl von Vorlesungen und Übun-
gen und erbringen alle Studien- und Prüfungsleistungen.   

 
Name des Moduls Zugehörige 

Lehr- 
veranstaltungen 

Studienleistungen Prüfungs- 
leistungen 

Leistungs-
punkte 

Work- 
load 

Vorlesung I 

Übung zur Vorle-
sung I 

Studienleistung 
Klausur  
oder  
mdl. Prüfung  

4 LP 120 h 

Vorlesung II Klausur  

Übung zur Vorle-
sung II 

Studienleistung oder  
mdl. Prüfung 

4 LP 120 h 
Fachwissenschaftliche 
Vertiefung 
Elektrotechnik 

Affines  
Oberstufenlabor 
 

Laborübungen  8 LP 240 h 
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c.) Farbtechnik und Raumgestaltung 
 
Anmerkungen: 

 Die Teilnahmevoraussetzungen für die Module und der Zeitpunkt von Prüfungen werden durch 
Aushang bekannt gegeben. 

 Voraussetzung für die Vergabe der Leistungspunkte ist die regelmäßige Teilnahme.  
 Die Studienleistungen in den einzelnen Modulen sind in den Modulbeschreibungen in Verbindung 

mit den Lehrveranstaltungsankündigungen zum Beginn des jeweiligen Semesters benannt. 
 Alle einem Modul zugeordneten Prüfungsleistungen müssen mit mindestens „ausreichend“ be-

standen sein. 
 

Pflichtmodule 

Name des Moduls Zugehörige Lehr-
veranstaltung 

Studien- 
leistungen 

Prüfungsleistungen Leistungs-
punkte 

Workload

Vorlesung 
 Beschichtungs- u. Bele-

getechnik II Übung 
 

 Klausur 180 min 8 LP 240 h 

Vorlesung 
  

Mehrere Hausarbeiten  
insgesamt 20h 

5 LP 150 h CAD 

Übung 

Vorlesung 
 Gestaltungstechnik I 

Übung 

 Klausur 120 min 5 LP 150 h 

Vorlesung 

 Gestaltungstechnik II 

Übung 

 Mündliche Prüfung  
30 min 5 LP 150 h 

Vorlesung 

 Präsentation  
Gestaltungstechnik III  5 LP 150 h 

30 min Übung 

 

Fachdidaktik II Seminar  Mehrere Hausarbeiten 
insgesamt 60 h 6 LP 180 h 

Fachdidaktik III Seminar  Mehrere Hausarbeiten 
insgesamt 60 h 6 LP 180 h 
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Wahlpflichtmodule 
 

Eines der folgenden Module ist zu wählen: 
 

Prüfungsleistungen Name des  
Moduls 

Zugehörige  
Lehrveranstaltung 

Studien- 
leistungen 

Leistungs- 
punkte 

Workload 

Bau-/Stadtbau u. 
Kunstgeschichte II 

Seminar  Referat und Hausar-
beit 60 h 

5 LP 150 h 

Bau-/Stadtbau u. 
Kunstgeschichte III 

Seminar Referat und Hausar-
beit 60 h 

 5 LP  150 h 

Bau-/Stadtbau u. 
Kunstgeschichte IV 

Seminar  Referat und Hausar-
beit 60 h 

5 LP 150 h 

Bau-/Stadtbau u. 
Kunstgeschichte V 

Seminar  Referat und Hausar-
beit 60 h 

5 LP 150 h 

Bau-/Stadtbau u. 
Kunstgeschichte VI 

Seminar  Referat und Hausar-
beit 60 h 

5 LP 150 h 

Bau-/Stadtbau u. 
Kunstgeschichte VII 

Seminar  Referat und Hausar-
beit 60 h 

5 LP 150 h 

Bau-/Stadtbau u. 
Kunstgeschichte VIII 

Seminar  Referat und Hausar-
beit 60 h 

5 LP 150 h 

 Referat und Hausar-
beit 60 h 

Bau-/Stadtbau u. 
Kunstgeschichte IX 

Seminar 5 LP 150 h 

Bau-/Stadtbau u. 
Kunstgeschichte X 

Seminar  Referat und Hausar-
beit 60 h 

5 LP 150 h 

Bau-/Stadtbau u. 
Kunstgeschichte XI 

Seminar  Referat und Hausar-
beit 60 h 

5 LP 150 h 

Bau-/Stadtbau u. 
Kunstgeschichte XII 

Seminar  Referat und Hausar-
beit 60 h 

5 LP 150 h 
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d.) Holztechnik 
 
Anmerkungen 

 Die Teilnahmevoraussetzungen für die Module und der Zeitpunkt von Prüfungen werden durch 
Aushang bekannt gegeben. 

 Voraussetzung für die Vergabe der Leistungspunkte ist die regelmäßige Teilnahme.  
 Die Studienleistungen in den einzelnen Modulen sind in den Modulbeschreibungen in Verbindung 

mit den Lehrveranstaltungsankündigungen zum Beginn des jeweiligen Semesters benannt. 
 Alle einem Modul zugeordneten Prüfungsleistungen müssen mit mindestens „ausreichend“ be-

standen sein. 
 
Pflichtmodule 
 

Name des Moduls Zugehörige Lehr-
veranstaltung 

Studien- 
leistungen  

Prüfungsleistun-
gen 

Leistungs-
punkte 

Workload 

Vorlesung 
  

Präsentation  
30 min 

6 LP 180 h Bau- und Möbelgestal-
tung 

Übung 

Vorlesung 
 Fertigungs- und Monta-

getechnik II  Klausur 180 min 6 LP 180 h 

Übung 

Vorlesung 
 Fertigungs- und Monta-

getechnik III 
Übung 

 Mündliche Prüfung 
30 min 5 LP 150 h 

Vorlesung  

 Betriebsplanung  Klausur 120 min 6 LP 180 h 

Übung 

Fachdidaktik II Seminar  Mehrere Hausarbei-
ten insgesamt 60 h 6 LP 180 h 

Fachdidaktik III Seminar  Mehrere Hausarbei-
ten insgesamt 60 h 6 LP 180 h 
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Wahlpflichtmodule 
 
Eines der folgenden Module ist zu wählen: 
 

Name des Moduls 
 

Zugehörige  
Lehrveranstaltung 

Studien- 
leistungen   

Prüfungsleistun-
gen 

Leistungs-
punkte 

Workload 

Bau-/Stadtbau u. Kunst-
geschichte II 

Seminar  Mehrere Hausarbei-
ten insgesamt 60 h 

5 LP 150 h 

Bau-/Stadtbau u. Kunst-
geschichte III 

Seminar  Mehrere Hausarbei-
ten insgesamt 60 h 

5 LP 150 h 

Bau-/Stadtbau u. Kunst-
geschichte IV 

Seminar  Mehrere Hausarbei-
ten insgesamt 60 h 

5 LP 150 h 

Bau-/Stadtbau u. Kunst-
geschichte V 

Seminar  Mehrere Hausarbei-
ten insgesamt 60 h 

5 LP 150 h 

Bau-/Stadtbau u. Kunst-
geschichte VI 

Seminar  Mehrere Hausarbei-
ten insgesamt 60 h 

5 LP 150 h 

Bau-/Stadtbau u. Kunst-
geschichte VII 

Seminar  Mehrere Hausarbei-
ten insgesamt 60 h 

5 LP 150 h 

Bau-/Stadtbau u. Kunst-
geschichte VIII 

Seminar  Mehrere Hausarbei-
ten insgesamt 60 h 

5 LP 150 h 

Seminar  Mehrere Hausarbei-
ten insgesamt 60 h 

5 LP 150 h Bau-/Stadtbau u. Kunst-
geschichte IX 

Bau-/Stadtbau u. Kunst-
geschichte X 

Seminar  Mehrere Hausarbei-
ten insgesamt 60 h 

5 LP 150 h 

Bau-/Stadtbau u. Kunst-
geschichte XI 

Seminar  Mehrere Hausarbei-
ten insgesamt 60 h 

5 LP 150 h 

Bau-/Stadtbau u. Kunst-
geschichte XII 

Seminar  Mehrere Hausarbei-
ten insgesamt 60 h 

5 LP 150 h 

 
Name des  
Moduls 

Zugehörige Lehr-
veranstaltung 

Studien-
leistungen   

Prüfungsleistun-
gen 

Leistungs-
punkte Workload 

Vorlesung 
 

Übung 
 

 

Mehrere Hausar-
beiten 
insgesamt 70h und 
Klausur 120min 

5 LP 150 h Technischer Ausbau I 

Exkursion 

Vorlesung 
 Bauphysik II 

Übung 

 Hausarbeit 60 h 6 LP 180 h 
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e.) Lebensmittelwissenschaft 
 

Anmerkungen  

 Die Modulprüfungsleistung wird von den Prüfenden festgelegt. Sie kann erst erbracht werden, 
wenn alle dem Modul zugeordneten Lehrveranstaltungen besucht sind. Teilprüfungsleistungen 
können nach Beendigung der jeweiligen Veranstaltung erbracht werden.  

 Die kontinuierliche aktive Teilnahme wird vorausgesetzt.  

 

Name des Moduls Sem.  Zugehörige 
Lehr-
veranstaltungen

Studien- 
leistungen 

Prüfungs- 
leistungen 

Leistungs- 
punkte 

Arbeits-
aufwand 

2. 

(A) Pathophysio-
logie und Patho-
biochemie ernäh-
rungsassoziierte 
Erkrankungen  

 

L 16: Spezielle  
Humanernährung 

3. 
(B) Ernährung in 
Prävention und 
Therapie 

 

Mündliche Prüfung 
(30 Min.) oder 
Klausur (90 Min.) 
oder Referat oder 
Hausarbeit 

6 180 Std. 

1. 

(A) Lebensmittel- 
und Verbraucher-
recht und 
Verbraucher-
schutz 

 Prüfungsteil A 
(50%): Klausur (60 
Min.) oder mündli-
che Prüfung (ca. 
30 Min.) 
 
 

L 17: Recht und  
Marketing 

1. (B) Marketing-
strategien 

 Prüfungsteil B 
(50%): Klausur (60 
Min.) oder mündli-
che Prüfung (ca. 
30 Min.) 

6 180 Std. 

1. (A) Getränke-
technologie I 

 
L 18: Getränke-
technologie 

1. (B) Getränke-
technologie II 

 

Klausur (90 Min.) 
oder Referat 4 120 Std. 

1. 
(A) Qualitätsma-
nagement und 
Monitoring 

 

L 19: Lebensmittel-
sicherheit 

2. (B) Einführung in 
die Toxikologie 

 

Mündliche Prüfung 
(30 Min.) oder 
Klausur (90 Min.) 
oder Referat oder 
Hausarbeit 

6 180 Std. 

2. 
(A) Vorbereitung 
des  zweiten 
Schulpraktikums 

 L 20: Fachdidaktik  
für das Ernährungs-
gewerbe 

3. 
(B) Nachberei-
tung des zweiten 
Schulpraktikums 

 

Prüfungsteil A 
(50%): Prakti-
kumsbericht  
 
 

10 300 Std. 
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 (C) Schulprakti-
kum 

 

3.-4. 

(D) Spezielle 
Fragen der 
Fachdidaktik in 
ernährungs-
gewerblichen 
Berufen 

 Prüfungsteil B 
(50%): Referat 
oder Hausarbeit 
oder mündliche 
Prüfung (20 Min.) 

2./3. 

(A) Gerätetechnik  Prüfungsteil A 
(33,3%): Klausur 
(45 Min.) 
 
 
 

2./3. 

(B) Verfahrens-
technik und 
Technologie der 
Gastronomie und 
Gemeinschafts-
verpflegung 

 
Prüfungsteil B 
(33,3%): Klausur 
(45 Min.) 
 

L 21: Theoretische 
Grundlagen speziel-
ler Lebensmittel-
technologie 

2./3. 

(C) Verfahrens-
technik und 
Technologie der 
Getreide-
verarbeitung und 
Süßwaren-
herstellung 

 
Prüfungsteil C 
(33,3%): Klausur 
(45 Min.) 
 

9 270 Std. 

(A) 1. Labor für 
Gerätetechnik 

 3./4. 

(B) 1.  Verfahrens-
technik und 
Technologie der 
angewandten 
Lebensmittel-
technologie: 
Gastronomie und 
Gemein-
schaftsverpfle-
gung 

 

3./4. 
 
Prüfungsteil A 
(50%): Praktikums-
bericht 

L 22: Praktische 
Grundlagen speziel-
ler Lebensmittel-
technologie1

4 120 Std. 
 
Prüfungsteil B 
(50%): Praktikums-
bericht  (C) 1. Verfah-

renstechnik und 
Technologie der 
angewandten 
Lebensmittel-
technologie: Ge-
treide und Süß-
warenherstellung

 

3./4. 

 
1Es müssen 2 von 3 experimentellen Seminaren besucht und erfolgreich abgeschlossen werden. 
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f. ) Metalltechnik 
Anmerkungen: 

 Klausuren können abweichend von § 11 Absatz 1 zweimal wiederholt werden. 
 Wiederholung von Kursprüfungen 

Studierende können auf Antrag und im gleichen Prüfungszeitraum, eine Ergänzungsprüfung 
(EP) zur Verbesserung der Prüfungsnote durchführen, wenn sie: 
- in der Regel mindestens 75% der zum Bestehen notwendigen Punkte der Prüfungsleistung erreicht 
haben und die Prüfung nicht bestanden haben oder 
- diese Prüfung im ersten Versuch bestanden haben und sich in der Regelstudienzeit befinden. 
Die Note der EP geht mit 33% in die Gesamtprüfungsleistung ein, eine Verschlechterung der Endno-
te der Prüfungsleistung ist durch die EP möglich. Prüfung und Ergänzungsprüfung stellen in diesem 
Fall die Prüfungsleistung dar. Die Prüfungszeit beträgt je Prüfling und Leistungspunkt des Prüfungs-
faches in der Regel 5 Minuten. 

 Die Klausurdauer beträgt in der Regel 15- 25 Minuten pro Leistungspunkt (LP), die Dauer der 
mündlichen Prüfung beträgt 5-10 Minuten pro Leistungspunkt.  

 

Pflichtmodule (37 LP): 

Name des Moduls Zugehörige  
Lehrveranstaltungen 

Studien- 
leistungen 

Prüfungs- 
leistungen 

Leistungs-
punkte 

Arbeits-
aufwand 

Vorlesung  
Arbeitswissenschaft 

Übung  
Klausur 4 120 Std. 

Vorlesung  
Fertigungsmanagement 

Übung  
Klausur 4 120 Std. 

Vorlesung  Grundlagen der  
Umformtechnik Übung  

Klausur 4 120 Std. 

Vorlesung  Automatisierung  
Steuerungstechnik Übung  

Klausur 4 120 Std. 

Vorlesung  Konstruktionswerkstof-
fe Übung  

Klausur 4 120 Std. 

Vorlesung  Beschichtungstechnik 
Mikrostrukturierung Übung  

Klausur 4 120 Std. 

Vorlesung  
Spanen 

Übung  
Klausur 4 120 Std. 

Gestaltung und Erprobung 
berufspraktischer Lehr-/ 
Lernarrangements 

 

Fachdidaktisches Projekt I 
 

mündliche  
Prüfung  
(30 min.) 

4 120 Std. 

Fachdidaktische  
Praxis-Studien 

Fachdidaktisches Projekt II
 mündliche  

Prüfung  
(30 min.) 

5 150 Std. 
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Wahlpflichtmodule (8 LP):  
Unter den folgenden Wahlpflichtbereichen kann einer gewählt werden und ist mit beiden zugehörigen 
Modulen zu studieren.  
 
Wahlpflichtbereich 1: Werkstofftechnik 

Name des Moduls Zugehörige Lehr- 
veranstaltungen 

Studien- 
leistungen 

Prüfungs- 
leistungen 

Leistungs-
punkte 

Arbeits-
aufwand 

Vorlesung  
Gießereitechnik 

Übung  

Klausur oder  
mündliche Prüfung 4 120 Std. 

Vorlesung  Prozesskette im Au-
tomobilbau: Vom 
Werkstoff  
zum Produkt Übung  

Klausur oder  
mündliche Prüfung 4 120 Std. 

 

Wahlpflichtbereich 2: Produktentwicklung 

Zugehörige Lehr- 
veranstaltungen 

Studien- 
leistungen 

Prüfungs- 
leistungen 

Leistungs-
punkte 

Arbeits- 
aufwand 

Name des Moduls 

Vorlesung  Concurrent Engineer-
ing 

Übung  

Klausur oder  
mündliche Prüfung 4 120 Std. 

Vorlesung  Planung und Ent-
wicklung  
mechatronischer 
Produkte 

Übung 
 

Klausur oder  
mündliche Prüfung 4 120 Std. 

 
Wahlpflichtbereich 3: Qualitätssicherung in der Produktion 

Name des Moduls Zugehörige Lehr-
veranstaltungen 

Studien- 
leistungen 

Prüfungs- 
leistungen 

Leistungs-
punkte 

Arbeits-
aufwand 

Vorlesung  Datenverarbeitungs-
systeme 

Übung  

Klausur oder  
mündliche Prüfung 4 120 Std. 

Vorlesung  
Qualitätsmanagement 

Übung  

Klausur oder  
mündliche Prüfung 4 120 Std. 

 
Wahlpflichtbereich 4: Produktionslogistik 

Name des Moduls Zugehörige Lehr-
veranstaltungen 

Studien- 
leistungen 

Prüfungs- 
leistungen 

Leistungs-
punkte 

Arbeits-
aufwand 

Vorlesung  Produktionsmana-
gement 

Übung  

Klausur oder  
mündliche Prüfung 4 120 Std. 

Vorlesung  
Transporttechnik 

Übung  

Klausur oder  
mündliche Prüfung 4 120 Std. 
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Wahlpflichtbereich 5: Mikrofertigungstechnik 

Name des Moduls Zugehörige Lehr-
veranstaltungen 

Studien- 
leistungen 

Prüfungs- 
leistungen 

Leistungs-
punkte 

Arbeits-
aufwand 

Vorlesung  Produktion elektroni-
scher  
Systeme Übung  

Klausur oder 
mündliche Prüfung 4 120 Std. 

Vorlesung  
Mikrosystemtechnik 

Übung  

Klausur oder  
mündliche Prüfung 4 120 Std. 

 

Wahlpflichtbereich 6: Unternehmensmanagement 

Name des Moduls Studien- 
leistungen 

Prüfungs- 
leistungen 

Leistungs-
punkte 

Arbeits-
aufwand 

Zugehörige Lehr-
veranstaltungen 

Vorlesung  
Logistikmanagement 

Übung  

Klausur oder  
mündliche Prüfung 4 120 Std. 

Vorlesung  Unternehmensfüh-
rung 

Übung  

Klausur oder  
mündliche Prüfung 4 120 Std. 

 
Wahlpflichtbereich 7: Mechatronik in der Produktionstechnik 

Name des Moduls Studien- 
leistungen 

Prüfungs- 
leistungen 

Leistungs-
punkte 

Arbeits-
aufwand 

Zugehörige Lehr-
veranstaltungen 

Vorlesung  Entwurf diskreter 
Steuerungen 

Übung  

Klausur oder  
mündliche Prüfung 4 120 Std. 

Vorlesung  Werkzeugmaschinen 
II 

Übung  

Klausur oder  
mündliche Prüfung 4 120 Std. 
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g.) Ökotrophologie 
 
Anmerkungen:  

 Die Modulprüfungsleistung wird von den Prüfenden festgelegt. Sie kann erst erbracht werden, 
wenn alle dem Modul zugeordneten Lehrveranstaltungen besucht sind. Teilprüfungsleistungen 
können nach Beendigung der jeweiligen Veranstaltung erbracht werden.  

 Die kontinuierliche aktive Teilnahme wird vorausgesetzt.  
 

Name des Moduls Sem. Zugehörige Lehr-
veranstaltungen 

Studien- 
leistungen

Prüfungsleistungen Leistungs-
punkte 

Arbeits-
aufwand 

3. 
(A) Ökonomie 
des privaten 
Haushalts  

 

Ö 15: Wirtschafts-
lehre der 
Ökotrophologie 

4. 

(B) Betriebswirt-
schaftliche Orga-
nisation von 
Dienstleistungs-
betrieben 

 Klausur (120 Min.) 4 120 Std. 

2. 

(A) Pathophysio-
logie und Patho-
biochemie ernäh-
rungsassoziierte 
Erkrankungen  

 

3. 
(B) Ernährung in 
Prävention und 
Therapie 

 

2. (C) Einführung in 
die Toxikologie 

 

Prüfungsteil A (Ver-
anstaltungen A, B 
und C)  (75%): Klau-
sur 90 Min.,  oder 
mündliche Prüfung 
(30 min) 
 
 

Ö16: Spezielle 
Humanernährung 9 270 Std. 

2. 
(D) Gemein-
schaftsverpfle-
gung 

 Prüfungsteil B (Ver-
anstaltung D)  25%: 
Klausur (60 Min.) 
oder  mündliche Prü-
fung (ca. 20 Min.) 

1. 

(A) Lebensmittel- 
und Verbraucher-
recht und 
Verbraucher-
schutz 

 Prüfungsteil A (50%): 
Klausur (60 Min.) 
oder mündliche Prü-
fung (ca. 30 Min.) 
 

L 17: Recht und  
Marketing 

1. (B) Marketing-
strategien 

 Prüfungsteil B (50%): 
Klausur (60 Min.) 
oder mündliche Prü-
fung (ca. 30 Min.) 

6 180 Std. 
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1. (A) Gerätetechnik 
I 

 

2. 
(B) Gerätetechnik 
und Arbeitssi-
cherheit II 

 

Prüfungsteil A  (zu 
2⁄3):  Mündliche Prü-
fung (30 Min.) 
 

Ö 18: Technik und 
Messtechnik haus-
wirtschaftlicher 
Verfahren 

3. (C) Labor für Ge-
rätetechnik 

 Prüfungsteil B (zu 
1⁄3): Praktikumsbe-
richt 

8 240 Std. 

1. 

(A) Spezielle Le-
benssituationen 
als Heraus-
forderung an Ver-
sorgungs- und 
Betreuungs-
angebote 

 

Prüfungsteil A (50%): 
Klausur (60 Min.) 
 

Ö 19: Spezielle 
Aufgaben und 
Kompetenzen in 
Versorgungs- und 
Betreuungspro-
zessen 

2. 

(B) Zielgruppen-
orientierte Kom-
munikationspro-
zesse 

 Prüfungsteil B (50%): 
Referat 
 

8 240 Std. 

2. 
(A) Vorbereitung 
des zweiten 
Schulpraktikums 

 

3. 
(B) Nachberei-
tung des zweiten 
Schulpraktikums 

 

Prüfungsteil A (50%): 
Praktikumsbericht  
 

 (C) Schulprakti-
kum 

 

 Ö 20: Fachdidaktik 
für den Unterricht 
in hauswirtschaft-
lichen Berufen  

10 300 Std. 

(D) Spezielle Fra-
gen der Fachdi-
daktik in hauswirt-
schaftlichen Beru-
fen 

 Prüfungsteil B (50%): 
Referat oder Haus-
arbeit oder mündli-
che Prüfung (20 
Min.) 

3.-4. 
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3. Fachspezifische Anlagen zu den Unterrichtsfächern  
 
 
a.) Biologie 
 
Anmerkungen: 

 Studien- und Prüfungsleistungen sind nach Maßgabe der Kurs- und Modulbeschreibungen und 
der Lehrveranstaltungsankündigungen zu erbringen. 

 Die Dauer der Prüfungsleistung beträgt bei mündlichen Prüfungen 30 Minuten und bei Klausuren 
60 Minuten, falls in den Modulbeschreibungen keine anderen Zeiten angegeben sind. 

 

Name des Moduls Zugehörige  
Lehrveranstaltungen 

Studien- 
leistungen 

Prüfungs- 
leistungen 

Leistungs- 
punkte 

Arbeits- 
aufwand 

Zoologische Systematik 
und Artenkenntnis (V) 

 
Zoologische Syste-
matik und 
(Tier)Artenkenntnis Zoologische Systematik 

und Artenkenntnis (P) 
 

Klausur  6 180 Std. 

Mikrobiologie II (V)  
Mikrobiologie II 

Mikrobiologie II (P)  
Klausur  6 180 Std. 

Grundlagenvorlesung zur  
Ökologie (V) 

 

Grundlagen der 
Ökologie Klausur  6 180 Std. 

Grundlagenvorlesung zur   
Ökologie (P) 

Tier- und Humanphysiolo-
gie II (V) 

 
Tier- und Human- 
physiologie II Tier- und Humanphysiolo-

gie II (P) 
 

Klausur  6 180 Std. 

Fachpraktikum Fachpraktikum Biologie  Praktikumsbericht 6 180 Std. 
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b.) Chemie 
 
Pflichtmodule: 
 

Name des Moduls Zugehörige Lehr-
veranstaltungen 

Studienleis-
tungen  

Prüfungs- 
leistungen 

Leistungs-
punkte 

Arbeits-
aufwand 

MAT5

Mathematik 
Mathematik I V/Ü  Klausur (120 

Min.) (2/1 SWS) 
4 120 Std. 

CTP-I 
Physikalische Chemie 

Physikalische Chemie I 
V/Ü (4/2 SWS) 

 Klausur (180 
Min.) 7 210 Std. 

Fachpraktikum Seminar zum Fach-
praktikum (2 SWS) 

 Praktikumsbe-
richt 5 150 Std. 

Kernelemente des Chemie-
unterrichts 

Demonstrationspraktikum: 
Kernelemente des Che-
mieunterrichts (4 SWS) 

 
Seminararbeit 4 120 Std. 

 
Wahlpflichtmodule6: 
 

Name des Moduls Zugehörige Lehr-
veranstaltungen 

Studienleis-
tungen 

Prüfungs- 
leistungen 

Leistungs-
punkte 

Arbeits-
aufwand 

Aufbau der Materie für 
Master LBS 
V (1 SWS) 

 
CTW-I7

Physikalische Chemie: 
Praktikum und  
Aufbau der Materie 

Physikalische Chemie 
Praktikum 
P (8 SWS) 

 

Mündliche  
Prüfung  
(30 Min.) 

9 270 Std. 

CTW-II8  Anorganische Chemie  
Praktikum Praktikum 
P/S (4/2 SWS) Anorganische Chemie 

Mündliche  
Prüfung  
(30 Min.) 

5 150 Std. 

Fortgeschr. Organische 
Chemie für Master LBS 
V (1 SWS) 

 

CTW-III9 Mündliche  
Prüfung  
(30 Min.) 

10 300 Std. Fortgeschrittene Organische 
Chemie für Master LBS Organische Chemie  

Praktikum 
P/S (7/3 SWS) 

 

                                                      
5 Studierende der beruflichen Fachrichtungen Bautechnik, Farbtechnik & Raumgestaltung, Holztechnik müssen das Modul 

MAT 1 Mathematik absolvieren. 
6 Studierende der beruflichen Fachrichtungen Bautechnik, Farbtechnik & Raumgestaltung und Holztechnik müssen das 

Wahlpflichtmodul CTW-III belegen; Studierende der beruflichen Fachrichtungen Elektrotechnik, Lebensmittelwissenschaft, 
Metalltechnik und Ökotrophologie müssen die Module CTW-I und CTW-II wählen. 

7 Voraussetzungen für die Teilnahme am Praktikum im Modul CTW-I sind die abgeschlossenen Module MAT und CTL-I 
(aus dem Bachelorstudiengang Technical Education). Über Ausnahmen entscheidet der Praktikumsleiter. 

8 Voraussetzungen für die Teilnahme am Praktikum im Modul CTW-II sind die abgeschlossenen Module CTL-I und CTL-III 
(aus dem Bachelorstudiengang Technical Education)  und das Bestehen der Sicherheitsklausur. Über Ausnahmen ent-
scheidet der Praktikumsleiter. 

9 Voraussetzungen für die Teilnahme am Praktikum im Modul CTW-III sind ein abgeschlossenes Praktikum aus CTL-II und 
die abgeschlossenen Module CTL-I und CTL-VII (aus  dem Bachelorstudiengang Technical Education). Über Ausnahmen 
entscheidet der Praktikumsleiter. 
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c.) Deutsch 
 
Pflichtmodule (6 LP): 
Studienleistungen sind grundsätzlich in den Modulbeschreibungen in Verbindung mit den Lehrveranstaltungs-
ankündigungen festgelegt. Die Veranstaltung im Modul D 2 muss sich thematisch von der bereits im BA beleg-
ten Veranstaltung zur Didaktik unterscheiden.  
 

Name des Moduls Zugehörige Lehr-
veranstaltungen 

Studien- 
leistungen 

Prüfungs-
leistungen 

Leistungs-
punkte 

Arbeits-
aufwand 

D 2.1  
Fachdidaktik der  
deutschen Literatur  
oder
D 2.2  
Fachdidaktik der  
deutschen Sprache 

 

D 2 

Fachpraktikum  

Hausarbeit (ca.15 
Seiten) oder Klausur 
(60 Min.) oder Unter-
richtsentwurf 

6 180 Std. 
Fachdidaktik TE 

 

Wahlpflichtmodule (24 LP): 

Unter den folgenden Modulen sind drei Module zu wählen, darunter mindestens je eines aus dem Bereich Lite-
ratur (L3-L6) und eines aus dem Bereich Sprachwissenschaft (S3-S7) – soweit sie nicht bereits im BA absolviert 
wurden. 

 

Name des Moduls Zugehörige Lehr-
veranstaltungen 

Studien- 
leistungen 

Prüfungsleistun-
gen 

Leistungs-
punkte 

Arbeits-
aufwand 

L 3.1 Seminar zur Lite-
raturgeschichte 

 

L 3 
Literaturgeschichte II:  
Autor, Werk, Problem 

L 3.2 Seminar zur Lite-
raturgeschichte 
oder 
L 3.3:  
zwei Veranstaltungen 
(Vorlesung, Lektüre-
kurs, Übung) zur Lite-
raturgeschichte 

 
Hausarbeit oder 
Referat in einem 
Seminar (entweder 
in L 3 oder in L 4 
muss die  
Prüfungsleistung 
eine Hausarbeit 
sein) 

8 240 Std. 

L 4 
Literatur, Medien,  
Kultur 

L 4.1  
Seminar zu Literatur, 
Medien, Kultur 

 Hausarbeit oder 
Referat in einem 
Seminar (entweder 

8 240 Std. 
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 L 4.2  
Seminar zu Literatur, 
Medien, Kultur 
oder 
L 4.3  
zwei Veranstaltungen 
(Vorlesung, Lektüre-
kurs, Übung) zu Litera-
tur, Medien, Kultur 

in L 3 oder in L 4 
muss die  
Prüfungsleistung 
eine Hausarbeit 
sein) 

L 5.1  
Seminar zur Gegen-
wartsliteratur 

 

L 5 
Gegenwartsliteratur 

L 5.2  
Seminar zur Gegen-
wartsliteratur 
oder 
L 5.3  
zwei Veranstaltungen 
(Vorlesung, Lektüre-
kurs, Übung) zur Ge-
genwartsliteratur 

 
Hausarbeit oder 
Referat oder Semi-
nararbeit 

8 240 Std. 

L 6.1  
Seminar 

 

L 6 
Literarische Bildung 
und kulturelle Praxis 

L 6.2  
Seminar 
oder 

 
Hausarbeit oder 
Referat oder Semi-
nararbeit 

8 240 Std. 

L 6.3  
2 Veranstaltungen 
(Vorlesung, Lektüre-
kurs, Übung) 

S 3.1  
Vorlesung oder Semi-
nar zur Soziolinguistik 

 

S 3 
Sprache, Gesellschaft 
und Medien S 3.2  

Vorlesung oder Semi-
nar zur Medienkom-
munikation 

 

Klausur (120 Min.)  
oder Hausarbeit 
oder mündliche Prü-
fung 

8 240 Std. 

S 4.1  
Seminar 

 
S 4 
Deutsch in Geschichte 
und Gegenwart 

S 4.2  
Seminar, Vorlesung 
oder Übung 

 
Hausarbeit (ca. 15 
Seiten) 8 240 Std. 

S 5.1  
Seminar, Vorlesung 
und/oder Übung 

 
S 5 
Bedeutung, Gebrauch, 
Erwerb 

S 5.2  
Seminar 

 

Hausarbeit (15-20 
Seiten) oder Klausur 
(60 Min.) 

8 240 Std. 
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S 6.1  
Seminar zur Syntax 

 

S 6 
Syntax 

Hausarbeit (ca. 15 
Seiten) 8 240 Std. S 6.2  

Seminar, Vorlesung 
oder Übung zur  
Syntax 

 

S 7.1  
Praxisseminar zu 
DaF/DaZ 

 
S 7 
Theorie und Praxis des 
Deutschen als Fremd- 
und als Zweitsprache S 7.2  

Seminar zu DaF/DaZ 
 

Hausarbeit (15-20 
Seiten) oder Klausur 
(60 Min.) in S 7.2 

8 240 Std. 
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d.) Englisch 
Anmerkungen: 

 Die Zuordnung von Lehrveranstaltungen regelt der Modulkatalog. Den Modulbeschreibungen 
sind Details über Qualifikationsziele, Lehrinhalte, -formen etc. der Module zu entnehmen. 

 Grundlage für alle Kurse/Module: regelmäßige Teilnahme. Die hier aufgeführten Studienleistun-
gen werden näher geregelt und spezifiziert in den Course Descriptions (Beschreibung der Lehr-
veranstaltungen) des Englischen Seminars. Unter "Seminararbeit" als Studienleistung wird z. B. 
verstanden: (kurze) schriftliche Lernüberprüfungen (reading quizzes), ein Seminarprojekt, Proto-
kolle, mündliche Beiträge. 

 Sofern nicht einzelnen Veranstaltungen zugewiesen, prüfen die hier aufgeführten Prüfungsleis-
tungen Gesamtmodulinhalte ab und sind veranstaltungsübergreifend. Nichtbestandene Modul-
prüfungen können einmalig wiederholt werden; Wiederholungsprüfungen werden grundsätzlich 
mündlich abgenommen. Im Laufe des Masterstudiengangs Lehramt an berufsbildenden Schulen 
im Fach Englisch können insgesamt zwei Modulprüfungen jeweils ein zweites Mal wiederholt 
werden. Ausgenommen davon ist das Modul Master-Arbeit. 

 
Pflichtmodule:  

Name 
des Moduls 

Lehr- 
veranstaltungen 

Studien-
leistungen 

Prüfungs-
leistungen 

Leistungs-
punkte 

 
 

Workload 

Advanced  
Linguistics  

LingA2 (2 SWS) 
Seminar 

Seminarar-
beit/ 
Referat/ 
Hausarbeit 

Hausarbeit 
(10-12 Seiten) 

5 
 

150 Std. 

SPEP (2 SWS) 
English for Pro-
fessional Use 

Seminarar-
beit/ 
Referat/ 
Übungen 

Contexts of 
English  
Language Use  
 

SPVE (2 SWS) 
Varieties of Eng-
lish Language Use  

Seminarar-
beit/ 
Referat/ 
Übungen 

Hausarbeit in 
SPVE (2500 
Wörter) 

6 
 

180 Std. 
 

 

DidA1: Culture, 
Text & Media (2 
SWS) ODER 
 
Did A2: Language 
& Media (2 SWS) 

Hausarbeit 
(10-12 Seiten) 
in DidA1 oder 
DidA2  
nach Wahl der 
Studierenden 

Referat/ 
Seminarar-
beit/ 
Hausarbeit 

Advanced 
Methodology of 
Teaching Eng-
lish as a  
Foreign  
Language 

9 

Planung & Ana-
lyse von Englis-
chunterricht  

mit Schul-
praktikum Praktikumsbe-

richt (mind. 
5000 Wörter)1

Praktikum in der 
Schule (2 Wo-
chen) 

 
 
 

270 Std. 
 
 

 

1Eine Ausnahmeregelung besteht für diejenigen Studierenden, denen ein Aufenthalt als Teaching Assistant o.ä. als 
Fachpraktikum angerechnet wird. Die Prüfungsleistung wird in einer mündlichen Prüfung (30 Minuten) zu Zielen, 
Inhalten und Konzeptionen der Tätigkeit als Teaching Assistant erbracht. 
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Wahlpflichtmodule 
 
Studierende, die im Studiengang Bachelor Technical Education das Modul Foundations American Stu-
dies 1 belegt haben, belegen nun im Masterstudiengang das Modul Foundations British Studies 2. Stu-
dierende, die im Studiengang Bachelor Technical Education das Modul Foundations British Studies 1 
belegt haben, belegen nun im Masterstudiengang das Modul Foundations American Studies 2. 
 

Name des 
Moduls 

Lehr- 
veranstaltungen 

Studien-
leistungen 

Prüfungs-
leistungen 

Leistungs-
punkte 

 

Workload 

AmerF4 (2 SWS) 
Seminar 

Seminar-
arbeit/ 
Referat/ 
Hausarbeit 

AmerF2 (2 SWS) 
Survey of Ameri-
can Literature & 
Culture I 

Seminar-
arbeit 

Foundations 
American  
Studies 2 

AmerF3 (2 SWS) 
Survey of Ameri-
can Literature & 
Culture II 

Seminar-
arbeit 

Klausur (90 
min.)  

10 
 
 
 

300 Std. 
 
 

BritF4 (2 SWS) 
Seminar 

Seminar-
arbeit/ 
Referat/ 
Hausarbeit 

Klausur (90 
min.)  

10 300 Foundations 
British Studies 
2 

  
  

BritF2 (2 SWS) 
Survey of British 
and Anglophone 
Literatures & Cul-
tures I 

Seminar- 
arbeit 

 

BritF3 (2 SWS) 
Survey of British 
and Anglophone 
Literatures & Cul-
tures II 

Seminar-
arbeit 
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e.) Evangelische Religion 
Anmerkungen: 

 Sofern nicht festgelegt ist, in welcher Lehrveranstaltung des Moduls eine Prüfungsleistung erbracht 
werden muss, wird dies gleichfalls in Absprache zwischen Lehrenden und zu Prüfenden festgelegt. 

 Die Zuordnung der Lehrveranstaltungen zu den Modulen ist im aktuellen Lehrveranstaltungsverzeichnis 
ausgewiesen. 

 Wiederholungsprüfungen nach § 11 können als mündliche Prüfungen stattfinden, ausgenommen davon 
ist das Modul Masterarbeit. Es kann insgesamt eine nicht bestandene Modulprüfung auch ein zweites 
Mal wiederholt werden. Ausgenommen davon ist das Modul Masterarbeit. 

 Im Verlauf des Studiums müssen sowohl mündliche wie schriftliche Prüfungsleistungen erbracht wer-
den. 

 

Name des Moduls Zugehörige  
Lehrveranstaltungen 

Studien- 
leistungen 

Prüfungs- 
leistungen 

Leistungs-
punkte 

Arbeits-
aufwand 

VM 7a Biblische 
 Hermeneutik 

 

Vertiefungsmodul 
7 
Fachwissen- 
schaftliche  
Differenzierung 

VM 7b  Kernprobleme der  
Systematischen Theologie 
und Ethik  oder
VM 7c Christliche Motive in 

der Kultur(-geschichte) 
–  

Phänomenologie und  

Hermeneutik 

 
Hausarbeit  

10 300 Std. (i. d. R. 10 – 12  
Seiten) 

AM 2c Ökumenisches und 
interreligiöses Lernen in  
religionspädagogischen  
Handlungsfeldern 

 

AM 3b Religionspädagogik 
im fächerübergreifenden 
und  
weltanschaulichen Dialog 

 

Mündliche Prüfung  
(30 Min) 
oder
Hausarbeit  
(i. d. R. 10 – 12  
Seiten) 

Aufbaumodul 6 
Berufskompetenz 

12 360 Std. 

VM 6b Beruf:  

Religionspädagoge/in  

– arbeiten an einem Selbst-
konzept 

 

Aufbaumodul 7 
Fachpraktikum 

AM 7a Fachpraktikum 
 Hausarbeit  

(i. d. R. 10 – 12  
Seiten) 

8 240 Std. 
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f.) Katholische Religion 
 
Anmerkungen: 
 

 Die Zuordnung von Lehrveranstaltungen regelt der Modulkatalog.  
 Zur Vergabe der Leistungspunkte ist neben den bestandenen Prüfungsleistungen der Nachweis der 

Studienleistungen und die regelmäßige Teilnahme erforderlich.  
 Die Wiederholungsprüfungen finden als mündliche Prüfungen statt.  
 Eine der Studienleistungen in den Vertiefungsmodulen oder Aufbaumodulen muss in einer Veranstal-

tung erbracht werden, die von einer/einem evangelischen und einer/einem katholischen Dozen-
tin/Dozenten gemeinsam verantwortet wird, sofern im Wahlpflichtbereich nicht Aufbaumodul 5 gewählt 
wird. 

 
Pflichtmodule (24 LP): 

Name des Moduls Zugehörige  
Lehrveranstaltungen 

Studien-
leistungen

Prüfungs- 
leistungen 

Leistungs-
punkte 

Arbeits-
aufwand 

Vorbereitende Lehrveran-
staltung 

 Fachpraktikum 

Fachpraktikum  

Praktikumsbericht 7 210 Std. 

VM 5a Glaube 
 und sittliches Handeln 
(2 SWS) 

 Vertiefungsmodul 
5: Kategorien sys-
tematisch-
theologischen Den-
kens:  
Moraltheologie/ 
Christliche Sozial-
wissenschaften 

VM 5b Kirche und  

Hausarbeit (in der 
Regel 10-12 Seiten) 9 270 Std. 

 
Gesellschaft 
(2 SWS) 

VM 6a Didaktik des  
Religionsunterrichts 
(2 SWS) 

 Vertiefungsmodul 
6: Fachdidaktische 
Differenzierung:  
 

VM 6b Methodik des  
Religionsunterrichts 
(2 SWS) 

 

mündliche Prüfung  
(20 Min.) 

oder 
Klausur (90 Min.) 

8 240 Std. 
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Wahlpflichtmodule (6 LP):  
Es müssen Wahlpflichtmodule im Umfang von mindestens 6 LP gewählt werden. 

Name des Moduls Zugehörige  
Lehrveranstaltungen 

Studien- 
leistungen

Prüfungs- 
leistungen 

Leistungs-
punkte 

Arbeits- 
aufwand 

VM 4a Exegese und  
Theologie des AT  
(2 SWS) 

 Vertiefungsmodul 4: 
Kategorien biblisch-
theologischen  
Denkens: Exegese 

VM 4b Exegese und  
Theologie des NT  
(2 SWS) 

Hausarbeit  
(in der Regel 10-12 

Seiten)  
9 270 Std. 

VM 7a Theologische  
Anthropologie 
(2 SWS) 

 Vertiefungsmodul 7:  
Kategorien  
systematisch-
theologischen  
Denkens: Dogmatik 
 

VM 7b Christologie/ 
Soteriologie  
(2 SWS) 

 

mündliche Prüfung 
(20 Min.) 

oder 
Klausur (90 Min.) 

6 180 Std. 

AM 4a Religionsphilosophie/
Religionskritik 
(2 SWS) 

 Aufbaumodul 4: 
Theologie im Kontext 
IV: Religion und  
Religiosität im  
gesellschaftlichen  
Kontext 

mündliche Prüfung  
(20 Min.) 

oder 
Klausur (90 Min.) 
in AM 4a oder AM 

4b 

6 180 Std. 
AM 4b Religion in   
biographischer Sozialisation 
(2 SWS) 

Aufbaumodul 5: 
Theologie im Kontext 
V: Ökumenische  
Theologie  

AM 5 Ökumenische Theolo-
gie - konfessionell-
kooperatives Modul 

 mündliche Prüfung  
(20 Min.) 

oder 
Klausur (90 Min.) 

3 90 Std. 

Aufbaumodul 6: 
Theologie im Kontext 
VI: Theologie  
interdisziplinär  

AM 6 Theologie im Kontext 
der Wissenschaften - inter-
disziplinäres Modul 

 mündliche Prüfung  
(20 Min.) 

oder 
Klausur (90 Min.) 

3 90 Std. 
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g.) Mathematik 
 
Anmerkungen: 

 Eine nicht bestandene Projekt- oder Masterarbeit kann einmal mit einer anderen Problemstellung, alle 
übrigen nicht bestandenen Prüfungsleistungen können zweimal wiederholt werden. 

 Alle Wiederholungsprüfungen sind spätestens im Wiederholungs-Prüfungszeitraum des übernächsten 
Semesters abzuschließen, ohne dass es einer erneuten Anmeldung bedarf.  

 Nach einer gescheiterten ersten Wiederholungsprüfung wird eine Studienberatung empfohlen.  
 Mündliche Prüfungen dauern mindestens 15 Minuten, höchstens aber 60 Minuten. Innerhalb dieses 

Rahmens sollen mündliche Prüfungen pro Leistungspunkt etwa 2-3 Minuten dauern. 
 Schriftliche Prüfungen (Klausuren) dauern mindestens 45 Minuten, höchstens aber 180 Minuten. Inner-

halb dieses Rahmens sollen Klausuren etwa 10-15 Minuten pro Leistungspunkt dauern.  
 
Pflichtmodule (28 LP): 

Name des  
Moduls 

Zugehörige  
Lehrveranstaltungen 

Studien- 
leistungen 

Prüfungs- 
leistungen 

Leistungs- 
punkte 

Arbeits- 
aufwand 

Numerische Mathematik I  
(4 SWS)  Praktische  

Mathematik für LbS1

 
 

Klausur zur  
Numerischen  
Mathematik I 

10 300 Std. 
Hausübungen Üb. zur Num. Math. I  

(2 SWS) 

Stochastik A (2 SWS)  

Übungen zur Stochastik A  
(1 SWS) 

 
Hausübungen Klausur  

Stochastik B (2 SWS)  

Stochastische 
Methoden für LbS1 10 300 Std. 

 
Hausübungen Klausur 

Übungen zur Stochastik B  
(1 SWS) 

Fachdidaktik  
Mathematik2

Fachdidaktische  
Veranstaltungen des Faches 
Mathematik im Umfang von 
mindestens (6 SWS) 

Hausübungen  
oder Seminar- 
arbeit oder  
Referat 

Mündliche  
Prüfung oder  
Klausur  

8 240 Std. 

 

1  Eines dieser Module ist zu wählen. Es muss das Modul gewählt werden, das nicht bereits im Bache-
lorstudiengang gewählt wurde. 
 

2   Es müssen Lehrveranstaltungen gewählt werden, die nicht bereits im Bachelorstudiengang belegt wur-
den. 
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Wahlpflichtmodul (12 LP): 

Name des Moduls Zugehörige Lehr-
veranstaltungen 

Studien- 
leistungen 

Prüfungs- 
leistungen 

Leistungs- Arbeits-
aufwand punkte 

Eine der Vorlesungen3  
(4 SWS) 
Algebra I, Zahlentheorie,
Topologie  

Übungen dazu (2 SWS) 

 
 
Hausübungen 

Mündliche Prüfung 
oder Klausur nach 
Wahl des Dozenten  
(10 LP) Wahlpflichtmodul 

Proseminar (2 SWS)  Seminarvortrag  
(2 LP) 

12 360 Std. 

 

3  Diese Auflistung ist nicht abschließend. Weitere mögliche Lehrveranstaltungen sind dem aktuellen Studien-
führer oder dem Vorlesungsverzeichnis zu entnehmen. 
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h.) Physik 
 

Anmerkungen: 
 Eine nicht bestandene Projekt- oder Masterarbeit kann einmal mit einer anderen Problemstel-

lung, alle übrigen nicht bestandenen Prüfungsleistungen können zweimal wiederholt werden. 
 Alle Wiederholungsprüfungen sind spätestens im Wiederholungs-Prüfungszeitraum des über-

nächsten Semesters abzuschließen, ohne dass es einer erneuten Anmeldung bedarf.  
 Nach einer gescheiterten ersten Wiederholungsprüfung wird eine Studienberatung empfohlen.  
 Mündliche Prüfungen dauern mindestens 15 Minuten, höchstens aber 60 Minuten. Innerhalb die-

ses Rahmens sollen mündliche Prüfungen pro Leistungspunkt etwa 2-3 Minuten dauern. 
 Schriftliche Prüfungen (Klausuren) dauern mindestens 45 Minuten, höchstens aber 180 Minuten. 

Innerhalb dieses Rahmens sollen Klausuren etwa 10-15 Minuten pro Leistungspunkt dauern.  
 
Pflichtmodule (14 LP): 

Name des Moduls Zugehörige 
Lehrveranstaltungen 

Studien- 
leistungen 

Prüfungs- 
leistungen 

Leistungs-
punkte 

Arbeits-
aufwand 

Demonstrationspraktikum
Präsentation von 
Physik Seminar oder Versuch 

aus Fortgeschrittenen-
praktikum 

 

Laborübun-
gen Referat 6 180 Std. 

Fachdidaktik Physik 

 
 
Wahlpflichtmodule (16 LP):  
Zwei der aufgeführten Module sind zu wählen. 

Name des Mo-
duls 

Zugehörige  

Fachdidaktische Ve-
ranstaltungen des Faches 
Physik im Umfang von 
mindestens 6 SWS 

 

Hausübungen 
oder Semi-
nararbeit 
oder Referat 

Mündliche Prüfung 
oder Klausur  8 240 Std. 

Lehrveranstaltungen 
Studien- 
leistungen 

Prüfungs- 
leistungen 

Leistungs-
punkte 

Arbeits-
auf-
wand 

Vorlesung (3 SWS) 

Übung zur Vorlesung 
(1 SWS) 

Einführung in die 
Festkörperphysik   

Praktikum (3 SWS) 

Hausübun-
gen, Labor-
übungen 

Mündliche Prüfung 
oder Klausur  

8 240 Std. 

Vorlesung (3 SWS) 

Übung zur Vorlesung  
(1 SWS) 

Einführung in die  
Kohärente Optik 

Praktikum (3 SWS) 

Hausübun-
gen, Labor-
übungen Mündliche Prüfung 

oder Klausur 
8 240 Std. 

Vorlesung (3 SWS) 

Übung zur Vorlesung  
(1 SWS) 

Hausübun-
gen, Labor-
übungen Mündliche Prüfung 

oder Klausur  
8 240 Std. 

Einführung in die 
Atom- und Mole-
külphysik 

Praktikum (3 SWS) 

Vorlesung (2 SWS) Einführung in den 
Strahlenschutz 

Praktikum (6 SWS) 

Hausübun-
gen, Labor-
übungen 

Mündliche Prüfung 
oder Klausur  

8 240 Std. 
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i.) Politik  
 
Anmerkungen: 

 Die Zuordnung der einzelnen Lehrveranstaltungen zu den Modulen wird, sofern nicht anders an-
gegeben, im Lehrveranstaltungsverzeichnis ausgewiesen. 

 Wiederholungsprüfungen nach § 11 Abs. 1 der Prüfungsordnung werden grundsätzlich als münd-
liche Prüfungen von ca. 20 Minuten Dauer durchgeführt. 

 

Pflichtmodul (10 LP): 
 

Name des Moduls Zugehörige Lehr-
veranstaltungen 

Studien- 
leistungen 

Prüfungs- 
leistungen 

Leistungs-
punkte 

Arbeits-
aufwand 

Seminar mit Schulprak-
tikumsbezug 

 
Fachdidaktik und  
Schulpraktikum 2-wöchiges Schulprakti-

kum 
 

Mdl. Prüfung (20 
Min.) oder Klausur 
(60 Min.) oder 
Hausarbeit (ca. 15 
Seiten) 

10 300 Std. 

 
Wahlpflichtmodule (20 LP):  
Es sind zwei Wahlpflichtmodule zu belegen, die noch nicht auf der Bachelor-Ebene studiert worden sind.  

Name des Moduls Zugehörige Lehr-
veranstaltungen 

Studien- 
leistungen 

Prüfungs- 
leistungen 

Leistungs-
punkte 

Arbeits-
aufand 

Vorlesung mit Collo-
quium oder  Proseminar 

Politische Ideen-
geschichte  
und Theorien der 
Politik Seminar  

Mündliche Prü-
fung (20 Min.) 
oder Klausur  
(60 Min.) 

10 300 Std. 

Vorlesung mit Collo-
quium oder  Proseminar 

 Politische Soziologie 
und  
politische Sozial-
strukturanalyse Seminar  

Mündliche Prü-
fung (20 Min.) 
oder Klausur  
(60 Min.) 

10 300 Std. 

Vorlesung mit Collo-
quium oder  Proseminar 

 Internationale Be-
ziehungen, Weltge-
sellschaft,  
Europäische Integ-
ration 

Seminar 
 

Mündliche Prü-
fung (20 Min.) 
oder Klausur  
(60 Min.) 

10 300 Std. 

Vorlesung mit Collo-
quium oder  Proseminar 

 Politikfelder und  
politische Verwal-
tung Seminar  

Mündliche Prü-
fung (20 Min.) 
oder Klausur  
(60 min.) 

10 300 Std. 

Seminar  
Gesellschaftstheorie 

Seminar  

Mündliche Prü-
fung (20 Min.) 
oder Hausarbeit  

10 300 Std. 

Seminar oder Vorlesung  Kulturanthropologie 
und  
Weltgesellschaft 1 Seminar   

Mündliche Prü-
fung (20 Min.) 
oder Hausarbeit  

10 300 Std. 

Seminar  Bildungssysteme 
und  
Sozialisationspro-
zesse 

Seminar oder Vorlesung
 

Mündliche Prü-
fung (20 Min.) 10 300 Std. 

 Vorlesung  
Gender Studies 1 

Seminar  

Mündliche Prü-
fung (20 Min.) 10 300 Std. 

Seminar  Arbeit und Organi-
sation 2  
(Vertiefungsmodul) Seminar   

Mündliche Prü-
fung (20 Min.) 
oder Hausarbeit  

10 300 Std. 
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j.) Sozial-/ Sonderpädagogik in der beruflichen Bildung 
 
Anmerkungen: 

 Einzelne Lehrveranstaltungen werden jedes Semester im kommentierten Vorlesungsverzeichnis des  
 Instituts den jeweiligen Modulen zugeordnet. 

 Studienleistungen sind spätestens 6 Monate nach Beendigung der zugehörigen Lehrveranstaltungen zu 
erbringen 

 

Name des Moduls Zugehörige  
Lehrveranstaltungen 

Studien- 
leistungen 

Prüfungs- 
leistungen 

Leistungs- 
punkte 

Arbeits-
auf-
wand 

Gewinn eines 
wissenschaftlichen 
Verständnisses  
der Zielgruppen 

3-4 Veranstaltungen: zu Entwick-
lung wissenschaftlicher Sichtwei-
sen und Zugänge zum Feld der 
beruflichen Förderpädagogik, zu 
Entwicklungs- und Sozialisations-
theorien, zu Lebenswelten und 
Milieus (Jugendliche mit Migrati-
onshintergrund) im Rahmen inter-
kultureller Pädagogik, zu Verhal-
tensauffälligkeiten und zur Einzel-
fallförderung1

 

Mündliche Prüfung  
(15 Min.)  
oder Projektbericht 
oder Seminararbeit 
oder Hausarbeit 

7 210 Std. 

3-4 Lehrveranstaltungen: zur 
speziellen förderpädagogischen 
Didaktik und Curriculumentwick-
lung, zu Lerntheorien, Lernstrate-
gien und  Lernschwierigkeiten, 
zur Kompetenzfeststellung (Dia-
gnostik, Testtheorie, etc.) zur 
Professionalisierung (Beratung-
konzepte, Teamentwicklung, etc.) 
und zur Einzelfallförderung1 

 

Mündliche Prüfung  
Erarbeitung förder-
pädagogischer 
Konzepte (Didaktik 
und Methodik) 

(15 Min.) 
9 270 Std. oder Projektbericht 

oder Seminararbeit 
oder Hausarbeit 

Zweites Schulpraktikum 

Erarbeitung förder-
pädagogischer 
Institutionen, Struk-
turen und Diskurse 

3-4 Lehrveranstaltungen: zu 
Strukturen und Konzepte berufli-
cher Förderpädagogik (Finanzie-
rung, Recht, etc.), zu den fachli-
chen Leitbildern beruflicher För-
derpädagogik, zu Management-, 
Organisations- und Qualitätsmo-
dellen, zur regionalen Förder-
Infrastruktur (Sozialraumanalyse, 
Case Management, Netzwerkar-
beit, etc.; Projekt)  

 

Mündliche Prüfung  
(15 Min.) 
oder Projektbericht 
oder Seminararbeit 
oder Hausarbeit 

7 210 Std. 

Überblick und Ver-
ständnis  gesell-
schaftlicher Rah-
menbedingungen 

3-4 Lehrveranstaltungen zu so-
ziologischen Grundlagen (Sys-
temtheorie, Lebensweltanalyse, 
etc.), zu historischen und interna-
tionalen Aspekten beruflicher 
Förderpädagogik, zur gesell-
schaftlichen Exklusion und Desin-
tegration und zum Wandel der 
Erwerbsarbeit 

 

Mündliche Prüfung  
(15 Min.) 
oder Projektbericht 
oder Seminararbeit 
oder Hausarbeit 

7 210 Std. 

 

1: Findet als  Kolloquium statt und kann alternativ im ersten oder zweiten Semester belegt werden. 
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k.) Sport 
Anmerkungen: 

 Die Zuordnung der Lehrveranstaltungen zu den Modulen ist im aktuellen Vorlesungsverzeichnis (z.B. über 
entspr. Kürzel) ausgewiesen. 

 Die Prüfungsleistungen der Speziellen Didaktik und Methodik der Erfahrungs- und Lernfelder (Elf) erfolgen 
jeweils am Ende der Vertiefungsphase.  

 Jede Prüfungsleistung kann einmal wiederholt werden, in der Speziellen Didaktik und Methodik der Erfah-
rungs- und Lernfelder kann höchstens eine Prüfungsleistung bei Nichtbestehen ein zweites Mal wiederholt 
werden. 

 Wiederholungsprüfungen können als mündliche Prüfungen abgehalten werden. Ausgenommen von dieser 
Regelung sind sportpraktische Präsentationen. 

 

Name des Moduls Lehrveranstaltung Studienleis-
tungen 

Prüfungsleistungen  Leistungs-
punkte 

Arbeits-
aufwand 

Sport und 
Bewegung/Training 
(2 SWS) 
 

1 Studienleis-
tung 

1 Hausarbeit 
(ca. 15 S.) 
oder 
mdl. Prüfung 
( 20 Min.) 

Vertiefung der 
Sportwissen-
schaft: 
 
Naturwissen-
schaftlich  
orientierte  
Sporttheorie 

Sport und 
Gesundheit: 
(2 SWS) 
 

1 Studienleis-
tung 

1 Hausarbeit 
(ca. 15 S.) 
oder 
mdl. Prüfung 
( 20 Min.) 

 
 
 
8 

 
 
 

240 

Projektmodul Lehrveranstaltung in 
Projektform 
mit fachdidaktischem 
Schwerpunkt 
(4 SWS) 

1 Studienleis-
tung 

Projektarbeit 
(ca. 25 S.) 
 

 
 
 
6 

 
 
 

180 

a: 1 im Bachelor nicht 
ählte Einführung  gew

(2 SWS) 

1 Studienleis-
tung  
 

 
 

Spezielle Didaktik 
und Methodik 
Spielen 

(Elf 1)1

b: 1 Vertiefung 
(2 SWS)2

1 Studienleis-
tung 

Teilprüfung zu b: 
sportpraktische  
Präsentation  
(ca. 30 Min)  
und Klausur (ca. 90 Min.) 3

 
 
 
6 

 
 
 

180 

a: 1 im Bachelor nicht 
gewählte Einführung 
(2 SWS) 
(Elf 2-5) 

1 Studienleis-
tung 

 Spezielle Didaktik 
und Methodik: 
(Elf 2-9: weitere 
Sportarten) 
 

 
 
 

 
 
 

Teilprüfung zu b: zu b:1 Vertiefung  
(2 SWS) aus Elf 2-9 2

6 180  
1 sportpraktische  
Präsentation (ca. 30 Min) 
mit Klausur (ca. 90 Min) 3

Didaktisches  
Praktikum 

Fachdidaktisches 
Praktikum 
(ca. 2 Wochen) 
(mit begleitendem 
Seminar) 

 Praktikumsbericht  
 
4 

 
 

120 

 

1 Aus Bachelor und Master ist insgesamt  ein Spiel in Mannschaften als Prüfung Pflicht 
2  als Fortsetzung einer Einführungsveranstaltung ggf. auch aus dem Bachelor 
3. Jede Prüfungsleistung muss für sich bestanden sein. 
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Anlage 5: Modul Masterarbeit ( zu § 5) 
 

Name des 
Moduls 

Zugehörige 
Lehrveranstaltun-
gen 

Studienleis-
tung 
 

Prüfungs- 
leistungen 

Leistungs- 
punkte 

Workload

Masterarbeit   Masterarbeit und  
mündliche Prüfung 

13+2 450 Std. 
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Der Senat der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover hat am 28.05.2008 gemäß § 41 Abs. 1 NHG die nach-
folgende Satzung der Zentralen Evaluations- und Akkreditierungsagentur Hannover beschlossen. Die Satzung tritt 
am Tage nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung im Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Uni-
versität Hannover in Kraft.  
 
 

Satzung der Zentralen Evaluations- und Akkreditierungsagentur Hannover 
 
 

§ 1 
Rechtsform, Sitz 

 
Die Zentrale Evaluations- und Akkreditierungsagentur Hannover (ZEvA) ist eine unselbständige Teilkör-
perschaft der Leibniz Universität Hannover. 
Sie verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbe-
günstigte Zwecke" der Abgabenordnung. 
 
 

§ 2 
Zweck der ZEvA 

 
Zweck der ZEvA ist Förderung von Wissenschaft und Forschung, Bildung und Erziehung. Der Satzungs-
zweck wird insbesondere durch Erfüllung folgender Aufgaben verwirklicht: 
 
a) Beratung der Hochschulen in Fragen der Qualitätssicherung und -entwicklung 

einschließlich der Evaluation von Lehre und Studium, 
b) Planung und Durchführung von Evaluationsverfahren gem. § 5 Abs. 1 Satz 4 NHG, 
c) Planung und Durchführung von Verfahren der Akkreditierung von Studiengängen an Hochschulen, 
d) Methodische und inhaltliche Weiterentwicklung qualitätssichernder Verfahren der Evaluation und der 

Akkreditierung, 
e) Errichtung und Unterhaltung nationaler und internationaler Kooperationen, 

insbesondere im Rahmen der Schaffung eines einheitlichen europäischen Bildungsraumes, 
f) Beratung des Landes in Fragen der Qualitätssicherung und -entwicklung im Hochschulbereich, 
g) Übernahme von Sonderaufgaben der Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung an Hochschulen 

im Rahmen vertraglicher Regelungen. 
 
Die Aufgaben werden in Kooperation mit anderen nationalen und internationalen Einrichtungen zur Quali-
tätssicherung im Hochschulbereich wahrgenommen. 
 
 

§ 3 
Gemeinnützigkeit 

 
(1) Die ZEvA ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
 
(2) Mittel der ZEvA dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder er-

halten keine Zuwendungen aus Mitteln der ZEvA. 
 
(3) Die Leibniz Universität Hannover erhält bei Auflösung oder Aufhebung der ZEvA oder bei Wegfall 

steuerbegünstigter Zwecke nicht mehr als ihre eingezahlten Kapitalanteile und den gemeinen Wert 
ihrer geleisteten Sacheinlagen zurück. 

 
(4) Die ZEvA darf keine Personen durch Ausgaben, die dem Zweck fremd sind oder durch unverhält-

nismäßig hohe Vergütungen begünstigen. 
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§ 4 
Finanzierung 

 
Die Abteilung Evaluation der Agentur wird aus Mitteln des Zentralkapitels des MWK finanziert. Soweit 
möglich, wird die Abteilung Akkreditierung aus den Einnahmen aus Akkreditierungsverfahren an den 
Hochschulen finanziert. Gegebenenfalls erhält die Agentur eine Zufinanzierung aus Mitteln des Zentral-
kapitels des MWK. 
 
 

§ 5 
Wirtschaftsplan und Wirtschaftsführung 

 
Die Niedersächsische Haushaltsordnung findet Anwendung. Die Wirtschaftsführung unterliegt jedoch der 
Prüfung durch den Landesrechnungshof nach § 111 LHO. 
 
 

§ 6 
Geschäftsführung 

 
(1) Die Geschäftsführung der Agentur koordiniert die hochschulübergreifende Evaluation und die Durch-

führung der Akkreditierungsverfahren. Der/die Stelleninhaber/in erstellt einen Geschäftsverteilungs-
plan, bewirtschaftet die Mittel und ist neben der Leitung als Vorgesetzte/r den Mitarbeitern der Agen-
tur gegenüber weisungsbefugt. 

 
(2) Die Geschäftsführung kann durch einen/eine Mitarbeiter/in vertreten werden. 
 
(3) Die Geschäftsführung der Agentur ist verantwortlich für die Einhaltung der Haushalts- und sonstigen 

Dienstvorschriften. 
 
 

§ 7 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt zum 28.06.2008 in Kraft. 
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Der Senat der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover hat am 28.05.2008 gemäß § 41 Abs. 1 NHG die nach-
folgende geänderte Ordnung des Zentrums für Lehrerbildung beschlossen. Die Änderung tritt am Tage nach ihrer 
hochschulöffentlichen  Bekanntmachung im Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover  in 
Kraft. 
 
 

Änderung der Ordnung 
des Zentrums für Lehrerbildung 

 
 
Präambel 
Das Zentrum für Lehrerbildung ist durch Beschluss des Präsidiums vom 01.03.2006 errichtet worden. 
Zweck ist, die Fächer der an der Ausbildung für Lehrämter an Gymnasien, an berufsbildenden Schulen 
und für Sonderpädagogik beteiligten Fakultäten stärker zu vernetzen und die Kooperation mit der Hoch-
schule für Musik und Theater Hannover zu verstetigen, um die Ausbildung zu konsolidieren und deren 
Qualität langfristig zu sichern. Hierzu empfiehlt sich eine Querstruktur, die mit dem Zentrum für Lehrerbil-
dung geschaffen wird und die Lehramtsausbildung als zentrale Aufgabe herausstellt.  
 
§ 1 Organisation 
(1) Das Zentrum für Lehrerbildung ist der Vizepräsidentin oder dem Vizepräsidenten für Lehre zugeord-
net und ihr bzw. ihm verantwortlich.  
(2) Es gliedert sich in zwei Arbeitsbereiche: 

- das Studienbüro, dem alle mit der Koordination von Studium und Lehre verbundenen Aufgaben  
obliegen. 

- das Forschungsbüro, dem die Konsolidierung und Koordination der didaktischen Forschung  
obliegt. 

(3) Das Zentrum für Lehrerbildung wird von einer Doppelspitze geleitet. Sie besteht aus einer wissen-
schaftlichen Leitung des Studienbüros und einer wissenschaftlichen Leitung des Forschungsbüros. Die 
wissenschaftlichen Leitungen werden vom Präsidium für die Dauer von zwei Jahren bestellt. Erneute 
Bestellungen sind möglich. 
(4) Die Leitung wird durch eine Geschäftsführung bei der operativen Arbeit unterstützt.  
 
§ 2 Mitgliedschaft 
(1) Die an der Ausbildung für die Lehrämter an Gymnasien, an berufsbildenden Schulen und für Sonder-
pädagogik beteiligten Professorinnen und Professoren, Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren, die 
fachdidaktische, schulbezogene und erziehungswissenschaftliche Forschung betreiben, sind im Rahmen 
einer Doppelmitgliedschaft zugleich Mitglieder des Forschungsbüros im Zentrum für Lehrerbildung 
(Zweitzuordnung). Die Erstzuordnung zu einer anderen Organisationseinheit der Universität Hannover 
bleibt hiervon unberührt. 
(2) Die Studiendekaninnen und Studiendekane oder eine von ihnen benannte und mit Entscheidungsbe-
fugnissen ausgestattete Stellvertretung der an der Ausbildung für die Lehrämter an Gymnasien, an be-
rufsbildenden Schulen und für Sonderpädagogik beteiligten Fakultäten sind im Rahmen einer Doppelmit-
gliedschaft zugleich Mitglieder des Studienbüros des Zentrums für Lehrerbildung. Die Studierenden-
vertreterinnen und –vertreter des Senats benennen je ein Mitglied für den Bereich Lehramt an Gymna-
sien, Lehramt für Sonderpädagogik und Lehramt an berufsbildenden Schulen als Mitglied des Studienbü-
ros des Zentrums für Lehrerbildung. Diese sollen in Bachelor- und Masterstudiengängen eingeschrieben 
sein, die auf ein Lehramt vorbereiten. 
(3) Mitglieder des Zentrums für Lehrerbildung sind darüber hinaus dessen hauptamtliche Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sowie die wissenschaftliche Leitung des Studien- und des Forschungsbüros. 
 
§ 3 Aufgaben 
(1) Die Aufgaben des Studienbüros und des Forschungsbüros werden durch die jeweiligen Mitglieder 
unter Federführung der wissenschaftlichen Leitung wahrgenommen. 
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(2) Das Studienbüro legt die Leitlinien für die Weiterentwicklung der Lehrerausbildung an der Leibniz 
Universität fest und fasst in regelmäßig stattfindenden Sitzungen Beschlüsse in Fragen der Ausgestal-
tung der Studiengänge, die auf ein Lehramt vorbereiten. Beschlüsse werden mit der einfachen Mehrheit 
der anwesenden Mitglieder gefasst. Ein Beschluss kommt zustande, wenn die Ja-Stimmen die Nein-
Stimmen überwiegen. Besondere Aufmerksamkeit ist dabei folgenden Aufgabenbereichen zu widmen 

- Erarbeitung von Zugangs-, Prüfungs-, Praktikums- und Studienordnungen 
- Koordination und Unterstützung der Fächer bei Akkreditierungs- und Reakreditierungs-verfahren 
- Mitarbeit bei Maßnahmen der Qualitätssicherung 
- Unterstützung der Zulassungs- und Prüfungsausschüsse 
- Beratung der Fakultäten bei der Gestaltung und Organisation schulischer und betrieblicher Praktika 
- Beiträge zum Angebot von Schlüsselkompetenzen 
- Beteiligung an Studienberatung. 

(3) Das Forschungsbüro hat die Aufgabe der Förderung und Koordination der didaktischen Forschung 
und unterstützt die jeweiligen Forschenden bei dem Aufbau von Forschungsbereichen. 
(4) Die Studiendekaninnen und Studiendekane bzw. ihre Stellvertretungen sind für eine Rückkopplung 
mit den Fakultäten verantwortlich und dafür, dass die durch die Mitglieder des Studien- und Forschungs-
büros gefassten Beschlüsse durch entsprechende Fakultätsratsbeschlüsse getragen werden. Dies muss 
durch regelmäßige Unterrichtung und Diskussion in den Fakultätsräten und Studienkommissionen sicher 
gestellt werden. 
 
§ 4 Inkrafttreten, Evaluation, Überleitung von Aufgaben 
(1) Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in dem Verkündungsblatt der Leibniz Univer-
sität Hannover  in Kraft.  
(2) Nach einem Zeitraum von zwei Jahren nach Inkrafttreten dieser Ordnung soll das durch sie festgeleg-
te Verfahren überprüft und gegebenenfalls abgeändert werden. 
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Einrichtung eines Ergänzungsstudienganges Drittes Fach für das Lehramt an Gymnasien 
 
 

Das Präsidium der Leibniz Universität Hannover hat mit Beschluss vom 11.06.2008 nach zustim-
mender Stellungnahme des Senats am 28.05.2008 zum WS 2008/09 einen Ergänzungsstudiengang 
Drittes Fach für das Lehramt an Gymnasien mit folgenden Fächern eingerichtet: 
 

- Chemie 
- Darstellendes Spiel 
- Deutsch 
- Englisch 
- Evangelische Religion 
- Katholische Religion 
- Mathematik 
- Philosophie 
- Physik 
- Sport 
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Der Fakultätsrat der Fakultät für Architektur und Landschaft der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover hat 
am 21.05.2008 die nachfolgende Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Architektur beschlossen. Das Prä-
sidium hat die Ordnung am 18.06.2008 gemäß § 37 Abs. 1 Nr. 5. b) NHG genehmigt. Die Prüfungsordnung tritt am 
Tage nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung im Verkündungsblatt der Gottfried Willhelm Leibniz Univer-
sität in Kraft. 
 
 

Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Architektur 
 
 
Die Fakultät für Architektur und Landschaft der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover hat ge-
mäß § 7 Abs. 3, 44 Abs. 1 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes die folgende Prüfungsordnung 
erlassen. 

Erster Teil: Bachelorprüfung 

§ 1  Zweck der Prüfung und Hochschulgrad 
(1) 1Die Bachelorprüfung bildet den ersten berufsqualifizierenden Abschluss des Studiums. 2 Durch die 
Bachelorprüfung soll festgestellt werden, ob der Prüfling die für den Übergang in die Berufspraxis not-
wendigen Fachkenntnisse und Handlungskompetenzen erworben hat, die fachlichen Zusammenhänge 
des Faches überblickt und die Fähigkeit besitzt, nach wissenschaftlichen Grundsätzen zu arbeiten. 
(2) Nach bestandener Bachelorprüfung verleiht die Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover den 
akademischen Grad „Bachelor of Science (B. Sc.)“. 

§ 2  Dauer und Gliederung des Studiums 
1Die Regelstudienzeit beträgt 3 Jahre. 2Der Zeitaufwand für das Präsenzstudium und Selbststudium be-
trägt 180 ECTS-Leistungspunkte zu je 30 Stunden. 3Der Gesamtaufwand für Präsenzstudium und 
Selbststudium hat den Umfang von 180 ECTS-LP mit 30 h je LP. 

§ 3  Aufbau und Inhalt der Prüfung 
1Die Bachelorprüfung wird studienbegleitend abgenommen. 2Sie besteht aus den Pflichtmodulen nach 
Anlage 1.1, den Wahlpflichtmodulen nach Anlage 1.2 und dem Modul „Bachelorarbeit“, Anlage 1.3. 3Die 
den Modulen zugeordneten Lehrveranstaltungen ergeben sich aus dem Modulkatalog. 

§ 4  Bachelorarbeit 
(1) 1Das Modul Bachelorarbeit besteht aus der Bachelorarbeit und dem Kolloquium. 2 Die Bachelorarbeit 
soll zeigen, dass der Prüfling in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist eine Aufgabe aus dem 
Bereich der Architektur selbständig nach wissenschafltich-künstlerischen Methoden zu bearbeiten. 
3Thema und Aufgabenstellung der Bachelorarbeit müssen dem Prüfungszweck (§ 1 Abs. 1) und der Be-
arbeitungszeit nach Absatz 2 entsprechen. 4Für die bestandene Bachelorarbeit werden 12 Leistungs-
punkte vergeben. 
(2) 1Die Bachelorarbeit ist binnen 12 Wochen nach Ausgabe abzuliefern. 2Sie ist in der Regel innerhalb 
von 4 Wochen von zwei Prüfenden zu bewerten. ³Die Aufgabe kann nur einmal und nur innerhalb des 
ersten Drittels der Bearbeitungszeit nach Satz 1 zurückgegeben werden. 4Im Einzelfall kann auf begrün-
deten Antrag der Prüfungsausschuss die Bearbeitungszeit um max. 4 Wochen verlängern.  
(3) Bei der Abgabe der Bachelorarbeit ist schriftlich zu versichern, dass die Arbeit selbständig verfasst 
wurde und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden, alle Stellen der 
Arbeit, die wörtlich oder sinngemäß aus anderen Quellen übernommen wurden, als solche kenntlich ge-
macht sind und die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch keinem Prüfungsgremium vorgelegen hat. 
(4) 1Die Bachelorarbeit kann in Form einer Gruppenarbeit erbracht werden. ²Der als Prüfungsleistung zu 
bewertende Beitrag des einzelnen Prüflings muss auf Grund der Angabe von Abschnitten, Seitenzahlen 
oder anderen objektiven Kriterien deutlich abgrenzbar und für sich bewertbar sein und den Anforderun-
gen nach Absatz 1 entsprechen. 
(5) Das Thema der Bachelorarbeit kann von jedem Mitglied der Gruppe der Hochschullehrerinnen und 
Hochschullehrer der Fakultät festgelegt werden.  
(6) 1Die oder der Studierende kann zum Thema Vorschläge machen. ²Thema und Zeitpunkt der Ausgabe 
sind aktenkundig zu machen. ³Der Prüfungsausschuss sorgt dafür, dass zu zwei Terminen im Studienjahr 
jeweils mindestens ein Thema für eine Bachelorarbeit für alle interessierten Prüflinge verfügbar ist. 
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(7) 1Im Kolloquium hat der Prüfling in einer Auseinandersetzung über die Bachelorarbeit nachzuweisen, 
dass sie oder er in der Lage ist, fächerübergreifend und problembezogen Fragestellungen aus dem Be-
reich dieser Fachrichtung selbständig auf wissenschaftlcher Grundlage zu bearbeiten und die Arbeitser-
gebnisse in einem Fachgespräch zu vertiefen. ²Das Kolloquium wird von den Prüfenden der Bachelorar-
beit hochschulöffentlich durchgeführt. ³Die Dauer des Kolloquiums beträgt in der Regel je Prüfling 30 
Minuten.  

§ 5  Bestehen und Nichtbestehen 
(1) Die Bachelorprüfung ist bestanden, wenn die in § 3 in Verbindung mit der Anlage 1 genannten Modu-
le einschließlich des Moduls „Bachelorarbeit“ bestanden sind und mindestens 180 ECTS-
Leistungspunkte erworben wurden.  
(2) Die Bachelorprüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn die Wiederholung einer nicht bestandenen 
Prüfungsleistung, die nach § 3 erforderlich ist, gemäß § 16 nicht mehr möglich ist. 
 

§ 6 entfällt 

 
 

Zweiter Teil: Musterprüfungsordnung 

Die §§ 7 – 11 entfallen. 

 

 

Dritter Teil: Gemeinsame Vorschriften 

§ 12  Zulassung 
(1) Für die Bachelorprüfung ist zugelassen, wer in dem betreffenden Studiengang an der Gottfried Wil-
helm Leibniz Universität Hannover eingeschrieben ist.  
(2) Die Zulassung wird versagt, wenn eine Prüfung aus dem Bereich Architektur an einer anderen Uni-
versität oder gleichgestellten Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland bereits endgültig nicht be-
standen ist. 
(3) 1Die Zulassung zur Bachelorarbeit muss gesondert beantragt werden. 2Die Zulassung zur Bachelo-
rarbeit setzt voraus, dass im Rahmen der studienbegleitenden Bachelorprüfung mindestens 150 Leis-
tungspunkte erworben wurden  

 
§ 13 entfällt 

 
§ 14  Studien- und Prüfungsleistungen 

(1) Prüfungsleistungen sind Bachelorarbeiten, Klausuren, Hausarbeiten, Ausarbeitungen, Projektberichte, 
Referate, Modelle, zeichnerische Darstellungen, Übungsarbeiten, Zwischen-, Prüfungs- und Abschluss-
kolloquien, Präsentationen. 
(2) 1Studienleistungen sind Hausarbeiten, Übungsarbeiten, Projektberichte, Ausarbeitungen, Dokumenta-
tionen, Referate, Modelle, zeichnerische Darstellungen, Plakate,  Skripte, Denkskizzen, Zwischen - und 
Abschlusskolloquien, Präsentationen, Moderationen, Textanalysen, die der laufenden Leistungskontrolle 
dienen. ²Die Studienleistung beinhaltet die regelmäßige Teilnahme an der dazugehörigen Lehrveranstal-
tung. 
(3) 1Eine Klausur ist eine schriftliche Arbeit unter Aufsicht. 2Die Dauer richtet sich nach den Anlagen. 
³Abweichend von den Anlagen können Klausuren auch durch mündliche Prüfungen ersetzt werden. 4Die 
Ankündigung der Prüfungsform muss spätestens zum Beginn der Meldefristen erfolgen. 
(4) 1Die Dauer der mündlichen Prüfungsleistung richtet sich nach der Anlage. 2Sie findet nichtöffentlich in 
Gegenwart einer oder eines Beisitzenden statt, die oder der selbst die durch die Prüfung festzustellende  
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oder eine gleichwertige Qualifikation besitzt. 3Die wesentlichen Gegenstände der Prüfungsleistung wer-
den in einem Protokoll festgehalten. 4Studierende, die sich in einem späteren Prüfungstermin der glei-
chen Prüfung unterziehen wollen, sowie andere Mitglieder der Hochschule, die ein eigenes berechtigtes 
Interesse geltend machen, sind als Zuhörende bei mündlichen Prüfungen zuzulassen. 5Dies erstreckt 
sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses an den Prüfling. 6Auf Antrag ei-
nes Prüflings sind die Zuhörerinnen und Zuhörer nach Satz 4 auszuschließen. 
(5) 1Eine Hausarbeit ist eine selbständige schriftliche Arbeit. 2Der Umfang richtet sich nach den Anlagen. 
(6) Eine Seminarleistung umfasst eine Hausarbeit, deren Vortrag mit anschließender Diskussion oder 
eine Klausur, eine mündliche Prüfungsleistung oder eine Bewertung der Diskussionsteilnahme. 
(7) Prüfungs- und Studienleistungen in Form von Gruppenarbeiten sind zulässig, sofern sich die einzel-
nen Beiträge aufgrund objektiver Kriterien deutlich abgrenzen und getrennt bewerten lassen. 
(8) Bei der Abgabe von Hausarbeiten ist schriftlich zu versichern, dass die Arbeit in allen Teilen selbstän-
dig verfasst wurde und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden und 
alle Stellen der Arbeit, die wörtlich oder sinngemäß aus anderen Quellen übernommen wurden, als sol-
che kenntlich gemacht sind. 
 

§ 15  Anmeldung 
Für jede Prüfungsleistung ist innerhalb des vom Prüfungsausschuss festgesetzten Zeitraums eine ge-
sonderte Anmeldung erforderlich.  
 

§ 16 Nichtbestehen 
(1) Eine nicht bestandene Bachelorarbeit kann einmal wiederholt werden. 
(2) 1Der Prüfling ist mit Beginn einer Prüfungsleistung verpflichtet, nach Maßgabe des tatsächlichen 
Lehrangebotes Leistungspunkte für dieselbe Prüfungsleistung in die Bachelorprüfung einzubringen. 
²Über Sonderregelungen entscheidet der Prüfungsausschuss. ³Eine nicht bestandene Prüfungsleistung 
kann einmal wiederholt werden. 4Nichtbestandene Prüfungsleistungen sind, ohne dass es einer Anmel-
dung bedarf, zu dem vom Prüfungsausschuss festgesetzten Termin zu wiederholen. 
(3) 1In jedem Semester, in dem die oder der Studierende immatrikuliert und nicht beurlaubt ist (Zählse-
mester), müssen durchschnittlich mindestens 15 Leistungspunkte erworben werden. ²Die Gesamtsumme 
der erbrachten Leistungspunkte muss nach jedem Zählsemester größer bzw. gleich sein der Anzahl der 
Zählsemester multipliziert mit 15.  
(4) Ist die Bedingung nach Abs. 3 Satz 2 ohne triftigen Grund nicht erfüllt, so ist die Gesamtprüfung nicht 
bestanden. 
(5) 1Ist die Gesamtprüfung nicht bestanden, folgt auf schriftlichen Antrag der oder des Studierenden, die 
Bedingungen nach Abs. 3 Satz 2 auszusetzen, eine Anhörung der oder des Studierenden durch eine 
Beauftragte oder einen Beauftragten des Prüfungsausschusses. ²Der oder die Beauftragte gibt eine 
Empfehlung, dem Antrag stattzugeben oder ihn abzulehnen ab. ³Bei negativer Stellungnahme durch die 
Beauftragte oder den Beauftragten findet eine zusätzliche Anhörung der oder des Studieren den durch 
den Prüfungsausschuss statt. 
(6) 1Der Antrag nach Abs. 5 ist innerhalb von einem Monat nach Zustellung des Bescheides nach Abs. 4 
unbeschadet eines eventuellen Widerspruchs zu stellen. ²Der Antrag darf höchstens zweimal im Verlauf 
des jeweiligen Studiums gestellt werden.  
(7) 1Über den Antrag nach Abs. 5 entscheidet der Prüfungsausschuss. ²Er entscheidet außerdem dar-
über, ob Abs. 3 lediglich im aktuellen Zählsemester ausgesetzt wird oder ob triftige Gründe geltend ge-
macht und anerkannt werden, die eine längere Aussetzung bzw. einen anderen Fristrahmen rechtferti-
gen. ³Wird ein triftiger Grund anerkannt, so entscheidet der Prüfungsausschuss über die Fortsetzung des 
Studiums, die Festlegung des Zählsemesters in Bezug auf Abs. 3 Satz 2 und über den Termin der nächs-
ten Prüfung. 4Die Entscheidung des Prüfungsausschusses hat sicher zu stellen, dass der Prüfling vor 
endgültigem Nichtbestehen der Gesamtprüfung die Möglichkeit hat, alle nicht bestandenen Prüfungsleis-
tungen einmal zu wiederholen. 
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(8) 1Die Gesamtprüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn ein Antrag nach Abs. 5 abgelehnt oder nicht 
mehr möglich ist. ²Sie ist ferner endgültig nicht bestanden, wenn die Bachelorarbeit nach Abs. 11 endgül-
tig mit "nicht ausreichend" bewertet ist oder als endgültig mit "nicht ausreichend" bewertet gilt. 
 

§ 17  Versäumnis, Rücktritt 
(1) 1Der Rücktritt von einer Anmeldung zu einer Klausur oder einer mündlichen Prüfung kann bis zum 
Beginn der Prüfung erfolgen. 2Das Nichterscheinen zu einem festgesetzten Prüfungstermin wird als 
Rücktritt gewertet. 3Der Rücktritt nach den Sätzen 1 und 2 ist ohne Angabe von Gründen zulässig. 
(2) 1Bei Versäumnis eines festgesetzten Abgabetermins oder bei Rücktritt von einer Prüfungsleistung 
nach deren Beginn gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht bestanden“ bewertet. 2Abweichend 
hiervon gilt die Prüfungsleistung als nicht unternommen, wenn für das Versäumnis oder den Rücktritt 
triftige Gründe unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. 3Im Krankheitsfall ist ein 
fachärztliches, bei Bachelorarbeiten ein amtsärztliches Attest vorzulegen. 4Die Entscheidung über die 
Anerkennung der triftigen Gründe trifft der Prüfungsausschuss. 
 

§ 18 Täuschung, Ordnungsverstoß 
(1) 1Beim Versuch, das Ergebnis einer Prüfungsleistung durch Täuschung zu beeinflussen, gilt die betref-
fende Prüfungsleistung als mit „nicht bestanden“ bewertet. 2Das Mitführen nicht zugelassener Hilfsmittel 
nach Klausurbeginn ist stets ein Täuschungsversuch. 
(2) Wer sich eines Ordnungsverstoßes schuldig macht, kann von der Fortsetzung der betreffenden Prü-
fungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht 
bestanden“ bewertet. 
 

§ 19  Bewertung und Notenbildung 
 (1) 1Prüfungsleistungen werden von den Prüfenden in der Regel binnen 4 Wochen bewertet. 2 Prüfungs-
leistungen werden in der Regel benotet. 3Unbenotete Prüfungsleistungen werden mit „bestanden“ oder 
„nicht bestanden“ bewertet. 4Dabei sind folgende Notenstufen zu verwenden: 

1,0; 1,3 = sehr gut = eine besonders hervorragende Leistung, 
1,7; 2,0; 2,3 = gut = eine erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen liegende Leistung, 
2,7; 3,0; 3,3 = befriedigend = eine Leistung, die in jeder Hinsicht den durchschnittlichen Anforderungen 
entspricht, 
3,7; 4,0 = ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel den Mindestanforderungen entspricht, 
5,0 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen nicht mehr 
genügt. 
(2) 1Wird eine Prüfungsleistung durch zwei Prüfende bewertet, ist sie bestanden, wenn beide die Prü-
fungsleistung mit mindestens „ausreichend“ oder „bestanden“ bewerten. 2Die Note errechnet sich in die-
sem Fall aus dem Durchschnitt der von den Prüfenden festgesetzten Einzelnoten. 
(3) 1Die Gesamtnote der Prüfung ist das arithmetische Mittel der Noten aller benoteten Prüfungsleitun-
gen. 2Dabei werden die in der Anlage aufgeführten Leistungspunkte als Gewichte verwendet. 3Die Ge-
samtnote lautet  
• bei einem Durchschnitt bis 1,5 sehr gut,  
• bei einem Durchschnitt über 1,5 bis 2,5 gut, 
• bei einem Durchschnitt über 2,5 bis 3,5 befriedigend, 
• bei einem Durchschnitt über 3,5 bis 4,0 ausreichend, 
• bei einem Durchschnitt über 4,0 nicht ausreichend. 
(4) Bei der Bildung der Note nach Absatz 2 wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berück-
sichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 
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(5) Zusätzlich zu der Gesamtnote wird für die erfolgreichen Studierenden eine Bewertung entsprechend 
der ECTS-Bewertungsskala ausgewiesen. Die ECTS-Note lautet: 
Für die besten 10% A 
Für die nächsten 25% B 
für die nächsten 30% C 
für die nächsten 25% D 
für die nächsten 10% E. 

 

§ 20 Leistungspunkte und Module 
(1) Die in den Anlagen aufgeführten Leistungspunkte werden vergeben, wenn die geforderten Prüfungs-
leistungen bestanden und die zugehörigen Studienleistungen erbracht wurden.  
(2) 1Ein Modul ist nach Erwerb aller in der jeweiligen Anlage genannten Leistungspunkte bestanden. 2Die 
Modulnote wird gemäß § 19 Abs. 3 aus den Noten der im Rahmen des Moduls bestandenen benoteten 
Prüfungsleistungen gebildet.  

 
§ 21 entfällt 

 

§ 22  Anrechnung 
 
(1) Eine an einer inländischen Universität in einem Studiengang der Architektur bestandene Prüfungsleis-
tung wird ohne Gleichwertigkeitsfeststellung angerechnet. 
(2) 1Bestandene und nicht bestandene Prüfungsleistungen, die im Inland oder Ausland in demselben 
oder einem vergleichbaren Studiengang unternommenen wurden, werden angerechnet, wenn die Institu-
tion, an der die Prüfungsleistung unternommen wurde, einer deutschen Universität gleichsteht und die 
auswärtige Leistung nach Umfang und Inhalt im Wesentlichen der Prüfungsleistung entspricht, für die 
eine Anrechnung begehrt wird oder wenn die Anrechnung von Amts wegen erfolgt. 2Im Zweifel sind Stel-
lungnahmen der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen bzw. des Prüfers einzuholen. 3Außerhalb 
des Studiums erbrachte berufspraktische Leistungen werden angerechnet, wenn sie gleichwertig sind.  
(3) 1Für angerechnete Prüfungsleistungen werden die Noten übernommen oder bei abweichender No-
tenskala umgerechnet, die darauf entfallenden Studienzeiten angerechnet und gegebenenfalls Leis-
tungspunkte entsprechend den Anlagen 1 bis 4 vergeben. 2Ist eine Notenumrechnung nicht möglich, 
bleibt die Prüfungsleistung unbenotet; dies gilt insbesondere im Fall des Abs. 2 Satz 3. 3Die Anrechnung 
wird im Zeugnis gekennzeichnet.  
(4) Prüfungsleistungen im Bachelorstudiengang, die außerhalb der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität 
Hannover erbracht wurden, werden im Umfang von zusammen höchstens 1/3 Leistungspunkten ange-
rechnet.  
 

§ 23  Einsicht in die Prüfungsakten 
1Nach Abschluss der Prüfung wird den Studierenden auf Antrag Einsicht in die vollständigen Prüfungsak-
ten gewährt. 2Der Antrag ist spätestens binnen eines Jahres nach Aushändigung des Zeugnisses oder 
des Bescheides über die endgültig nicht bestandene Prüfung zu stellen. 

 

§ 24  Zeugnisse und Bescheinigungen 
(1) 1Über die bestandene Prüfung wird unverzüglich ein Zeugnis ausgestellt, das die Module und deren 
Noten, die Bachelorarbeit und deren Note sowie die Gesamtnote der Prüfung und die erworbenen Leis-
tungspunkte enthält. 2Dem Zeugnis wird ein Verzeichnis der bestandenen Module (einschließlich der 
Bachelorarbeit) beigefügt. 3Das Verzeichnis beinhaltet die zugeordneten Lehrveranstaltungen und Leis-
tungspunkte sowie die Benotung oder Bewertung der Prüfungsleistungen. 4Alle Noten werden zugleich 
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als Dezimalzahl ausgewiesen. 5Das Datum des Zeugnisses ist der Tag, an dem die Prüfung bestanden 
wurde. 6Mit gleichem Datum wird eine Urkunde über den verliehenen akademischen Grad und ein Diplo-
ma Supplement ausgestellt. 
(2) Über  nicht bestandene Prüfungsleistungen und die endgültig nicht bestandene Prüfung ergeht ein 
schriftlicher Bescheid. 
(3) 1In den Fällen der Abs. 1 und 2, 2. Alternative sowie bei anderweitigem Ausscheiden aus dem betref-
fenden Studiengang an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover wird auf Antrag eine Beschei-
nigung ausgestellt, welche die bestandenen Prüfungsleistungen, deren Bewertungen und die dafür ver-
gebenen Leistungspunkte aufführt. 2Im Fall des Abs. 2, 2. Alternative weist die Bescheinigung darauf hin, 
dass die Prüfung endgültig nicht bestanden ist. 
(4) Alle Zeugnisse, Urkunden und Bescheinigungen werden in deutscher und in englischer Sprache aus-
gestellt. 
 

§ 25 Prüfungsausschuss 
(1) 1Für die Organisation der Prüfungen und zur Wahrnehmung der Aufgaben nach dieser  Prüfungsord-
nung wird aus Mitgliedern der Fakultät für Architektur und Landschaft ein Prüfungsausschuss gebildet. 
2Über die Zusammensetzung entscheidet die Fakultät. 3Dem Prüfungsausschuss gehören fünf Mitglieder 
an, und zwar drei Mitglieder, welche die Hochschullehrergruppe vertreten, ein Mitglied, das die Mitarbei-
tergruppe vertritt und in der Lehre tätig ist, sowie ein Mitglied der Studierendengruppe. 4Der Vorsitz und 
der stellvertretende Vorsitz müssen von Mitgliedern der Hochschullehrergruppe ausgeübt werden; sie 
und die weiteren Mitglieder des Prüfungsausschusses sowie deren Vertretungen werden durch die jewei-
ligen Gruppenvertretungen in der Fakultät für Architektur und Landschaft gewählt. 5Das studentische 
Mitglied hat bei der Bewertung und Anrechnung von Prüfungsleistungen nur beratende Stimme. 
(2) 1Der Prüfungsausschuss fasst seine Beschlüsse mit der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stim-
men; Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen.  2Der Prüfungsausschuss ist beschluss-
fähig, soweit die Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist. 
(3) 1Der Prüfungsausschuss kann sich eine Geschäftsordnung geben. ²Über die Sitzungen des Prü-
fungsausschusses wird eine Niederschrift geführt. ³In dieser sind die wesentlichen Gegenstände der Erör-
terung und die Beschlüsse des Prüfungsausschusses festzuhalten. 
(4) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, an der Abnahme der Prüfungen beobach-
tend teilzunehmen.  
(5) 1Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. 2Die Mitglieder des Prüfungsaus-
schusses und deren Vertretungen unterliegen der Amtsverschwiegenheit. 3Sofern sie nicht im öffentli-
chen Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden zur Verschwiegenheit zu ver-
pflichten. 
(6) 1Der Prüfungsausschuss kann Befugnisse widerruflich auf den Vorsitz und den stellvertretenden Vor-
sitz übertragen. 2Der Prüfungsausschuss kann sich zur Erfüllung seiner Aufgaben einer von ihm beauf-
tragten Stelle bedienen. 3Die oder der Vorsitzende bereitet die Beschlüsse des Prüfungsausschusses 
vor, führt sie aus und berichtet dem Prüfungsausschuss laufend über diese Tätigkeit. 
(7) 1Alle zur selbständigen Lehre befugten Personen der Fakultät für Architektur und Landschaft der Gott-
fried Wilhelm Leibniz Universität sind ohne besondere Bestellung Prüfende. 2Absatz 5 Satz 3 gilt ent-
sprechend. 3Der Prüfungsausschuss kann weitere Prüfende bestellen, sofern diese mindestens die durch 
die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifizierung besitzen.  
(8) Der Prüfungsausschuss ermöglicht Studierenden, die eine länger andauernde Behinderung durch 
amts- oder fachärztliches Attest nachweisen, Prüfungsleistungen in gleichwertiger anderer Form, zu an-
deren Terminen oder innerhalb anderen Fristen zu erbringen. 

 

§ 26  Verfahrensvorschriften 
(1) 1Die allgemeinen Bestimmungen des Verwaltungsrechts sowie die gesetzlichen Regelungen zu Mut-
terschutz und Erziehungsurlaub finden im Prüfungsverfahren sinngemäß Anwendung. 2Belastende Ver-
waltungsakte sind schriftlich zu begründen, mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen und bekannt 
zu geben. 3Gegen Entscheidungen, denen die Bewertung einer Prüfungsleistung zu Grunde liegt, kann 
binnen eines Monats nach Zugang des Bescheids Widerspruch eingelegt werden. 
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(2) 1Bringt der Prüfling in seinem Widerspruch konkret und substantiiert Einwendungen gegen fachliche 
Bewertungen einer oder eines Prüfenden vor, leitet der Prüfungsausschuss den Widerspruch dieser oder 
diesem Prüfenden zur Stellungnahme zu. 2Ändert die oder der Prüfende die Bewertung antragsgemäß, 
so hilft der Prüfungsausschuss dem Widerspruch ab. 3Andernfalls diskutiert der Prüfungsausschuss die 
Entscheidung aufgrund der Stellungnahme der oder des Prüfenden insbesondere im Hinblick darauf, ob 
1. das Prüfungsverfahren ordnungsgemäß durchgeführt worden ist, 
2. bei der Bewertung von einem falschen Sachverhalt ausgegangen worden ist, 
3. allgemein gültige Bewertungsgrundsätze nicht beachtet worden sind, 
4. eine vertretbare und mit gewichtigen Argumenten folgerichtig begründete Lösung als falsch bewertet 
worden ist, oder ob 
5. sich die oder der Prüfende von sachfremden Erwägungen hat leiten lassen. 
4Entsprechendes gilt, wenn sich der Widerspruch gegen die Bewertung durch mehrere Prüfende richtet.  
(3) Über den Widerspruch soll innerhalb eines Monats entschieden werden. 
(4) Das Widerspruchsverfahren darf nicht zur Verschlechterung der Prüfungsnote führen. 

 

Dritter Teil: Schlussvorschriften 

§ 27  Inkrafttreten 
Diese Prüfungsordnung tritt nach Genehmigung durch das Präsidium am Tage nach ihrer Veröffentli-
chung im Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover in Kraft.  
 

 

§ 28 Übergangsvorschriften 
 
Diplomprüfungen werden letztmalig im Sommersemester 2013 abgenommen. 
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Anlage 
Anlage 1.1: Pflichtmodule des Bachelorstudiums 
 

Modul Lehrveranstaltungen Sem. empfohlene 
Voraus-

setzungen 
für die  

Zulassung 

Studienleistung Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Europäische Architek-
turgeschichte 1 

1  Vorlesungsskript, 
Kurzhausarbeit 

Klausur (60min) 

Europäische Architek-
turgeschichte 2 

2  Vorlesungsskript, 
Kurzhausarbeit 

Klausur (60min) 

 
 
 
 
Geschichte und 
Theorie I  

Architektursoziologie 2  Übungsaufgaben Hausarbeit, Prü-
fungskolloquium 
(30 min) 

9 

Neue Architekturge-
schichte 

3 Geschichte und 
Theorie I Anfertigen von 

Denkskizzen zur 
Fragestellungen 
der Vorlesung 

Vertiefte Ausar-
beitung einer 
Fragestellung 
unter Einbezie-
hung von Quellen 
und Literatur 

Geschichte und 
Theorie II Architekturtheorie 3 Geschichte und 

Theorie I Textlektüren und 
–analysen, Refe-
rat (30 min) und 
schriftliche Aus-
arbeitung  

Schriftlicher Kom-
mentar zur Text-
arbeit, mündliche 
Präsentation (30 
min) und schriftli-
che Ausarbeitung 
einer Thematik 

6 

Planungstheorie 4 Geschichte und 
Theorie II 

Moderation und 
Präsentation von 
Zwischener-
gebnissen (30 
min) 

 
 

Recht 4 Entwurf und 
Darstellung II 

Seminaristische 
Ausarbeitung 

Stadtplanung 4 Entwurf und 
Darstellung II 

Entwürfe 

 
 
 
 
Geschichte und 
Theorie III 

Entwurfsmethodik 4 Geschichte und 
Theorie II, 
Entwurf und 
Darstellung II 

Kurzaufgaben, 
Präsentation (30 
min) 

Zwei Referate (à 
30) min und 
Hausarbeiten 
bzw. Dokumenta-
tion, gemeinsa-
mes Prüfungskol-
loquium (30 min) 

12 
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Modul Lehrveranstaltungen Semes-
ter 

empfohlene 
Voraus-

setzungen 
für die 

Zulassung 

Studienleistung Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Künstlerisches Gestal-
ten A 

1  - Entwurf und Dar-
stellung I  

Gebäudelehre 1 1  - 

Gemeinsame 
Abschlussarbeit 
mit Prüfungskol-
loquium (30 min) 

6 

Städtebau 1 1  Entwürfe Entwurf und Dar-
stellung II CAAD 1 1  Übungsarbeiten 

Gemeinsame 
Abschlussarbeit 
mit Prüfungskol-
loquium (30 min) 

6 

Künstlerisches Gestal-
ten B 

2 Entwurf und 
Darstellung I und 
II 

Ergebnisse aus 
den praktischen 
Übungen 

- 

Entwurf und Dar-
stellung III 

Gebäudelehre 2 2 Entwurf und 
Darstellung I und 
II, Konstruktion 
und Technik I 

Zwischen-
kolloquium, 
Abgabe-
kolloquium (à 
30) min 

Zeichnerische 
Darstellung (M 
1:1000 bis 1:50), 
Ausschnittmodell 

6 

Städtebau 2 3 Entwurf und 
Darstellung III 

Entwürfe Entwurf und Dar-
stellung  IV 

CAAD 2 3 Entwurf und 
Darstellung III 

- 

Gemeinsame 
Abschlussarbeit 
mit Prüfungs-
kolloquium (30 
min) 

6 

 

Modul Lehrveranstaltungen Semes-
ter 

empfohlene 
Voraus-

setzungen für 
die Zulassung 

Studienleistung Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Technische Darstellung 1  - Mehrere Haus-
übungen 

3 
 

Tragwerke 1  2 Hausübungen Klausur  
(120 min) 

4 

Konstruktion und 
Technik I  

Baustoffkunde 1  - Klausur  
(120 min) 

2 

9 

Baukonstruktion 1 2 Konstruktion und 
Technik I - 

Mehrere Übung-
sauf-gaben,  
Klausur (120 min) 

4 

Konstruktion und 
Technik II 

6 

Bauphysik 2 Konstruktion und 
Technik I - Klausur (120 min) 2 

Baukonstruktion 2 3 Konstruktion und 
Technik II 

- Mehrere Übungs-
aufgaben und 
Klausur (120 min) 

4 Konstruktion und 
Technik  III 

Technische Gebäude-
ausrüstung 

3 Konstruktion und 
Technik II 

- Mehrere Übungs-
aufgaben und 
Klausur (120 min) 

2 

6 
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Modul Lehrveranstaltungen Semes-
ter 

empfohlene 
Voraus-

setzungen 
für die 

Zulassung 

Studienleistung Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Wechselwirkungen   1  Referat (30 min), 
Hausarbeit, 
Steggreif 

Abschluss-
kolloquium  
(30 min) 

6 

Künstlerisches 
Gestalten und 
Gebäudelehre 

 2  Skizzen und 
Objekte, Zeich-
nungen in ver-
schiedenen 
Maßstäben, 
Modelle 

2 Zwischen-
kolloquien (à 30) 
min, Präsentation 
der Studienleis-
tungen und Ab-
gabe mit Ausstel-
lung 

6 

Baustoffe und 
Tragwerk 

 2 Konstruktion und 
Technik I, Ent-
wurf und Darstel-
lung I und II 

- 5 Übungs-
aufgaben  

6 

Bauphysik und 
Baukonstruktion 

 3 Entwurf und 
Darstellung I und 
II, Konstruktion 
und Technik II 

- Mehrere Übung-
sauf-gaben und 
Klausur (120 min) 

6 

Gebäude und Stadt  3 Geschichte und 
Theorie I, Entwurf 
und Darstellung 
III 

Entwürfe in den 
Maßstäben 
1:5000 bis 1:500 

Projektbericht 6 

Gebäudetechnik 
und Gebäudelehre 

 4 Pflichtmodule der 
ersten 3 Semes-
ter 

- Präsentation der 
Ergebnisse von 
schriftlichen und 
zeichnerischen 
Ausarbeitungen 
(30 min) 

6 

Entwurf Gebäude 
konstruktiv 

 4  2 Zwischen-
kolloquien, Ab-
gabe-kolloquium 
(à 30 min) 

Zeichnerische 
Darstellung des 
gebäude-
planerischen 
Entwurfes M 
1:500 bis 1:5, 
Modelle  M 1:500 
bis 1:5 

12 

Analyse und Ent-
wurf im historischen 
Bestand 

 5  Vorübungsarbeit 
als Vorausset-
zung an Vor-Ort-
Übung, Ausar-
beitung der 
Aufnahme-
zeichnungen, 
Dokumentation 
des Entwurfs 

Präsentation der 
Aufnahme-
zeichnungen, 
zeichnerische 
Erläuterung der 
Konzeption und 
der Thesen von 
Bestand und 
Erneuerung  
(30 min) 

9 

Begleitseminar 
Bachelorarbeit 

 6 Pflichtmodule 1. 
bis 5. Semester 

Dokumentation 
der Arbeitsschrit-
te 

Kolloquium zur 
Bachelorarbeit 

6 

 
Seite 90 



Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover vom 27.06.2008  8/2008 
 

 

Modul Lehrveranstaltungen Semes-
ter 

ggf. Voraus-
setzungen 

für die 
Zulassung 

Studienleistung Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Entwurf Gebäude* 

 

5 

Pflichtmodule 1. 
bis 4. Semester 

Zeichnerische 
Darstellung des 
Entwurfs ( M 
1:5000 bis 1:20), 
Modelle (M 
1:500 bis 1:50) 

Zwischen-
kolloquium,  
Abschluss-
kolloquium mit 
Präsentation der 
Studienleistungen 
(à 30 min) 

12 

Entwurf Stadt* 
 

5 
Pflichtmodule 1. 
bis 4. Semester 

- 
 

Projektbericht, 
Entwürfe in M 
1:5000 bis 1:50 

12 

 

 

 *Eines der beiden ist zu wählen 
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Anlage 1.2 Wahlpflichtmodule des Bachelorstudiums 
 

Modul Lehrveranstaltungen Semes-
ter 

empfohlene 
Voraus-

setzungen für 
die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Architekturtheorie 5 od. 6 Pflichtmodule 1. 
bis 4. Semester 

Referat (30 min) 
und schriftliche 
Ausarbeitung  

Mündliche Präsen-
tation einer 
Beschreibung, 
Analyse und 
Kommentierung 
einer ausgewähl-
ten Position aus 
dem Themenkata-
log, schriftliche 
Ausarbeitung  
(30 min) 

Theorie und Praxis  

Gebäudelehre 5 od. 6 Pflichtmodule 1. 
bis 4. Semester 

Entwicklung 
eines eigenen 
Themas und 
Übersetzung in 
einen Entwurfs-
aspekt 

Präsentation und 
Diskussion in einer 
gemeinsam kon-
zeptionierten 
Ausstellung,  
Darstellung der 
Analyse und des 
Entwurfs in Zeich-
nungen, Foto/Film, 
Modellen 

6 

Ökonomie, AVA 5 od. 6  - Abschlussarbeit 3 
Kostenplanung 5 od. 6  - Abschlussarbeit 2 

9 

Projektsteuerung 5 od. 6  - Abschlussarbeit 2 
Projektmanage-
ment 

Bewertung von Gebäu-
den 

5 od. 6  Abschlussarbeit 2 - 

Architektur – Stadt – 
Region 

5 od. 6 Pflichtmodule 1. 
bis 4. Semester 

Referat (30 min) Raumwissen-
schaftliche Gen-
derstudien 

Hausarbeit und 
gemeinsames 
Abschluss-
kolloquium (30 
min) 

6 

Region – Landschaft - 
Freiraum 

5 od. 6 Pflichtmodule 1. 
bis 4. Semester 

Referat (30 min) 

Architekturkonzeption 
und Medien 

5 od. 6 Pflichtmodule 1. 
bis 4. Semester 

Übungen, Refe-
rat (30 min) 

Dokumentation 
eines Themas 
oder Projektes 
durch schriftliche 
Darlegung eines 
Konzeptes und 
dessen Präsenta-
tion 

Konzeption, Kom-
munikation, Prä-
sentation 

Architekturdarstellung 5 od. 6 Pflichtmodule 1. 
bis 4. Semester 

Übungen und 
Plakat/Portfolio 

Darstellung eines 
Entwurfs/ 
Themas/ 
Projektes in Form 
von Plakaten, 
eines Portfolios 
oder als digitale 
Präsentation 

6 
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Fassadenkonstruktio-
nen 

5 od. 6 Konstruktion und 
Technik III 

- Schriftliche 
Ausarbeitung 
und mündliche 
Präsentation 
einer Beschrei-
bung, Analyse 
und Kommen-
tierung einer 
ausgewählten 
Position aus 
dem Themen-
katalog  
(30 min) 

4 Konstruktion und 
Technik IV 

6 

Baukonstruktion 3 5 od. 6 Konstruktion und 
Technik III 

- Ergebnisse der 
praktischen 
Übungen 

2 

Baukonstruktion 4 5 od. 6 Konstruktion und 
Technik III 

- Schriftliche 
Ausarbeitung 
und mündliche 
Präsentation 
einer Beschrei-
bung (30 min), 
Analyse und 
Kommentie-
rung einer 
ausgewählten 
Position aus 
dem Themen-
katalog 

4 Konstruktion und 
Technik V 

6 

Baustoffkunde 2 5 od. 6 Konstruktion und 
Technik III 

- Ergebnisse der 
praktischen 
Übungen 

2 

 
** Insgesamt sind aus dem Wahlpflichtbereich 21 LP zu erbringen.  
 

Wahlpflichtmodul 
*** 

 5 od. 6    6 

 

 
 

*** Es besteht die Möglichkeit, Module an anderen Fakultäten der Leibniz Universität Hannover  zu belegen. Hierbei 
ist die Anzahl der LP auf 12 begrenzt. Die Studien- und Prüfungsleistungen sind den fachspezifischen Anlagen zur 
Prüfungsordnung des Anbieterstudiengangs der jeweiligen Fakultät zu entnehmen. 
 
 
 
 
Anlage 1.3 : Bachelorthesis 

Bachelorthesis  6 Pflichtmodule 1. 
bis 5. Semester 

Teilnahme am 
Begleitseminar 
Bachelorarbeit 

Präsentation 
der Bachelo-
rarbeit in Bil-
dern, Zeich-
nungen und 
Modellen  
(30 min) 

12 
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C. Hochschulinformationen 
 
 
Der Fakultätsrat der Fakultät für Elektrotechnik und Informatik der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover hat 
am 26.05.2008 die nachfolgende Ordnung des Laboratoriums für Informationstechnologie beschlossen. Das Präsidi-
um hat die Ordnung am 18.06.2008 gemäß § 37 Abs. 1 Nr. 4 NHG genehmigt. Die Ordnung tritt am Tage nach ihrer 
hochschulöffentlichen Bekanntmachung im Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover in 
Kraft. 
 
 

Ordnung für das Laboratorium für Informationstechnologie 
 
 
§ 1 Aufgaben und Gliederung 
 
(1)  Das Laboratorium für Informationstechnologie (engl.: Information Technology Laboratory) ist eine 
wissenschaftliche Einrichtung der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover und dient der fachge-
bietsübergreifenden Forschung in der Fakultät für Elektrotechnik und Informatik auf den Gebieten der 
Informationstechnologie. 
 
(2) Das Laboratorium für Informationstechnologie gliedert sich in Forschungsbereiche. 
 
 
§ 2 Mitgliedschaft im LFI 
 
(1) Die Mitgliedschaft von Personen ist geregelt durch § 16 NHG i. d. F. vom 26.02.2007. 
 
(2) Darüber hinaus können Professorinnen und Professoren der Leibniz Universität Hannover Mitglie-
dschaftsstatus erhalten. Voraussetzung für die Mitgliedschaft ist die Einbringung mindestens eines Drit-
tmittelprojektes in einen der Forschungsbereiche. Das eingebrachte Drittmittelprojekt muß im LFI bewir-
tschaftet werden. 
 
(3) Der Mitgliedschaftsstatus wird auf Vorschlag des Vorstands des Laboratoriums für Informationste-
chnologie durch schriftliche Mitteilung des Dekans / der Dekanin der Fakultät für Elektrotechnik und In-
formatik erklärt. 
 
(4) Die Mitgliedschaft endet sechs Monate nach Beendigung des langfristigsten eingebrachten Drittmit-
telprojektes. Eine Mitgliedschaft gemäß (2) und (3) ist mehrmalig möglich. 
 
 
§ 3 Geschäftsführender Vorstand 
 
(1) Gemäß § 2 Abs. 1 der Institutsordnung der o. g. Fakultät bestellt der Vorstand die geschäftsführende 
Leiterin oder den geschäftsführenden Leiter. Nach erfolgter Bestellung ernennt diese oder dieser zwecks 
Beratung bei der Leitung der Einrichtung aus jedem Forschungsbereich, in dem sie oder er nicht selbst 
Mitglied ist, genau ein Mitglied aus der Hochschullehrergruppe zum Mitglied des geschäftsführenden 
Vorstands. Die so ernannten weiteren Mitglieder des geschäftsführenden Vorstands werden vom Vor-
stand mit Mehrheit bestätigt. 
 
(2) Die Vertretung der geschäftsführenden Leiterin oder des geschäftsführenden Leiters obliegt den wei-
teren Mitgliedern des geschäftsführenden Vorstands in der Reihenfolge des höheren Dienstalters. 
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